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Präambel
Für die Arbeit des Bundesverbandes, der
Landesverbände und der regionalen
Gliederungen sind diese Richtlinien, die
Beschlüsse der Konferenzen und Aus -
schüsse von Bundesverband und den je -
weils zuständigen Landesver bän den und
ihre Satzungen maßgebend. Die Sat  zun -
gen müssen diesen Richtlinien entspre-
chen.

I. Grundsätze

1. Das Handeln der Menschen im
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
richtet sich nach dem Leitbild der
Organisation.

2. Der ASB ist eine freiwillige
Hilfsorganisation und ein Wohl -
fahrtsverband – unabhängig, par-
teipolitisch neutral und konfessio-
nell ungebunden. Sein Ursprung
und seine Geschichte ist mit der
Deut schen Arbeiterbe wegung eng
verbunden. Er bekennt sich zum
frei heitlichen demokratischen und
sozialen Rechtsstaat.

3. Nach seinem Selbstverständnis ist
der ASB ein Zusammenschluss von
Bürgerinnen und Bürgern, die an -
deren Menschen helfen wollen. Auf
diesen Grundlagen beruht ein viel-
fältiges Angebot, das sich am Hil -
fe bedarf und an den Bedürf nissen
der Menschen orientiert. Er bietet
seine Hilfe ohne Ansehen der poli-

tischen, ethnischen, natio na  len
oder religiösen Zugehörig keit an.

4. Der ASB verfolgt selbstlos, aus -
schließlich und unmittelbar gemein -
nützige und mildtätige Zwec ke im
Sinne des Abschnitts „Steuer -
begünstigte Zwecke“ der Ab ga ben -
ordnung.

5. Seine Dienstleistungen erbringt 
der ASB unter Einhaltung von
Qualitätsstandards, die er ständig
weiterentwickelt. Der ASB passt
sei ne Hilfeleistungen fortlaufend
den sozial- und gesundheitspoliti-
schen Problemlagen an.

6. Der ASB kann seine Aufgaben nur
verwirklichen, wenn er verantwor-
tungsbewusste und motivierte frei -
willig Engagierte sowie hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitar -
beiter für sich gewinnt. Er ge währt
ihnen die geeigneten Rah men  be -
dingungen und den nötigen Ge stal -
tungsspielraum. Sie arbeiten gleich -
 wertig und vertrauensvoll zusam-
men. Dabei tritt der ASB für die
Gleichstellung von Frauen und
Männern ein.

7. Einen wesentlichen Beitrag zur
Hilfeerbringung leisten seine Mit -
 glieder. Ihnen gibt die demokrati-
sche Struktur der Mitglieder orga ni -
sation die Möglichkeit, über Grund -
 fragen zu entscheiden. Dabei hat
das freiwillige Engage ment, das
auch die ehrenamtliche Mitwir -
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kung in Gremien umfasst, eine
besondere Bedeutung. Der ASB
setzt sich für Strukturen ein, die
den Stellenwert unentgeltlicher
Bür gerarbeit in der Gesellschaft
stär  ken. Ein wichtiger Bestandteil
ist hierbei auch die Förderung jun-
ger Menschen und ihre Heran -
 führung an den ASB.

8. Die Dienstleistungen des ASB 
sollen den Menschen zugutekom-
men. Dieses Ziel bestimmt seine
Regeln und Strukturen. Wesentliche
Elemente sind die Rahmen vor -
gaben zur wirtschaftlichen Trans -
parenz und die Selbst verpflichtung
zur Einhaltung eines Ehrenkodex.

9. Die föderale Struktur ermöglicht es
dem ASB, seine Aufgaben dort zu
erfüllen, wo seine Hilfe ge braucht
wird. Sie führt zu Flexi bilität in der
Gestaltung der Hilfe, die die Glie -
de  rungen eigenverantwortlich unter
Wahrung der Ein heit lichkeit des
Ver  bandes erbringen. Die innerver-
bandliche Zu sammen arbeit schafft
Synergien und stärkt den Zusam -
men halt.

10. Der ASB unterstützt die vertrau-
ensvolle und partnerschaftliche Zu -
sam menarbeit zwischen dem Staat
und den freien Verbänden. In ge -
meinsamer Verantwortung für die
sozialen Belange sollen die Eigen -
ständigkeit und Unabhäng igkeit 
der Verbände gewahrt bleiben.

II. Aufgaben
Die Aufgabengebiete des ASB sind die
Hilfe bei Not- und Unglücksfällen, die
Wohlfahrtspflege, das Gesundheits we -
sen und die Jugend- und Familien hilfe
sowie die Aus-, Fort- und Weiter bildung
in diesen Bereichen.

1. Regionale Aufgaben

1.1. Die regionalen Gliederungen
und auch die Landesverbände in
den Stadtstaaten führen in ihrem
Wir kungsbereich die Dienst leis -
tungs aufgaben des ASB durch.
Die se Auf gaben können auch auf
Gesell schaften übertragen werden.
Ko  ope  rationen zur Erbringung ge -
meinsamer Dienstleistungen zwi-
schen allen Ebenen sind erwünscht.

1.2. Zu den Aufgaben des ASB in
der Region gehören insbesondere:

1.2.1. Pflege und Stärkung der so -
zia len Verantwortung in der Be völ -
kerung,

1.2.2. Förderung des freiwilligen
Engagements,

1.2.3. Übernahme von Aufgaben
im öffentlichen Hilfeleistungs sys -
tem bei Unglücken und Notfällen,
insbesondere durch Mitwirkung im
Rettungswesen und Katastrophen -
schutz,

1.2.4. Breitenausbildung einschließ -
 lich Planung, Durchführung von
Lehrgängen, Betrieb von Aus bil -
dungseinrichtungen und Fach -
schulen,

5



1.2.5. die Mitwirkung bei Mit -
gliederwerbeaktionen, die durch
den Bundesverband gemäß Ziff.
2.4.3 dieses Abschnitts durchge-
führt werden,

1.2.6. Planung, Durchführung und
Betrieb von ambulanten, teilstatio -
nä ren und stationären sozialen
Diensten und Einrichtungen,

1.2.7. Übernahme von Aufgaben im
Rahmen der Kinder- und Ju gend -
hilfe,

1.2.8. Übernahme von ambulanten,
teilstationären und stationären Auf -
gaben im Gesundheitswesen,

1.2.9. Durchführung der Breiten aus -
bildung im Schwimmen und Ret -
tungsschwimmen sowie Schwim m -
s port,

1.2.10. Aus-, Fort- und Weiter bil   -
 dung in allen Aufgabengebieten 
des ASB, vor allem auf dem Gebiet
der Ersten Hilfe der Bevölkerung,

1.2.11. Entwicklung, Einführung,
Auf rechterhaltung und Weiter ent -
wick lung eines Qualitäts mana ge -
mentsystems in Abstimmung mit
den Landesverbänden und dem
Bun desverband,

1.2.12. Beschaffung von Mitteln
zur Erfüllung der Aufgaben des
ASB, auch für die Verwirklichung
steuerbegünstigter Zwecke anderer
ASB-Gliederungen, soweit sie nicht
für eigene steuerbegünstigte Zwe -
cke eingesetzt werden,

1.2.13. Öffentlichkeitsarbeit,

1.2.14. Übernahme von Aufgaben
in der Auslandshilfe des ASB in
Abstimmung mit dem Bundes ver -
band,

1.2.15. Erprobung neuer Mög lich -
keiten der Hilfe in inhaltlicher und
methodischer Hinsicht,

1.2.16. Weiterentwicklung aller Zwei -
ge der sozialen Arbeit, der Wohl -
fahrtspflege, des Gesund heit s   we -
sens und der Jugendhilfe,

1.2.17. Zusammenarbeit mit an de -
ren Hilfsorganisationen und Wohl -
fahrtsverbänden durch regel mäßige
Beratung und Ab stim mung,

1.2.18. Kooperation mit den Sozial -
 leistungs- und Kosten trägern, vor
allem auf dem Gebiet der Pflege be -
ratung der Bevöl ke rung,

1.2.19. Mitwirkung in der Sozial -
pla nung,

1.2.20. Vertretung und Repräsen -
tation des ASB auf kommunalpo -
litischer Ebene.

2. Überregionale Aufgaben

2.1. Zu den Aufgaben der Landes -
verbände gehören solche mit lan de s -
weitem Bezug, zu den Auf ga ben
des Bundesverbandes solche mit
bun desweitem oder internationa-
lem Bezug.

2.2. Überregionale Aufgaben sind
insbesondere:

6



2.2.1. Förderung, Beratung, Ko or -
di   nation, Anleitung und Infor ma -
tion zur Unterstützung der Dienst -
leistungserbringung der regionalen
Gliederungen und ihrer Gesell -
schaften,

2.2.2. Förderung der Neugründung
von regionalen Gliederungen und
Gesellschaften,

2.2.3. Erschließung neuer Auf ga -
benbereiche in inhaltlicher oder
regionaler Hinsicht und die damit
verbundene zeitlich und inhaltlich
begrenzte Übernahme operativer
Aufgaben,

2.2.4. temporäre Übernahme von
Dienstleistungsaufgaben auf Wun sch
regionaler Gliederungen,

2.2.5. Beteiligung an überregio-
nalen Kooperationsformen im Ein -
vernehmen mit den teilnehmenden
Gliederungen,

2.2.6. Förderung des freiwilligen
Engagements,

2.2.7. Durchführung der Breiten -
aus bildung im Schwimmen und
Ret tungsschwimmen sowie Schwi -
m m s port,

2.2.8. Aus-, Fort- und Weiter bil -
dung in allen Aufgabengebieten
des ASB,

2.2.9. Entwicklung, Einführung,
Aufrechterhaltung und Weiter ent -
wicklung eines Qualitäts manage -
mentsystems gemeinsam mit den
Gliederungen,

2.2.10. Beschaffung von Mitteln
für die Verwirklichung steuer-
begünstigter Zwecke durch ASB-
Glie derungen, soweit sie nicht für
eigene steuerbegünstigte Zwe c ke
ein gesetzt werden,

2.2.11. Öffentlichkeitsarbeit,

2.2.12. Zusammenarbeit mit an  de -
ren Hilfsorganisationen und Wohl -
 fahrtsverbänden sowie mit Spitzen-
 verbänden im Sozial- und Gesund-
heitswesen,

2.2.13. Kooperation mit den Sozia l     -
leistungs- und Kosten trä gern,

2.2.14. Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institu tio nen, Ge -
sellschaften und Vereini gungen,

2.2.15. Stellungnahme zu sozial-,
gesundheits- und gesellschaftspoli-
tischen Ange legenheiten,

2.2.16. Ausführung der von den
Kon ferenzen zugewiesenen Auf -
gaben.

2.3. Der Bundesverband achtet die
Autonomie der Landesverbände,
so weit Institutionen, Gremien und
Verbände der Länder betroffen
sind. Hier wird der Bundesverband
nur nach vorheriger Absprache mit
dem zuständigen Landesverband
tätig. Es gilt das Subsidiaritäts -
prinzip.

2.4. Der Bundesverband führt ne -
ben den vorbeschriebenen Auf ga -
ben weitere überregionale Auf -
gaben durch, insbesondere:
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2.4.1. Entwicklung von Grund -
sätzen und Rahmenvorgaben zur
Wahrung der Einheitlichkeit des
Ver bandes,

2.4.2. Entscheidung über ein bun -
desweit einheitliches ASB-Quali -
tätsmanagementsystem,

2.4.3. bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bundesweite Mitgliederwerbe ak -
tio nen in Abstimmung mit den
Landesverbänden,

2.4.4. bundesweite Spenden werbe -
aktionen in Abstimmung mit den
Spendenwerbeaktionen der regio-
nalen Gliederungen und Landes -
verbände, die auch dazu dienen
können, Mittel für die Verwirk li-
ch ung steuerbegünstigter Zwecke
durch ASB-Gliederungen zu be -
schaffen, soweit sie nicht für ei -
gene steuerbegünstigte Zwecke
eingesetzt werden,

2.4.5. politische Vertretung und
Repräsentation bei Parlament und
Bundesregierung sowie auf euro -
päischer und internationaler Ebene,

2.4.6. Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Nichtregierungs organi sa -
tionen, Gesellschaften und euro -
päischen Verbänden,

2.4.7. Durchführung von Projekten
im Ausland, insbesondere der

Humanitären Hilfe,

Entwicklungszusammenarbeit,

Mithilfe beim Aufbau von neuen
Gesundheits- und Sozial struk -
turen,

Strukturhilfe beim Aufbau von
Partnerorganisationen unter Ein -
be ziehung der regionalen Glie -
derungen und Landes ver bände
auf deren Wunsch,

2.4.8. Beschaffung von Mitteln 
für ausländische Gesellschaften zur
Verwirklichung von steuerbe gün s -
ti gten Zwecken im Sinne die  ser
Richtlinien (insbesondere hu ma -
nitäre Hilfe, Strukturhilfe, Ent -
wicklungszusammenarbeit) im Au s -
land,

2.4.9. Koordinierung und Durch -
führung von Rückholungen aus
dem Ausland,

2.4.10. Koordinierung von Hilfs -
maßnahmen des ASB bei Notfällen
und Katastrophen im Inland, an
denen Gliederungen aus mehr als
einem Landesverband beteiligt sind.

III. Aufbau

1. Organisationsstufen 

Der ASB gliedert sich in drei Or -
gani sationsstufen: regionale Glie -
de rungen (Orts-, Kreis- und Re gio -
nalverbände), Landesverbände und
Bundesverband. Auf jeder Organi -
sations stufe werden in der Regel
die politischen Gebiets gren zen ein-
gehalten, damit Hand lungsfähig -
keit gegenüber den  ört lichen und
überörtlichen Sozial leistungs- und
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Kostenträgern so wie den politischen
Entschei dungs trägern be steht.

2. Regionale Gliederungen

2.1. Basisorganisationen des ASB
sind die regionalen Gliederungen.
Der Wirkungsbereich eines Orts -
verbandes umfasst in der Regel 
das Gebiet einer Gemeinde. Der
Wir kungsbereich eines Kreis ver -
bandes umfasst in der Regel das
Gebiet eines Landkreises oder
einer kreisfreien Stadt. Der Wir -
kungs bereich eines Regional ver -
bandes umfasst in der Regel das
Ge biet mehrerer aneinander gren-
zender Landkreise und/oder kreis-
freier Städte.

2.2. Die Landesverbände Berlin,
Bremen und Hamburg können die
Regelungen dieser Richtlinien dem
besonderen Verwaltungsaufbau
ihrer Länder anpassen.

2.3. Eine Gebietsänderung ist nur
mit Zustimmung des Landesaus -
schusses und der betroffenen Glie -
derungen zulässig.

2.4. Über eine Betätigung außer-
halb des eigenen Wirkungs be rei -
ches ist zunächst eine Einigung mit
den betroffenen Gliederungen her-
beizuführen. Ist dies nicht mö g lich,
bedarf es einer Ent schei dung des
Landes ausschusses.

2.5. Eine regionale Gliederung
fasst alle in ihrem Gebiet beigetre-
tenen natürlichen Personen zusam-
men, sofern diese nicht Mitglieder
einer anderen regionalen Glied e -
rung sind. Das Mitglied kann zu der

regionalen Gliederung wechseln, in
deren Gebiet es seinen Wohnsitz
hat. Den regionalen Glie derungen
können außerdem korporative Mit -
glieder angehören.

2.6. Organe der regionalen Gliede -
rungen sind Mitgliederver samm -
lung, Vorstand, Geschäftsführung
und Kontrollkommission. Für die
Ge  schäftsführung kann es im Falle
ehrenamtlicher Tätigkeit Aus nah -
men geben.

3. Landesverbände

3.1. Der Wirkungsbereich eines Lan -
desverbandes umfasst in der Regel
das Gebiet eines Bundes landes.

3.2. Die Landesverbände setzen
sich aus den regionalen Gliede -
rungen ihres Bereiches und deren
Mit glie dern sowie ihren korporati-
ven Mitgliedern zusammen.

3.3. Soweit in einem Landesver -
band nicht rechtsfähige Gliede -
rungen bestehen, können diese
durch Beschluss der Mitglieder ver -
sam mlung und der Landes kon -
ferenz mit der für Satzungsände -
rungen erforderlichen Mehrheit die
Ein tra gung in das Vereinsregister
beantragen. Die regionalen Gliede -
rungen sind auch als eingetragene
Vereine (e.V.) Mitglieder des zu -
ständigen Landesverbandes.

3.4. Organe des Landesverbandes
sind Landeskonferenz, Landesaus -
schuss, Landesvorstand, Landes -
geschäftsführung und Landes kon -
trollkommission.
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4. Bundesverband

4.1. Der Wirkungsbereich des Bun -
des verbandes ist das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland.

4.2. Der Bundesverband setzt sich
aus den Landesverbänden und
deren Mitgliedern sowie seinen
korporativen Mitgliedern zusam-
men.

4.3. Organe des Bundesverbandes
sind Bundeskonferenz, Bundes -
ausschuss, Bundesvorstand, Bun -
des geschäftsführung und Bundes -
kontrollkommission.

IV. Mitglieder

1. Natürliche Personen

1.1. Die Aufnahme erfolgt durch
ein seitige schriftliche Erklärung
des Beitritts gegenüber dem Bun -
des verband. Die Aufnahme ist je -
doch bis zum Abschluss des Wider -
spruchverfahrens durch die Gliede -
rungen nur vorläufig. Bis zur end-
gültigen Aufnahme besteht kein
Recht zur Teilnahme an Versamm -
lungen und Konferenzen. Das bei-
getretene Mitglied wird zunächst in
der Mitgliederdaten bank als vor-
läufiges Mitglied registriert. Der
Bun desverband übersendet ihm je -
doch bereits die Mit gliedskarte
unter Hinweis darauf, dass sich das
Aufnahmeverfahren nach diesem
Kapitel richtet. Vor der dauerhaften

Registrierung und Ausstellung der
bundeseinheitlichen Mitgliedskarte
erhalten die regionalen Gliede run-
 g en und Landesverbände eine Liste
der beim Bundesverband eingegan-
genen Beitrittserklärungen, die die
jeweiligen Gliederungen betreffen.
Die jeweiligen Landesverbände
und regionalen Gliederungen kön -
nen dem Beitritt binnen vier
Wochen nach Zugang dieser Liste
bei der zentralen Mitgliederver -
waltung widersprechen. Sofern ein
Widerspruch nicht oder nicht frist-
gerecht eingeht, registriert der Bun -
desverband die Mitglieder als end-
gültig aufgenommene Mit glieder.
Ab diesem Zeitpunkt können sie
ihre Mitgliedsrechte ausüben. Nur
die Daten dieser Mit glie der werden
den regionalen Gliede rungen von
den Mitgliederver sammlungen über -
 mittelt. Im Falle eines Wider -
spruchs teilt der Bun des verband
dem abgelehnten Mitglied mit, dass
eine endgültige Aufnahme nicht
stattfinden kann. Etwa bereits ein-
gezogene Mit glieds beiträge wer-
den zurückgezahlt. Die Mitglieder
erwerben zugleich die Mitglied -
schaft in ihrer regionalen Gliede -
rung, dem zuständigen Landesver -
band und im Bundesverband. Ihre
Rechte im Bundesverband werden
durch die Landesverbände, ihre
Rechte in den Landesverbänden
durch die regionalen Gliederungen
wahrgenommen.
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1.2. Für Mitglieder bis zum 18.
Lebensjahr besteht keine Beitrags -
pflicht.

1.3. Nach Vollendung des 16. Le -
bens jahres ist das Mitglied stimm-
berechtigt. Das Mitglied hat Bei -
träge zu zahlen, deren Mindest höhe
von der Bundeskon ferenz festge-
setzt wird. Eine Rück for de rung
gezahlter Beiträge ist ausgeschlos-
sen. Gerichtsstand für die aus den
Mitgliedsrechten und -pflichten
ent stehenden Rechts an sprüche ist
das Gericht am Ort der für die un -
mittelbare Betreuung des Mit glieds
zuständigen regionalen Gliede -
rung.

1.4. Die Mitgliedschaft endet durch
Austritt, der schriftlich zu erklären
ist, durch Beitragsrück stände von
mehr als sechs Monaten, die trotz
schriftlicher Mahnung nicht inner-
halb von einem Monat bezahlt wer-
den, durch Ausschluss oder durch
Tod. Mit Beendigung der Mitglied -
schaft in der regionalen Gliede rung
endet grundsätzlich auch die Mit -
gliedschaft im Landes verband und
im Bundesver band. Ein Wieder ein -
tritt ist möglich.

1.5. Nur Mitglieder können als
Delegierte, in Vorstände, Kontroll -
kommissionen oder sonstige Orga n   -
stellungen gewählt werden. Ein
passives Wahlrecht besteht nur für
Organstellungen in den regionalen
Gliederungen und Landes ver bän -
den, in denen die natürliche Person

Mitglied ist. Mit Beendi gung der
Mitgliedschaft endet auch die
Organstellung oder das Mandat.
Mit glieder, die in anderen Wohl -
fahrtsverbänden oder sonstigen mit
dem ASB vergleichbaren Gesell -
schaften haupt- oder ehrenamtlich
aktiv tätig sind und sich um eine
Organstellung im ASB bewerben,
haben dies dem wäh len den oder
bestellenden Organ vor der Wahl
bzw. der Bestellung mitzuteilen.
Das wählen de oder bestellende Or -
gan entscheidet in diesem Falle mit
Mehrheits be schluss, ob die Person
zur Wahl zugelassen wird. Unter -
bleibt die Mitteilung, ist die Wahl
bzw. Bestellung der betroffenen
Person unwirksam.

1.6. Mitglieder können auf schrift-
lichen Antrag von einer regionalen
Gliederung in eine andere regiona-
le Gliederung wechseln. Abs. 1.1.
gilt entsprechend.

2. Mitgliedsverbände

2.1. Die Gliederungen des ASB
sind Mitglied der übergeordneten
Organisationsstufen.

2.2. Die Neugründung regionaler
Gliederungen ist mit dem zustän di -
gen Landesverband abzustimmen.
Über die Aufnahme be schließt der
Landesausschuss. Mit der Auf nah -
me durch den Landesaus schuss
erwerben die regionalen Gliede -
rungen zugleich die Mit gliedschaft
im zuständigen Landes verband und
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im Bundes ver band. Ihre Rechte im
Bundesver band werden durch die
Landesver bände wahrgenommen.

2.3. Die Mitgliedschaft endet bei
Austritt, Ausschluss oder Auf lö-
s ung einer Gliederung. Das nach 
der Liquidation verbleibende Ver -
 mögen des Mitgliedsverbandes fällt
an die jeweilige übergeordnete Or -
ganisationsstufe.

2.4. Soweit die Mitgliedschaft eines
Landesverbandes endet, bleibt die
Mitgliedschaft der regionalen Glie -
de rungen im Bundesverband beste-
hen. Endet die Mitgliedschaft einer
regionalen Gliederung, bleibt die
Mitglied schaft ihrer Mitglieder im
Landes- und Bundesverband erhal-
ten. Ihnen ist die Gelegenheit zu
geben, einer anderen regionalen
Glie derung beizutreten. Machen
sie hiervon keinen Gebrauch, so
endet mit Austritt aus der ausge-
schlossenen oder ausgetretenen re -
gionalen Gliederung nicht die
Mitgliedschaft im Landes- und
Bun desverband. Der Austritt ist
die sen gegenüber unmittelbar zu
erklären.

3. Korporative Mitglieder

3.1. Korporative Mitglieder sind
sonstige Mitglieder, die nicht na -
tür  liche Personen oder Glie de run -
gen sind.

3.2. Als korporative Mitglieder
können dem ASB Vereinigungen,
Gesellschaften, Organisationen und
Institutionen angehören. Je nach re -

gionaler oder überregionaler
Bedeutung können sie die Mit glied -
schaft bei der entsprechenden
Organisationsstufe des ASB er-
werben. Die korporative Mit glied -
schaft von ASB-Gesell schaften ist
in Kapitel XI. geregelt, soweit sich
Abweichungen ergeben.

3.3. Korporative Mitglieder können
auf Antrag durch den Vor stand auf-
genommen werden. Die übergeord-
nete Organisations stufe ist hiervon
in Kenntnis zu setzen. Die Been -
digung der Mit  glied schaft richtet
sich nach Ziff. 2.3. Über die Höhe
des Mit glieds beitrags wird eine
gesonderte Vereinbarung getroffen.

3.4. Sie haben kein aktives und
passives Wahlrecht, sondern üben
ihre Mitgliederrechte durch ihre
gesetzlichen Vertreter oder einen
Beauftragten ohne Stimmrecht aus.

V. Versammlungen, 
Konferenzen, Ausschüsse

1. Willensbildungsorgane

1.1. Die Mitgliederversamm lungen
der regionalen Gliede rungen und
die Delegiertenkon ferenzen der
Lan desverbände und des Bundes -
ver bandes sind die höchsten Organe
der jeweiligen Organisationsstufen,
in denen die demokratischen Rech -
te der Mitglieder ausgeübt werden.

1.2. Zwischen den Delegierten -
konferenzen ist die Beschluss -
fassung über die Angelegenheiten,
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die nicht zwingend von den Kon -
ferenzen zu entscheiden sind, den
Landesausschüssen und dem
Bundesausschuss übertragen.

2. Mitgliederversammlungen 
der regionalen Gliederungen

2.1. In den regionalen Gliede run -
gen werden jährlich ordentliche
Mit gliederversammlungen durch-
geführt.

2.2. An der Mitgliederver samm -
lung können alle Mitglieder, die
der betreffenden regionalen Glie -
de  rung beigetreten sind, mit
Stimmrecht teilnehmen.

2.3. Aufgabe der Mitgliederver -
 sam mlung ist es insbesondere:

2.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage der
re gionalen Gliederung und ihrer
Gesellschaften entgegenzunehmen,

2.3.2. den Jahresabschluss der 
re gionalen Gliederung entgegen-
zunehmen,

2.3.3. den Prüfbericht der Kon troll -
 kommission entgegenzunehmen,

2.3.4. Anträge an Landeskonferenz
und Landesausschuss zu beschlies -
sen,

2.3.5. alle vier Jahre die Mit glie der
von Vorstand und Kontroll kommis -
s ion sowie zwei bis sechs Monate
vor der Landeskonferenz die Dele -
gierten zur Landeskon fe renz zu

wählen und gegebenenfalls erfor -
derliche Nachwahlen vorzuneh-
men, wobei der Vorstand bei Wahlen
zur Kontrollkommission kein Stim m   -
recht hat,

2.3.6. Mitglieder von Vorstand 
und Kontrollkommission sowie
Dele gierte abzuberufen,

2.3.7. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

2.3.8. Änderungen der Satzung zu
beschließen,

2.3.9. über die Auflösung der regio-
nalen Gliederung zu be schließen.

2.4. Nicht zu den Aufgaben der Mit -
gliederversammlungen gehört die
Befassung mit arbeits- oder be -
 triebsverfassungsrechtlichen Fr a  g e n.

2.5. Anträge zur Mitgliederver -
sammlung können gestellt werden:

2.5.1. von den stimmberechtigten
Mitgliedern,

2.5.2. von den Vorständen der re -
gio nalen Gliederungen,

2.5.3. von den Kontroll kommis -
sionen der regionalen Gliede run -
gen,

2.5.4. vom Landesvorstand,

2.5.5. von den Verbandsforen auf
regionaler Ebene,

2.5.6. von den Versammlungen der
Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ).
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3. Landeskonferenzen

3.1. In den Landesverbänden wer -
den alle vier Jahre, jeweils zwi-
schen drei und sechs Monaten vor
der Bundeskonferenz, ordentliche
Landeskonferenzen durchgeführt.

3.2. Die Landeskonferenz setzt sich
zusammen aus:

3.2.1. den Delegierten der re gio -
nalen Gliederungen des jewei ligen
Landesverbandes,

3.2.2. den Vorsitzenden der regio-
nalen Gliederungen oder ihren Ver -
tretern, die Mitglied des Vor standes
sein müssen,

3.2.3. der Präsidentin/dem Präsi -
denten des Landesverbandes und
den weiteren Mitgliedern des Prä si -
diums, Letztere beratend,

3.2.4. den Mitgliedern des Landes -
vor standes,

3.2.5 den Mitgliedern der Landes -
kontrollkommission,

3.2.6. vier von der Landesjugend
ge wählten Vertretern,

3.2.7. den Mitgliedern der Landes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht,

3.2.8. den Beauftragten oder ge -
 setzlichen Vertretern der korporati-
ven Mitglieder des Landesver -
bandes ohne Stimmrecht.

3.3. Aufgabe der Landeskonferenz
ist es insbesondere:

3.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage des
Landesver bandes und seiner Ge -
sellschaften entgegen zunehmen,

3.3.2. den Prüfbericht der Kon troll -
 kommission entgegenzunehmen,

3.3.3. Anträge an die Bundes kon -
ferenz zu beschließen,

3.3.4. die Mitglieder von Vorstand
und Kontrollkommission sowie
zwei bis sechs Monate vor der
Bundeskonferenz die Delegierten
zur Bundeskonferenz zu wählen,
wobei der Vorstand bei Wahlen zur
Kontrollkommission kein Stimm -
recht hat,

3.3.5. Mitglieder von Vorstand und
Kontrollkommission sowie Dele -
gierte abzuberufen,

3.3.6. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

3.3.7. Änderungen der Satzung zu
beschließen,

3.3.8. über die Auflösung des
Landesverbandes zu beschließen.

3.4. Anträge zur Landeskonferenz 
können gestellt werden:

3.4.1. von den Mitgliederver sam m -
lungen der regionalen Gliede run -
gen. Die Landes sat zun gen können
be stimmen, dass Anträge zur Lan -
des konferenz auch von den Vor -
stän den der regiona len Gliede -
rungen ge stellt werden können,
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3.4.2. vom Landesausschuss,

3.4.3. vom Landesvorstand,

3.4.4. von der Landeskontroll kom -
mi ssion,

3.4.5. vom Bundesvorstand,

3.4.6. von den Verbandsforen auf
Lan desebene,

3.4.7. von der Landesjugend.

4. Bundeskonferenz

4.1. Im Bundesverband wird alle
vier Jahre eine ordentliche Bundes -
konferenz durchgeführt.

4.2. Die Bundeskonferenz setzt
sich zusammen aus:

4.2.1. den Delegierten der Landes -
 verbände,

4.2.2. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern, die Mitglied des
Vorstandes sein müssen,

4.2.3. den Mitgliedern des Bundes -
 vorstandes,

4.2.4. den Mitgliedern des Präsi -
diums,

4.2.5. den Mitgliedern der Bundes -
kontrollkommission,

4.2.6. vier von der Bundesju gend
gewählten Vertretern,

4.2.7. den Mitgliedern der Bundes-
geschäftsführung ohne Stimm-
recht,

4.2.8. den Beauftragten oder gesetz-
lichen Vertretern der korporativen
Mitglieder des Bundes verbandes
ohne Stimmrecht.

4.3. Aufgabe der Bundeskonferenz
ist es insbesondere:

4.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage des
Bundesverbandes und seiner Ge -
sellschaften entgegenzunehmen,

4.3.2. den Prüfbericht der Kontroll -
kommission entgegenzunehmen,

4.3.3. die Mitglieder von Vorstand
und Kontrollkommission zu wäh -
len, wobei der Vorstand bei Wahlen
zur Kontrollkommission kein Stim m -
recht hat,

4.3.4. den Bundesjugendleiter zu
bestätigen; diese Bestätigung ist
befristet bis zur Wahl eines neuen
Bundesjugendleiters,

4.3.5. Mitglieder von Vorstand und
Kontrollkommission abzuberufen,

4.3.6. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

4.3.7. die Vorsitzenden der Kam -
mern des Schiedsgerichts zu wäh -
len und abzuberufen,

4.3.8. Änderungen der Satzung und
dieser Richtlinien zu be schließen,

4.3.9. über die Auflösung des Bun -
des verbandes zu beschließen.
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4.4. Anträge zur Bundeskonferenz
können gestellt werden:

4.4.1. von den Landeskonferenzen,

4.4.2. vom Bundesausschuss,

4.4.3. vom Bundesvorstand,

4.4.4. von der Bundeskontroll kom -
mission,

4.4.5. vom Verbandsforum auf Bun -
desebene,

4.4.6. von der Bundesjugend.

5. Landesausschüsse

5.1. In den Landesverbänden wer-
den jährlich mindestens zwei Sit -
zun gen des Landesausschusses
dur ch geführt.

5.2. Der Landesausschuss setzt sich
zusammen aus:

5.2.1. mindestens je einem Mit -
glied der Vorstände der im Lan des -
verband zusammengeschlossenen
regionalen Gliederungen, wo bei
die Zahl der Mitglieder aus den re -
gionalen Gliederungen die Zahl der
Mitglieder des Landes vor stan des
über steigen muss,

5.2.2. der Präsidentin/dem Präsi de n -
ten des Landesverbandes und den
weiteren Mitgliedern des Prä si -
diums, Letztere beratend,

5.2.3. den Mitgliedern des Landes -
vor standes,

5.2.4. zwei von der Landesjugend
gewählten Vertretern,

5.2.5. den Mitgliedern der Landes -
kontrollkommission ohne Stimm -
recht,

5.2.6. den Mitgliedern der Landes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht.

5.3. Die Geschäftsführer/innen der
regionalen Gliederungen sind be -
rechtigt, ohne Stimmrecht teil-
zunehmen.

5.4. Aufgabe des Landesaus schus -
ses ist es insbesondere:

5.4.1. den jährlichen Bericht des
Vor standes und der Geschäfts füh -
rung über die Tätigkeit und die Ge -
samt lage des Landesverbandes und
seiner Gesellschaften entgegenzu-
nehmen,

5.4.2. den Jahresabschluss des Lan -
desverbandes entgegenzunehmen,

5.4.3. den jährlichen Wirtschafts -
plan (Budget-, Investitions- und
Stellenplan) des Landesverbandes
zu beschließen,

5.4.4. über die Bildung, Aufnahme
und Gebietsänderung regionaler
Gliederungen im Wirkungskreis des
Landesverbandes zu beschließen,

5.4.5. Anzahl und Verteilung der
Delegierten für die Landeskon fe -
renz nach Ziff. 7 festzustellen,
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5.4.6. Ort und Zeitpunkt der näch -
sten Landeskonferenz festzusetzen,

5.4.7. zwischen den Landeskonfe -
renzen notwendige Ergänzungs -
wahlen zum Vorstand und zur Kon -
trollkommission vorzunehmen,
wobei der Vorstand bei Er gän -
zungs  wahlen zur Kontroll kommis -
sion kein Stimmrecht hat,

5.4.8. über die Entlastung von vor-
zeitig ausgeschiedenen Vorstands -
mit gliedern zu entscheiden,

5.4.9. verbindliche allgemeine Re -
ge lungen für den Landesver band
und seine Gesellschaften sowie für
die Tätigkeit der im Landesverband
zusammengeschlossenen regiona-
len Gliede run gen und ihrer Gesell -
schaften zu treffen,

5.4.10. für besondere Aufgaben
Aus schüsse einzusetzen.

5.5. Anträge zum Landesaus schuss
können gestellt werden:

5.5.1. von den Mitgliedern des
Lan des ausschusses,

5.5.2. vom Landesvorstand,

5.5.3. von der Landeskontroll kom -
mission,

5.5.4. von den Verbandsforen auf
Landesebene,

5.5.5. von der Landesjugend,

5.5.6. von den Vorständen und Mit -
glie derversammlungen der regio-
nalen Gliederungen.

6. Bundesausschuss

6.1. Im Bundesverband werden
jährlich mindestens zwei Sitzun g en
des Bundesausschusses durchge-
führt.

6.2. Der Bundesausschuss setzt
sich zusammen aus:

6.2.1. den Landesvorsitzenden
oder ihren Vertretern,

6.2.2. je einem von den Landes vor -
ständen zu bestimmenden Ver -
treter,

6.2.3. der Präsidentin/dem Präsi -
denten des Bundesverbandes und
den weiteren Mitgliedern des Präsi -
diums, Letztere beratend,

6.2.4. den Mitgliedern des Bundes -
vorstandes,

6.2.5. zwei von der Bundesjugend
gewählten Vertretern,

6.2.6. den Mitgliedern der Bun des -
 kontrollkommission ohne Stimm -
recht,

6.2.7. den Mitgliedern der Bun des -
geschäftsführung ohne Stimm recht.

6.3. Die Landesgeschäfts führer/
innen sind berechtigt, ohne Stimm -
recht teilzunehmen.

6.4. Aufgabe des Bundesaus schus -
s es ist es insbesondere:

6.4.1. den jährlichen Bericht des
Vor standes und der Geschäfts füh -
rung über die Tätigkeit und die
Gesamtlage des Bundesver bandes
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und seiner Gesellschaften entge-
genzunehmen,

6.4.2. den Jahresabschluss des Bun -
des verbandes entgegenzunehmen, 

6.4.3. den jährlichen Wirtschafts -
plan des Bundesverbandes zu be -
schließen,

6.4.4. Anzahl und Verteilung der
Delegierten für die Bundeskon -
ferenz nach Ziff. 7 festzustellen,

6.4.5. Ort und Zeitpunkt der nächs -
ten Bundeskonferenz festzusetzen,

6.4.6. zwischen den Bundeskonfe -
renzen notwendige Ergänzungs -
wahlen zum Vorstand, zur Kon -
troll kommission und zum Schieds -
gericht vorzunehmen, wobei der
Vorstand bei Ergän zungs wahlen zur
Kontrollkommission kein Stimm -
recht hat,

6.4.7. über die Entlastung von vor-
zeitig ausgeschiedenen Vorstands -
mitgliedern zu entscheiden,

6.4.8. ein bundesweit einheitliches
ASB-Qualitätsmanagementsystem
zu beschließen,

6.4.9. Rahmenvorgaben für die
Arbeit der Gliederungen und der
ASB-Gesellschaften zu be schlies-
s en und die ihm nach diesen Richt -
lin i en übertragenen Regelungen zu
treffen,

6.4.10. für besondere Aufgaben
Ausschüsse einzusetzen.

6.5. Anträge zum Bundes aus schuss
können gestellt werden:

6.5.1. von den Mitgliedern des
Bundesausschusses,

6.5.2. vom Bundesvorstand,

6.5.3. von der Bundeskontroll kom -
mis sion,

6.5.4. vom Verbandsforum auf
Bun  desebene,

6.5.5. von der Bundesjugend,

6.5.6. von den Landesvorständen
und Landesausschüssen.

7. Delegierte

7.1. Bei der Wahl von Delegierten
zu Konferenzen soll auch eine 
glei che Anzahl Ersatzdelegierter
gewählt werden.

7.2. Die Amtszeit der Delegierten
beträgt vier Jahre. Sie endet mit 
der Wahl neuer Delegierter in der
nachfolgenden ordentlichen Kon -
ferenz oder der der ordentlichen
Konferenz unmittelbar vorausge-
henden Mitgliederver sammlung.
Die Amtszeit endet auch, wenn
Delegierte ihre Gliederung 
wechseln.

7.3. Soweit Delegierte vor der
Konferenz zurücktreten, von die-
sem Amt suspendiert sind, den
Delegiertenstatus durch einen
Gliederungswechsel verlieren oder
aus anderen Gründen an der Kon fe -
renzteilnahme gehindert sind,
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rücken Ersatzdelegierte in der
Reihenfolge der meist erzielten
Stimmen bei ihrer Wahl nach.

7.4. In den Satzungen ist die
Anzahl der von den Konferenzen
und Versammlungen zu wählenden
Delegierten oder der Delegierten -
schlüssel festzulegen. Wird ein De -
legiertenschlüssel festgelegt, so ist
in der Satzung der Stichtag für die
Berechnung des Delegierten schlüs -
sels zu bestimmen. Die Festlegung
von zusätzlichen Grundmandaten
ist zulässig. Bei der Festlegung der
Anzahl der Grundmandate ist der
Grundsatz der gleichmäßigen Re -
präsentation der Mitglieder zu be -
achten.

7.5. Wird die Delegiertenzahl fest-
gelegt, werden die auf die einzel-
nen Gliederungen zu verteilenden
Mandate nach dem Niemeyer-Ver -
fahren (Mitgliederzahl des Landes -
verbandes oder der regionalen
Gliede rung multipliziert mit der
Zahl der zu vergebenden Dele gier -
ten mandate dividiert durch die
Gesamtmitgliederzahl des Bundes-
oder Landesver bandes) ermittelt.

7.6. Die Anzahl der Mitglieder 
der Konferenzen muss so bemessen
sein, dass die gewählten Dele gier -
ten die Mehrheit haben, die zur
Satzungsänderung und Ver eins auf -
lösung notwendig ist.

8. Rechte übergeordneter
Organisationsstufen

8.1. Die Mitglieder der Organe 
der übergeordneten Organisations -
stufen haben das Recht, an den
Konferenzen, Ausschusssitzungen
und Mitgliederversammlungen der
nachgeordneten Gliederungen be -
ratend teilzunehmen.

8.2. Die übergeordneten Organi -
sationsstufen sind unter Wahrung
der satzungsgemäßen Ladungs -
förmlichkeiten zu den Konfe ren -
zen, Ausschusssitzungen und Mit -
gliederversammlungen einzuladen.

8.3. Eine außerordentliche Kon -
ferenz bzw. Mitgliederver samm -
lung oder eine Ausschuss sitzung
muss aus wichtigem Grund auch
auf Verlangen der unmittelbar 
über geordneten Organisationsstufe
einberufen werden. Kommt die
Glie de rung diesem Verlangen nicht
innerhalb von zwei Wochen 
nach, so kann die übergeordnete
Organisationsstufe selbst eine
außerordentliche Konferenz bzw.
Mitgliederversammlung oder eine
Ausschusssitzung einberufen.

8.4. Die von den Mitgliederver -
sammlungen und Landeskonfe -
renzen beschlossenen Satzungen
und deren Änderungen sind den
jeweiligen Landesverbänden und
dem Bundesverband innerhalb von
vier Wochen nach Beschluss fas-
s ung zu übersenden.
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8.5. Die regionalen Gliederungen
haben über ihre Vorstände bzw.
Geschäftsführungen dem Bundes -
verband jährlich bis spätestens
30.04. Leistungsdaten nach einem
vom Bundesverband erarbeiteten
Muster zu liefern.

VI. Vorstände

1. Strategische Führung und
Aufsicht

1.1. Die Tätigkeit des Vorstandes
liegt in der strategischen Führung
der jeweiligen ASB-Gliederung
und in der Aufsicht gegenüber der
Geschäftsführung.

1.2. Strategische Führung ist die
Bestimmung der langfristigen Ziele
der Gliederung, die Wahl geeigne-
ter Maßnahmen und die Zuteilung
von Ressourcen, um die festgeleg-
ten Ziele zu erreichen.

1.3. Im Übrigen führt der Vorstand
die Geschäfte seiner Gliederung
eigenverantwortlich und gewissen-
haft nach Maßgabe dieser Richt -
linien, der Satzung, der Geschäfts -
ordnung sowie der Beschlüsse der
Konferenzen und Ausschüsse, so -
weit sie nicht der Geschäfts führung
zugewiesen sind.

2. Aufgaben
Aufgaben des Vorstandes sind ins -
besondere:

2.1. die strategischen Ziele der
Glie derung periodisch festzulegen,

2.2. die Mitglieder der Geschäfts -
führung auszuwählen, einzustellen
und zu entlassen sowie als Organ
zu bestellen und abzuberufen,

2.3. eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand, in der auch die
Aufgabenverteilung zwischen den
Vorstandsmitgliedern zu regeln ist,
sowie für die Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand und Geschäfts -
führung zu beschließen, für die 
die Ausschüsse verbindliche Rah -
men vorgaben festlegen,

2.4. die Ordnungs- und Zweck -
mäßigkeit der Geschäftsführung 
zu beaufsichtigen,

2.5. dafür Sorge zu tragen, dass 
die ASB-Gesellschaften der Glie  -
de rung sich im Gesellschafts ver-
trag verpflichten, die Satzung ein-
schließ lich dieser Richtlinien an-
zu erkennen, und dass eine solche 
An erkennungsvereinbarung in den
Ver trägen mit der Geschäfts -
führung enthalten ist,

2.6. dafür Sorge zu tragen, dass die
unmittelbaren ASB-Gesell schaften
sich im Gesellschaftsver trag ver-
pflichten, von ihren Ein sichts- 
und Auskunftsrechten nach § 51a
GmbHG gegenüber ihren Tochter -
gesellschaften Ge brauch zu mach -
en, wenn der Vorstand als Ge sell -
schaf t e r   vertreter dies verlangt,

2.7. dafür Sorge zu tragen, dass im
Bereich der Finanzen und Kon -
trolle der jeweiligen ASB-Glie -
derung und ihrer Gesell schaften die
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Verpflichtungen des Kapitels X
eingehalten werden,

2.8. Wirtschaftspläne zu be schlies -
sen, soweit diese Richtlinien nicht
ein anderes Gremium hierfür be -
stim men,

2.9. den Jahresabschluss ein-
schließlich des Lageberichtes zu
verabschieden,

2.10. Grundstücksgeschäfte, Dar -
leh ens- und Bürgschafts ver träge
sowie Miet- und Leasing verträge
abzuschließen oder eine andere
Pers on rechtsgeschäftlich hierfür
zu bevollmächtigen,

2.11. die Mitgliederversamm lun -
gen, Konferenzen bzw. Aus schüsse
einzuberufen,

2.12. die Berichts- und Vorlage -
pflichten gegenüber den Versamm -
lungen, Konferenzen und Aus -
schüs  sen zu erfüllen,

2.13. in Abstimmung und gemein-
sam mit der Geschäftsführung

die Vertretung und Repräsen ta -
 tion gegenüber Parlament, Re -
gie rung, Behörden, Institut io n -
en, Gesellschaften, Vereinig un -
gen und der Öffentlichkeit wahr-
zunehmen,

für eine gute Zusammenarbeit der
Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

dafür Sorge zu tragen, dass die
Aktivitäten der Gliederung im

Bereich des freiwilligen Enga -
gements gefördert und koordi-
niert werden.

2.14 die Entlastung des nach § 30
BGB als besonderer Vertreter des
Vereins berufenen Geschäftsführers.

3. Zusammensetzung

3.1. Der Vorstand besteht aus 

einer/einem Vorsitzenden, 

einer/einem bis zwei stellve r -
 tretenden Vorsitzenden und 

mindestens zwei weiteren Vor -
standsmitgliedern. 

Die Erweiterung des Vorstandes 
ist möglich. Dabei soll die Zahl der
Mitglieder des Vorstandes ins ge -
samt eine ungerade sein.

3.2. Die Zusammensetzung des
Vorstandes soll dem Grundsatz der
Gleichstellung von Frauen und
Männern Rechnung tragen.

3.3. Im Vorstand soll ärztlicher,
kaufmännischer, juristischer und
sozialpolitischer Sachverstand ver -
treten sein. Je ein Vorstands mit -
glied soll Erfahrung in der Frei -
willigen- und in der Jugendarbeit
haben. Soweit in einem Landes-
oder im Bundesvorstand ärztlicher
Sachverstand nicht vertreten ist, ist
ein Arzt vom Vorstand zu seiner
Beratung sowie als Vertreter in
ärztlichen Gremien als Landes-
bzw. Bundesarzt zu berufen.
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3.4. Bei den Vorstandswahlen sind
die Interessen der Freiwilligen und
der Jugend zu berücksichtigen.

3.5. Der Vorstand ist beschluss fähig,
wenn mindestens die Hälfte der
Vorstandsmitglieder anwesend ist.

4. Vertretung

Der Vorstand vertritt die rechtlich
selbstständige Gliederung gericht-
lich und außergerichtlich. Sie wird
durch die/den Vorsitzende/n und
eine/n stellvertretende/n Vorsit zen -
de/n gemeinsam oder durch einen
von ihnen jeweils gemeinsam mit
einem weiteren Vor standsmitglied
vertreten.

5. Amtszeit

5.1. Die Mitglieder des Vorstandes
werden für vier Jahre gewählt. Der
Vorstand bleibt so lange im Amt,
bis ein neuer Vorstand im Sinne
von Kapitel VI. Ziff. 4 Satz 2 der
Bundesrichtlinie gewählt ist.

5.2. Die Wahl findet in den or dent -
lichen Konferenzen bzw. in der
Mitgliederversammlung, die der
ordentlichen Landeskonferenz vor-
ausgeht, statt. Bei Nachwahl ein-
zelner Mitglieder des Vor stan des
bleibt ihre Amtszeit auf die verblei-
bende Amtsdauer der übrigen Mit -
glieder des Vorstandes beschränkt.
Sollte ein Vorstand nicht turnusge -
mäß neu gewählt werden, ist eine
Regelung zu treffen, die sicher -
 stellt, dass der Wahl turnus herge-
stellt wird. Die Landes sat zung kann
etwas an de res vorsehen.

5.3. Die Wiederwahl von Mit glie -
dern des Vorstandes ist möglich.

5.4. Die ausscheidenden Vorstands -
mitglieder sind zur ordnungsge -
mäßen Übergabe der Geschäfte
verpflichtet.

6. Landesverbandsregelungen

Für die Vorstände nicht in das Ver -
eins register eingetragener regiona-
ler Gliederungen können die Lan -
desverbände zu Ziff. 2 und 4 dieses
Kapitels abweichende Regelungen
treffen.

VII. Geschäftsführungen

1. Operative Gesamtleitung

1.1. Die Geschäftsführung ist in
den Grenzen dieser Richtlinien, der
jeweiligen Satzung, der Be schlüsse
der Konferenzen, Aus schüsse und
des Vorstandes, der vom Vorstand
zu beschließenden Geschäfts ord -
nung sowie im Rahmen des jährli-
chen Wirt schafts planes zuständig
für die operative Gesamtleitung 
der Geschäftsstelle und der Ein rich -
tungen und Dienste der Gliede rung.

1.2. Operative Führung ist Handeln
zur Erreichung der vom Vorstand
bestimmten strategischen Ziele der
Gliederung im Rahmen der verein-
barten Maßnahmen und unter Nut -
zung der bereitgestellten Ressour cen.

1.3. Die Geschäftsführung unter-
stützt den Vorstand bei der Ent -
wicklung der strategischen Vor -
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gaben.

1.4. Im Bereich der Finanzen und
Kontrolle unterliegt die Geschäfts -
führung neben dem Vorstand den
Verpflichtungen nach Kapitel X.

1.5. Die Mitglieder der Geschäfts -
führung verpflichten sich, die je -
weilige Geschäftsordnung des
Vorstandes als verbindlich anzu-
erkennen. Besteht die Geschäfts -
führung aus mehreren Mitgliedern,
so gibt sie sich außerdem eine 
eigene Geschäftsordnung, die der
Zustimmung des Vorstandes be dar f.

2. Berichts- und Vorlagepflichten

2.1. Die Geschäftsführung hat ge -
genüber dem Vorstand eine in der
Geschäftsordnung näher zu regeln-
de Berichts- und Vorlagepflicht.

2.2. Der Vorstand ist insbesondere
unverzüglich zu unterrichten bei

wesentlicher Über- oder Unter -
schreitung des Wirtschafts pla -
nes, die zu einem erkennbaren
Bedarf eines Nachtrags-Wirt -
schaftsplans im laufenden Ge -
schäftsjahr führt,

außergewöhnlichen Ereignissen,
insbesondere wenn sie zu einer
Gefährdung der Gliederung in
ihrer Existenz oder in nicht uner-
heblichen Vermögensteilen füh -
ren können,

2.3. Die Geschäftsführung hat dem
Vorstand insbesondere:

jährlich einen Entwurf des Wirt -
schaftsplans sowie gegebenen-
falls eines Nachtrags-Wirt schaf t s   -
plans vorzulegen,

regelmäßig schriftlich, mindes -
tens einmal im Quartal, über den
aktuellen Stand der Ergeb nisse
des gewöhnlichen Ge schäfts be -
triebes der Gliederung zu be rich -
ten,

den Jahresabschluss der Gliede -
rung mit Entwurf des Lage be -
richtes zur Beratung vorzulegen.

2.4. Die Geschäftsführung hat dem
Vorstand zu einzelnen Sach ver hal -
ten, die für die Entwicklung der
Gliederung von Bedeutung sein
können, Bericht zu erstatten.

3. Personal

3.1. Die Geschäftsführung ist Vor -
gesetzte der in der jeweiligen Glie -
de rung tätigen hauptamtlichen Mit -
arbeiter. Sie führt die im operativen
Bereich von ihr eingesetzten Frei -
willigen.

3.2. Zu den Aufgaben der Ge schäfts   -
führung gehört das Perso nal wesen,
insbesondere die Personalent wick -
lung. 

3.3. Die Geschäftsführung stellt den
Zugang der Mitarbeiter zu ASB-in -
ternen Kommunikations- und Infor -
mationsmitteln sicher.

3.4. Für den Abschluss von Tarif ver -
trägen bedarf die Geschäfts füh  rung
der Zustimmung des Vor stan des.
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4. Rechtsstellung

4.1. Die Mitglieder der Geschäfts -
führung können auch als besondere
Ver treter im Sinne des § 30 BGB
berufen werden. Ihre Vertretungs -
macht erstreckt sich in diesem Fall
auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihr
zugewiesene Geschäftskreis ge -
wöh n lich mit sich bringt.

4.2. Die Geschäftsführung nimmt
an den Sitzungen der anderen Or -
gane der Gliederung mit Ausnahme
der Sitzungen der Kontroll kom -
mission beratend teil.

5. Amtsdauer

5.1. Die Mitglieder der Ge schäfts-
 f ührung werden vom Vorstand in
der Regel für einen Zeitraum von
maximal fünf Jahren berufen.

5.2. Entsprechend der Amtszeit 
sollen die Dienstverträge auf eine
Höchstdauer von fünf Jahren be -
fristet werden. Bei erneuter Be ru -
fung kann wiederholt ein befriste-
ter Vertrag geschlossen werden.

5.3. Der Vorstand kann ein Mit -
glied der Geschäftsführung vor Ab -
lauf der Amtszeit aus wichtigem
Grund abberufen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn
Tatsachen vorliegen, die das Ver -
trauen in die weitere Amtsfüh rung
ausschließen. Gleiches gilt für die
Kündigung des Dienstver trages.
Kündigt ein Mitglied der Ge -

schäfts  führung den Dienst vertrag,
so ist auch seine Organstellung
beendet.

6. Landesverbandsregelungen

Für die Geschäftsführung nicht in
das Vereinsregister eingetragener
regionaler Gliederungen können
die Landesverbände abweichende
Re gelungen treffen.

VIII. Kontrollkommissionen

1. Aufgaben

1.1. Die Kontrollkommissionen
stellen die wirtschaftlichen Ver -
hältnisse des Vereins und das 
satzungsgemäße Handeln der Vor -
stände fest, indem sie insbesondere
die Verwendung der Mittel, die
Planung und Rechnungslegung 
und die Ordnungsmäßigkeit der
Ge schäfts führung im Sinne von
Kapitel X dieser Richtlinien über-
prüfen. Zu diesem Zweck müssen
die Konferenzen des Bundes ver -
bandes und der Landesverbände
sowie die Mitgliederver samm lun -
gen Kontrollkommissionen wählen.

1.2. Die Kontrollkommissionen
führen mindestens einmal im Jahr
eine Prüfung der jeweiligen Glie -
derung durch. Darüber hinaus kön-
nen sie in begründeten Fällen wei-
tere Prüfungen vornehmen.

1.3. Bundeskontrollkommission
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und Landeskontrollkommissionen
können von den Vorständen und
Ausschüssen ihrer Organisations -
stu fe in besonderen Fällen Prü fun -
g en bei nachgeordneten Gliede run -
gen übertragen werden.

1.4. Die Kontrollkommissionen
sind bei ihrer Arbeit unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden.
Sie sind das Prüfungsinstrument
von Bundeskonferenz, Landes kon -
fe  renzen und Mitgliederversamm -
lungen und nur ihnen gegenüber
verantwortlich.

1.5. Der Bundesauschuss be  schließ t
im Einvernehmen mit der Bundes -
kontrollkommission Prü  fun  g s   richt -
linien.

2. Verhältnis der Kontrol lkommi s-
 sionen zu Revision und Aufsicht

2.1. Die Kontrollkommissionen
ergänzen vorhandene Kontroll sys -
teme. Soweit diese nicht vor handen
sind, treten sie an deren Stelle.

2.2. Soweit eine interne und 
externe Revision durchgeführt wird
oder Aufsichtsgremien vorhanden
sind, stützen sich die Kontroll -
kommissionen auf deren Be richte
und Ergebnisse. In be gründeten
Fällen führen sie eigene Prüf ungs -
handlungen durch.

2.3. Die Kontrollkommissionen
überwachen die Behebung der von
der internen und externen Revision

oder von Aufsichtsgremien aufge-
zeigten Mängel und Beanstan -
dungen durch die Vorstände.

3. Rechte

3.1. Die Kontrollkommissionen ha -
ben ein Einsichtsrecht in alle Un -
ter lagen und Aufzeichnungen über
Geschäftsvorgänge. Diese sind
ihnen vorzulegen und ihnen ist jede
Aufklärung und jeder Nachweis zu
gewähren.

3.2. Die Vorlage-, Aufklärungs-
und Nachweispflicht erstreckt sich
auch auf Unterlagen über Gesell -
schafts beteiligungen. Auf Ver lan -
gen der Kontroll kommi s sion ist der
Vor stand verpflichtet, von seinem
Auskunfts- und Einsichtsrecht als
Gesellschaftervertreter (§ 51a
GmbHG) Gebrauch zu machen.
Bei ASB-Gesellschaften kann er
Mitglieder der Kontrollkommis -
sion zur Ausübung dieser Rechte
bevollmächtigen, wenn sie eine
sank tionsbewährte Geheim hal tung s   -
erklärung abgeben.

3.3. Der Vorsitzende der Kontroll -
kommission oder ein Vertreter sind
berechtigt, an den Sitzungen des
Vorstandes seiner Gliederung ohne
Stimmrecht teilzunehmen. Die
Mit glieder von Bundeskontroll -
kom  mission und Landeskontroll -
kommissionen sind berechtigt, an
den Ausschusssitzungen ihrer Or -
ganisationsstufe ohne Stimm recht
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und an den Konfe renzen mit
Stimmrecht teilzunehmen.

3.4. Die Kontrollkommissionen
sind berechtigt, zur Aufklärung von
Sachverhalten die Einbe ru fung von
Sitzungen der Vorstände ihrer und
der nachgeordneten Gliederungen
zu verlangen und an diesen Sit zun -
gen teilzunehmen. Darüber hinaus
kann die Bundeskontroll kommi s -
sion Sitzungen des Bundesaus -
schusses und der Landes aus schüs -
se, die Landes kontroll kom missio -
nen können Sitzungen des jeweili-
gen Landes ausschusses und der
Mit glie der ver sammlungen in ihrem
Landes verband verlangen.

3.5. Bei der Auswahl des externen
Wirtschaftsprüfers sind die Kon -
troll  kommissionen zu hören.

4. Prüfungsbericht

4.1. Spätestens innerhalb von drei
Monaten nach der Prüfung legen
die Kontrollkommissionen den be -
troffenen Gliederungen und den
übergeordneten Organisations stu -
fen zur Beachtung einen schriftli-
chen Prüfungsbericht vor. 

4.2. Vor Erstellung des Prüfungs -
berichts sind die betroffenen Glie -
derungen zu hören. Der Be richt ist
unter Beachtung der Stellung -
nahme der Gliederung zu erstellen.

4.3. Die Kontrollkommission stellt
in ihrem Prüfungsbericht in sachli-
cher Form Mängel fest und bean-
standet Handlungen (Tun, Dulden,

Unterlassen). Sie soll auch Hin -
weise zur Behebung von festge-
stellten Mängeln und Beanstan -
dungen geben. Es ist Aufgabe von
Vorstand und Geschäftsführung
bzw. bei ASB-Gesellschaften von
der Geschäftsführung, die Mängel
und Beanstandungen durch geeig-
nete Maßnahmen zeitnah zu behe-
ben. Die Kontrollkommission prüft,
ob die festgestellten Mängel und
Beanstandungen beseitigt wurden.

4.4. Bundes- und Landeskontroll -
kommission können anlässlich
einer Prüfung nach Ziff. 1.3. die
Prüfberichte der Kontroll kommis-
 s    ionen nachgeordneter Organi -
sationsstufen oder Teile davon
bestätigen oder aufheben.

5. Zusammensetzung

5.1. Die Kontrollkommissionen
bestehen beim Bundesverband aus
fünf, bei den Landesverbänden aus
drei bis fünf und bei den regionalen
Gliederungen aus mindestens zwei
bis fünf Mitgliedern. Sie wählen
sich ihren Vorsitzenden selbst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

5.2. In den Kontrollkommissionen
sollen Mitglieder mit kaufmänni-
schem und juristischem Sach ver-
s tand vertreten sein.

5.3. Zum Mitglied von Kontroll -
kommissionen kann nicht gewählt
werden, wer bereits Mitglied der
Kontrollkommission einer unmit-
telbar über- oder nachgeordneten

26



Organisationsstufe ist.

IX. Ehrenkodex

1. Unvereinbare Tätigkeiten

1.1. Um Interessengegensätze zu
vermeiden, werden folgende Be -
reiche geregelt:

Unvereinbarkeit von ehrenamt -
 licher und hauptamtlicher Mit -
arbeit,

Einschränkungen für hauptamt -
liche Mitarbeiter,

Befangenheit bei der Beschluss -
fassung,

Beschränkungen bei Geschäfts -
beziehungen.

1.2. Die Ausschüsse können für
alle Bereiche weitergehende Re -
gelungen beschließen.

2. Unvereinbarkeit von ehrenamtli-
cher und hauptamtlicher
Mitarbeit

2.1. Vorstandsmitglieder, Mit glie -
der von Kontrollkommissionen,
von Aufsichtsräten von ASB-Ge -
sellschaften, Präsidiums mit glieder
sowie die Schiedsrichter üben ihre
Tätigkeit grundsätzlich ehrenamt-
lich aus. Sie können für die Wahr -
nehmung ihrer satzungsge mäßen
Aufgaben eine von der Mit gliede r -
versammlung, dem Lan des aus -
schuss oder dem Bundes aus schuss

festzusetzende pauschale Vergü -
tung erhalten.

2.2. Die Wahl von hauptamtlichen
Mitarbeitern (einschließlich Ge -
 schäfts  führern und Personen, die
einen Dienst nach  dem Jugendfrei -
wil ligen dienstgesetz oder dem
Bundes freiwilligendienstgesetz
absolvieren) aller Organisations -
stufen des ASB und seiner
Gesellschaften in Vorstände und
Kontrollkommi s s  ionen ist nicht
zulässig.

2.3. Für die Wahl hauptamtlicher
Mitarbeiter in Vorstände regionaler
Gliederungen kann es Ausnahmen
geben, nicht jedoch für Geschäfts -
führer und Mitarbeiter im Anstel -
lungsverband bzw. in dem Ver band,
der Mehrheitsgesellschafter ist.

2.4. Ausnahmen i.S.d. Ziff. 2.3.
sind nur mit Genehmigung des
Aus schusses der übergeordneten
Organisationsstufe zulässig. Bei
Ablehnung der Genehmigung ist
die Wahl insoweit ungültig.

2.5. Die Ausschüsse können gene-
relle Regelungen über Ausnahmen
i.S.d. Ziff. 2.3. treffen, jedoch 
dürfen höchstens ein Drittel der
Vor standsmitglieder hauptamtliche
Mitarbeiter sein.
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3. Einschränkungen für 
hauptamtliche Mitarbeiter

ASB-Gesellschaften dürfen keine
Beteiligungen von hauptamtlichen
Mitarbeitern zulassen.

4. Befangenheit bei der 
Beschluss fassung

4.1. An der Beschlussfassung in
den Organen von Bundesverband,
Landesverbänden, regionalen Glie -
de rungen und deren ASB-Ge -
sellschaften darf ein Mitglied oder
sein Vertreter weder beratend noch
entscheidend mitwirken, wenn die
Entscheidung einer Angelegenheit
ihm selbst oder Angehörigen einen
unmittelbaren Vor- oder Nachteil
bringen kann.

4.2. Gleiches gilt, wenn das Mit -
glied oder seine Angehörigen 
Mit   glied des Vorstandes, des Auf -
sichts  rates oder eines gleichartigen
Or gans bei einer Gesellschaft oder
Vereinigung ist, das durch die
Beschlussfassung einen unmittel-
baren Vor- oder Nachteil erfährt
oder erfahren könnte.

5. Beschränkungen bei 
Geschäfts beziehungen

5.1. Ein Mitglied von Vorstand oder
Geschäftsführung des ASB kann
im Namen seiner Gliederung weder
mit sich in eigenem Namen noch
als Vertreter eines Dritten ein
Rechtsgeschäft vornehmen, es sei
denn, dass das Rechtsgeschäft aus-

schließlich in der Erfüllung einer
Verbindlichkeit besteht. Die Aus -
schüsse können im Einzelfall Aus -
nahmen vom Verbot des In sich -
geschäfts gestatten.

5.2. Mitglieder von Kontroll kom -
mi ssionen dürfen weder mittel-
noch unmittelbar entgeltliche Lei s -
tungen für die Gliederung, für 
die sie tätig sind, oder eine ihrer
Gesellschaften erbringen.

5.3. Geschäftsbeziehungen zwi-
schen dem ASB sowie seinen Ge -
sellschaften und Organ mit gliedern
oder ihren Angehörigen sind darü-
ber hinaus nur nach Maßgabe von
Rahmenvorgaben der Ausschüsse
zulässig.

6. Aufwendungsersatz

Pauschaler Ersatz der Aufwen dun -
gen von Mitgliedern der Vorstände
und der Kontroll kommissionen der
regionalen Gliederungen bedarf
einer Be schlussfassung des
Landes vor standes. Bei Vorständen
und Kon trollkommissionen auf
Landes- bzw. auf Bundesebene
bedarf es der Beschlussfassung des
Landes- bzw. Bundesausschusses.

X. Finanzen und Kontrolle

1. Planung und Rechnungslegung

1.1. Geschäftsjahr ist das Kalen -
derjahr.
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1.2. Es ist ein Wirtschaftsplan zu
erstellen, der jährlich bis zum 
30. November des Vorjahres für
das folgende Geschäftsjahr den
zuständigen Beschlussorganen vor-
zulegen ist. Gegebenenfalls ist ein
Nach trags-Wirtschaftsplan für das
laufende Geschäftsjahr zu erstel-
len.

1.3. Die Rechnungslegung ist 
analog zu den handelsrechtlichen
Vorschriften (§§ 238 ff. HGB)
durchzuführen. Darüber hinaus 
gel ten die ergänzenden Vor schrif -
ten für Kapitalgesellschaften ent-
sprechend (§§ 264 ff. HGB). Ins -
besondere ist dem Jahres ab schluss
ein Anhang und ein Lagebericht
hinzuzufügen.

1.4. Jahresabschluss und Lage -
bericht sind nach Maßgabe der
Rahmenvorgaben nach Ziff. 5.1.
dieses Kapitels von einem Wirt -
schaftsprüfer zu prüfen; das Er geb -
nis der Prüfung ist in einem Be -
stätigungsvermerk zusammenzu -
fassen (§§ 316 ff. HGB). Der Wirt -
schaftsprüfer soll auch nach
Maßgabe der Rahmenvorgaben
nach Ziff. 5.1. dieses Kapitels die
Ord nungsmäßigkeit der Geschäfts -
füh rung prüfen. Die Ergebnisse
sind den zuständigen Beschluss -
organen spätestens bis zum 30. Juni
des auf das Geschäftsjahr folgen-
den Jahres vorzulegen.

2. Verwendung der Mittel

2.1. Die Mittel (sämtliche Ver mö -
genswerte) des ASB dürfen 
nur für satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden. Es sind die
Grund sätze der Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit
zu beachten.

2.2. Verpflichtungen dürfen nur im
Rahmen des für das Geschäftsjahr
beschlossenen Wirtschaftsplanes
und der zur Verfügung stehenden
Mittel eingegangen werden.

2.3. Sollte der Wirtschaftsplan
nicht vor Beginn des Geschäfts jah -
res beschlossen worden sein, so
dürfen für die Zeit vom Beginn des
Geschäftsjahres bis zum Beschluss
des Wirtschaftsplanes nur die zur
Fortführung des Dienstbetriebes
unabweisbar notwendigen Aus -
gaben getätigt werden, wenn sie
durch laufende Einnahmen gedeckt
sind.

3. Risikomanagement

3.1. Es sind geeignete Maßnah men
zu treffen, insbesondere ist ein
Risikomanagement- und Überwa-
ch ungs system einzurichten, damit
den Fortbestand gefährdende Ent -
wick lungen früh erkannt werden.

3.2. Bestandteile des Risiko mana -
 ge ment- und Überwachungssys -
tems sind:

Internes Überwachungssystem,
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Controlling,

Frühwarnsystem.

3.3. Wesentliches Element des
internen Überwachungssystems ist
neben den organisatorischen Sich e -
rungsmaßnahmen und internen
Kontrollen die Einrichtung einer
dokumentierten internen Revision.

3.4. Das Controlling umfasst 
ins besondere:

eine monatliche Auswertung der
Informationen über den ak tu -
ellen Stand der Ergebnisse des
Geschäftsbetriebs,

die Einführung eines ASB-ein-
heitlichen Berichtswesens, dem
ein einheitlicher Kontenrahmen
zugrunde liegen soll.

3.5. Ein Frühwarnsystem ist ein
Sys tem zur Informationserfassung,
-verarbeitung und -mitteilung über
für den Bestand des ASB bedeutsa-
me Gegebenheiten und Ent wick -
lungen im ASB und seiner Umwelt.

4. Pflichten gegenüber übergeord-
neten Organisationsstufen

4.1. Zur Schaffung von Trans -
parenz über die wirtschaftliche
Ent wicklung des Gesamtverbandes
haben alle Gliederungen des ASB
ge genüber der jeweiligen überge-
ordneten Organisationsstufe Vor -
lage- und Informations pflich ten.
Die regionalen Gliederungen stel -

len den überregionalen Organi -
sationsstufen die für die Öffentlich-
keitsarbeit und das gemeinsame
Marketing zu verwendenden Infor -
mationen auf Anfrage zeitnah zur
Verfügung.

4.2. Der übergeordneten Organi sa -
tionsstufe sind

bis zum 31. Januar die Wirt-
 s chafts pläne,

bis zum 31. Juli die Ergebnisse
der Prüfungen nach Ziff. 1.4.
vorzulegen.

4.3. Die übergeordnete Organis a -
tions stufe ist über wichtige An ge -
legenheiten der Gliederung oder
einer ihrer Gesellschaften recht-
zeitig und angemessen zu unter-
richten. Es sind insbesondere un -
auf gefordert und unverzüglich 
zu melden:

drohende Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung,

Antrag auf Eröffnung oder Er öf f -
nung des Insolvenz verfahrens.

5. Regelungen der Ausschüsse

5.1. Die Ausschüsse beschließen
Rahmenvorgaben zu den Vor schrif -
ten dieses Kapitels.

5.2. Die Einhaltung der Ver pflich -
tungen dieses Kapitels wird an hand
der Kriterien
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Bilanzsumme,

Umsatzerlöse und sonstige Ein -
nahmen,

durchschnittliche Arbeitneh mer -
anzahl in einem Geschäftsjahr

festgelegt.

5.3. Ausnahmen bestimmen sich
nach der Rechtsform der Gliede -
rungen der Landesverbände.

XI. Gesellschaften

1. Gesellschaftsgründung

1.1. Die Organisation und der
Betrieb von Dienstleistungen des
ASB in Gesellschaften kann ins-
besondere genutzt werden, um

Dienstleistungen zu sinnvollen
Betriebsgrößen zusammenzufas-
sen, größere Vorhaben in ge mein -
samer Trägerschaft von ASB-
Gliederungen zu realisieren,

andere gemeinnützige Partner
einzubinden und größere inve s -
tive Risiken einzugrenzen.

1.2. Die Ausschüsse beschließen
verbindliche Rahmenvorgaben zur
Beteiligung an und Gründung von
Gesellschaften durch ASB-Glie -
derungen.

2. ASB-Gesellschaften

2.1. ASB-Gesellschaften im Sinne
dieser Richtlinien sind Gesell schaf     -
ten, an denen der ASB unmittelbar
oder mittelbar (z. B. Tochter ge sell -
schaften) über die Mehrheit der
Anteile oder Stimm rechte verfügt.
ASB-Gesell schaf ten müssen eine
Anerkennungser klärung nach 
Ziff. 3.1 abgeben.

2.2. Sie haben einen Aufsichtsrat
zu bilden. Dieser ist in Abwei-
ch ung von diesen Richtlinien für
die Beschlussfassung über den
Wirt schaftsplan zuständig.

2.3. ASB-Gesellschaften haben den
Namen „Arbeiter-Samariter-Bund“
oder die Abkürzung „ASB“ sowie
das Zeichen des ASB als Bestand -
teil ihres Namens zu führen. Hier -
für bedürfen sie der Genehmi gung
des Bundesver bandes.

2.4. Die Beteiligung an Gesell-
schaf ten, die nicht steuerbegünstig-
te Zwecke im Sinne der Ab gaben -
ordnung verfolgen, ist zulässig, so -
weit hierdurch nicht die An er ken -
nung der Steuerbe günstigung ge -
fäh r det wird. 

3. Geltung der Richtlinien 
und Satzungen

3.1. Die Geltung dieser Richt linien
und der jeweiligen Sat zungen für
ASB-Gesellschaften ist davon ab -
hängig, dass diese im Gesell schaf ts -
 vertrag als verbindlich anerkannt
werden, soweit dem nicht zwingen-
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de handels- oder gesellschafts-
rechtliche Vorgaben entgegenste-
hen.

3.2. Die Regelungen über Ord -
nungs maßnahmen gelten sinnge -
mäß nur für Gesellschaften, die
korporative Mitglieder sind.

4. Sonstige
Gesellschaftsbeteiligungen

4.1. Die Beteiligung an Gesell -
schaften, an denen der ASB nicht
über die Mehrheit der Anteile oder
Stimmrechte verfügt oder seine
Mehrheitsbeteiligung verliert,
bedarf der Genehmigung der über-
geordneten Organisationsstufe. 
Die Gesellschaften bedürfen zur
Führung des Namens „Arbeiter-
Samariter-Bund“ oder der Ab kür -
zung „ASB“ sowie des Zeichens
des ASB als Bestandteil ihres Na -
mens einer Genehmigung des
Bundesverbandes.

4.2. Die Genehmigungen dürfen
nur erteilt werden, wenn

ein Aufsichtsrat besteht, an dem
ASB-Mitglieder beteiligt sind,

im Gesellschaftsvertrag diese
Richtlinien und die jeweilige
Satzung als verbindlich aner-
kannt werden,

im Vertrag mit der Geschäfts -
führung eine Anerkennungs -
vereinbarung enthalten ist.

5. Korporative Mitgliedschaft 
von ASB-Gesellschaften

5.1. ASB-Gesellschaften sollen
dem ASB als korporative Mit -
glieder beitreten. Abweichend von
Kapitel IV Ziff. 3.3 Satz 1 bedarf es
keines Vorstandsbeschlusses über
die Aufnahme.

5.2. In Abweichung von Kapitel IV
Ziff. 3.2. Satz 2 richtet sich die Zu -
gehörigkeit zu einer Organi sa -
tionsstufe nach den Beteiligungs -
verhältnissen.

5.3. ASB-Gesellschaften werden
bei der Gliederung korporatives
Mit glied, die über die Mehrheit der
Anteile oder Stimmrechte verfügt.
Bei gleichen Beteiligungs ver hält -
nissen hat die ASB-Gesell schaft ein
Wahlrecht, welcher Gliederung sie
beitritt.

5.4. Als korporative Mitglieder
haben die ASB-Gesellschaften Mit -
gliedsbeiträge zu entrichten.

XII. Aufbringung der 
finanziellen Mittel

1. Der ASB bestreitet seine Auf -
wen   dungen, die ihm durch Er fül -
lung seiner Aufgaben ent  stehen

1.1. aus den Beitragsaufkommen
der Mitglieder; die bundeseinheitli-
chen Richtlinien über die Wer bung
und Verwaltung von Mit glie dern
werden vom Bundesaus schuss be -
schlossen,
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1.2. aus Einnahmen von Dienst -
leistungen sowie dafür bestimmten
Gebühren und Entgelten, die zur
Erstattung festgelegt sind,

1.3. aus Zuwendungen öffentlicher
Mittel,

1.4. aus Spenden, mit denen Auf -
gaben des ASB allgemein oder auf
bestimmten Gebieten gefördert
werden sollen,

1.5. aus Erlösen von Sammlungen,
Lotterien und anderen Veranstal -
tungen.

2. Der Nachweis gezahlter Beiträge
für Mitglieder und das Einzugs -
verfahren erfolgen nach bundes-
einheitlichen Richtlinien. Die Ein -
richtung eigener Einzugsver  fahren
durch nachgeordnete Organisa -
tionsstufen ist unzulässig.

3. An den Bundesverband werden
30 Prozent und an den Landes -
verband 20 Prozent der Mit glieds -
beiträge abgeführt.

XIII. Arbeiter-Samariter-
Jugend

1. Die Heranführung junger Men -
 schen im Sinne des § 7 SGB VIII
an ein freiwilliges soziales Enga ge -
ment ist ein besonderes An lie gen
des ASB. ASB-Mitglieder können
in diesem Rahmen in der Arbeiter-
Samariter-Jugend (ASJ) mitwirken.

2. Die ASJ ist der Jugendverband
im ASB. In ihr wird Jugendarbeit
im Sinne der §§ 11, 12 SGB VIII
von jungen Menschen selbst orga-
nisiert, gemeinschaftlich gestaltet
und mitverantwortet. Sie hat ein
Antragsrecht an den Vorstand ihrer
ASB-Gliederung.

3. Organisation, Tätigkeit und Glie -
de rung der ASJ vollziehen sich
nach selbst bestimmten, für alle
ASB-Gliederungen verbindlichen
Richt linien, die der Bestätigung
durch den Bundesausschuss bedür-
fen.

4. Für die Tätigkeit der ASJ sind
vor rangig Fördermittel aus den
kommunalen und staatlichen Ju -
gend plänen in Anspruch zu neh-
men. Darüber hinaus sind alle
Gliede rungen des ASB verpflich-
tet, die eigenverantwortlich organi-
sierte Jugendarbeit der ASJ, die
Anliegen und Interessen junger
Menschen im ASB zum Ausdruck
bringt, in ihre Entscheidungen ein-
zubeziehen und durch angemesse-
ne finanzielle Unterstützung zu för-
dern.

XIV. Namensführung

1. Gliederungen des ASB führen
den Namen „Arbeiter-Samariter-
Bund“ zusammen mit einem Zu -
satz, der ihren geografischen Wir-
k ungskreis beschreibt, sie als Glie -
derung des ASB auf Regional-,
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Landes- oder Bundesebene aus-
weist und den rechtlichen Status
klar beschreibt, sowie dem ASB-
Zeichen. Bei Austritt oder Aus -
schluss eines Mitgliedsver bandes
aus dem ASB verliert dieser das
Recht, sich als ASB zu bezeichnen
oder das ASB-Zeichen zu führen.

2. Die Namensführung von ASB-
Gesellschaften richtet sich nach
Kapitel XI Ziff. 2.3., die Namens -
führung sonstiger Gesellschaften
nach Kapitel XI Ziff. 4.

3. Von ASB-Gliederungen gegrün-
dete Vereine, insbesondere Be treu -
ungs vereine, bedürfen zur Na -
mens   führung der Genehmigung
des Bundesverbandes. 

4. Das Recht zur Führung des
Namens „Arbeiter-Samariter Bund“
oder der Abkürzung „ASB“ in
Verbindung mit dem Zeichen des
ASB als satzungsgemäßen Vereins -
namen oder als Bestandteil der
Firmierung einer Gesellschaft, an
der der ASB beteiligt ist, sowie die
sonstige Verwendung des Namens
und/oder des ASB-Zeichens ist im
Übrigen in einer vom Bundesaus -
schuss zu beschließenden Rege -
lung (Markensatzung) festgelegt.

XV. Aufsicht

1. Die Selbstkontrolle und -regulie-
rung innerhalb der Gliederungen
hat Vorrang vor der Aufsicht der
übergeordneten Organisations stu -
fen. Die Aufsicht ist als Miss -
brauchskontrolle zu verstehen.

2. Die Vorstände des Bundes ver -
bandes und der Landesverbände
sind gegenüber den nachgeordne-
ten Gliederungen zur Aufsicht über 
die Einhaltung der Satzungen, 
dieser Richtlinien und der verbind-
lichen Beschlüsse von Konferenzen
und Ausschüssen berechtigt. Sie
sind gegenüber den ihnen unmittel-
bar nachgeordneten Gliederungen
zur Aufsicht verpflichtet. 

3. Die Vorstände der übergeordne-
ten Organisationsstufe oder ihre
Be auf tragten können zu Prüfungs -
zwecken Einsicht in alle Unter -
lagen und Aufzeichnungen über
Ge schäftsvorgänge nehmen. Ihnen
ist jede Aufklärung und jeder
Nach weis zu geben. Die zuständige
Kontrollkommission ist von der
Prüfung zu benachrichtigen und hat
das Recht, daran teilzunehmen.
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XVI. Ordnungsmaßnahmen

1. Pflichtverletzungen

Gegen Mitglieder können Ver  eins -
ordnungsmittel verhängt wer den,
wenn sie:

1.1. gegen diese Richtlinien, die 
für sie geltenden Satzungen oder
Beschlüsse der zuständigen Organe
verstoßen oder sonstige Mitglieds -
pflichten verletzen,

1.2. Eigentum oder Vermögen des
ASB, seiner Zuwendungsgeber und
Kostenträger vorsätzlich oder grob
fahrlässig schädigen oder dem ASB
in seinem Ansehen schaden,

1.3. gesetzliche Vorgaben nicht ein-
halten, soweit der ASB hiervon
betroffen ist,

1.4. den Aufgaben, Zielsetzungen
und Interessen des ASB grob zu-
widerhandeln oder diese gefähr-
den,

1.5. die Steuerbegünstigung verlie-
ren.

2. Vereinsordnungsmittel

Vereinsordnungsmittel sind

2.1. Erteilung von Rüge, Verwar -
nung oder Verweis,

2.2. Befristeter Entzug der Aus -
übung von Mitgliedsrechten,

2.3. Suspendierung von Organ -
stellungen,

2.4. Abberufung aus Organstel lun g en,

2.5. Ausschluss aus dem ASB bei
schwerwiegendem Fehlverhalten.
Die Wahl des Ordnungsmittels be -
stimmt sich nach der Schwere der
Pflichtverletzung. Es gilt der
Grundsatz des geringstmöglichen
Eingriffs.

3. Zuständigkeit

3.1. Über die Verhängung von Ver -
einsordnungsmitteln gegen natürli-
che Personen entscheidet grund -
sätzlich der Vorstand der jeweiligen
regionalen Gliederung. Die Suspen -
dierung, Abberufung oder den Aus -
schluss von Organ mitgliedern be -
schließt das wählende oder bestel-
lende Organ. Zwischen den Konfe -
renzen können die Ausschüsse
hierüber entscheiden.

3.2. Gegen Mitgliedsverbände und
korporative Mitglieder trifft der
Vorstand der jeweils übergeordne-
ten Organisationsstufe eine Ent -
scheidung. Über den Vereinsaus -
schluss entscheidet der jeweils
zuständige Ausschuss.

3.3. In schwerwiegenden Fällen
oder zur Abwendung eines nicht
unbedeutenden Schadens sind auch
Bundesvorstand oder Landes vor -
stände unmittelbar für die Ver hän -
gung von Vereins ordnungs mitteln
zuständig.
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4. Verfahren

4.1. Soweit dies möglich und aus-
reichend ist, sind Ordnungsmittel
zunächst anzudrohen. Mit der An -
drohung kann die Anordnung der
Vornahme einer Handlung oder
Unterlassung zur Beseitigung des
pflichtwidrigen Zustandes inner-
halb einer festzusetzenden Frist
verbunden werden.

4.2. Vor der Entscheidung sind das
Mitglied, der Vorstand des Mit -
glieds verbandes oder der Vertreter
des korporativen Mitglieds anzu -
hören. In schwerwiegenden Fällen
oder zur Abwendung eines nicht
unbedeutenden Schadens kann die
Anhörung ausnahmsweise entfal-
len. Sie ist unverzüglich nachzuho-
len.

4.3. Die Entscheidung hat sofortige
Wirkung. Ordnungsmittel sind aufzu-
heben, wenn die Vorausset zun gen
nicht vorlagen oder weggefallen sind.

5. Anrufung des Schiedsgerichts

5.1. Gegen eine Entscheidung kann
innerhalb von vier Wochen nach
deren Zugang das Schieds gericht
angerufen werden. Bei Fristver -
säumung wird die Ent schei dung
endgültig wirksam. Das Schieds -
gerichtsverfahren hat keine auf-
schiebende Wirkung.

5.2. Bei Entscheidungen gemäß
Ziff. 3.3. und 4.2. hat das Schieds -
gericht unverzüglich zu entschei-
den.

XVII. Schiedsgericht

1. Zuständigkeit

1.1. Alle Streitigkeiten innerhalb
des ASB, die sich aus der Mit glied -
schaft im ASB ergeben, werden
durch ein Bundes schieds gericht
mit Wirkung für die betroffenen
Par tei en entschieden.

1.2. Der Rechtsweg zu den ordent-
lichen Gerichten ist ausgeschlos-
sen, soweit dies gesetzlich zulässig
ist.

1.3. Das Verfahren des Schieds ge -
richts regelt die von der Bundes -
konferenz zu beschließende Schieds -
  ordnung.

2. Aufgaben

Das Schiedsgericht entscheidet ins -
besondere über 

2.1. Streitigkeiten zwischen

Gliederungen,

korporativen Mitgliedern,

Organmitgliedern und Organen,
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Geschäf ts -
 führung,

2.2. Beschlüsse der Vereinsorgane,
insbesondere über verhängte Ord -
nungsmittel.
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3. Zusammensetzung

3.1. Das Schiedsgericht hat min -
des tens zwei Kammern. Jede Kam -
mer besteht aus einem Vor sitzen -
den und zwei Beisitzern. Die Kam -
mern werden im Wechsel tätig.

3.2. Die Vorsitzenden der Kammern
des Schiedsgerichts werden von
der Bundeskonferenz für 4 Jahre
ge wählt. Sie müssen die Be fäh i -
gung zum Richteramt haben.

3.3. Die Vorsitzenden der Kammern
dürfen kein anderes Mandat im
ASB haben und keine hauptamt-
lichen Mitarbeiter des ASB und
seiner Gesellschaften sein.

3.4. Für den einzelnen Streitfall
ernennt jede Partei einen Beisitzer.
Ist mehr als eine Partei auf Kläger-
oder Beklagtenseite beteiligt, so hat
jede Seite sich auf je einen Bei sit -
zer zu einigen. Gelingt eine Eini -
gung nicht, erfolgt die Bei sitzer -
benennung durch Losent scheid vor
Zeugen. Der Losent scheid wird
vom Vorsitzenden herbeigeführt.

4. Kosten des Verfahrens

Für die Kostentragung gelten die
§§ 91, 91a, 92 ZPO sinngemäß.

XVIII. Übergangsregelungen

1. Die Verpflichtung zur Überein -
stimmung von Satzungen der Glie -
de rungen mit diesen Richt linien im
Hinblick auf die auf der Bundes -
konferenz am 24. November 2007
beschlossenen Änderungen muss
spätestens bis zum 31. Juli 2010
erfüllt werden.

2. Die Verpflichtung zur aus -
schlies slich befristeten Einstellung
und Organbestellung von Ge -
schäfts führungsmitgliedern gemäß
Kapitel VII Ziff. 4 und 5 gilt nicht
für die vor Inkrafttreten dieser
Richtlinien bereits auf der Grund -
lage unbefristeter An stellung täti-
gen Geschäfts führungsmitglieder.
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§ 1 Name, Erkennungs zeichen, Sitz,
Geschäftsjahr

(1) Der Bundesverband trägt den 
Na men „Arbeiter-Samariter-Bund
Deutsch land e.V.“, abgekürzt ASB.

(2) Erkennungszeichen des Bun des -
 ver bandes ist ein rotes lang gezoge-
nes „S“ im gelben Kreuz auf rotem
Untergrund in Verbindung mit dem
Namen „Arbeiter-Sama riter-Bund
Deutschland e.V“.

(3) Sitz und Gerichtsstand des Bundes -
verbandes befinden sich in Köln.
Er ist in das Vereins register einge-
tragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Wesen und Aufgaben

(1) Der ASB ist Hilfsorganisation und
Wohlfahrtsverband. Seine Auf ga -
ben gebiete sind die Hilfe bei Not-
und Unglücksfällen, die Wohl -
fahrts pflege, das Gesund heits -
wesen und die Jugend- und
Familienhilfe sowie die Aus-, Fort-
und Weiter bildung in diesen
Bereichen. Ein wichtiger Bestand -
teil ist hierbei auch die Heranfüh -
rung der Mit glieder des ASB an
alle Formen freiwilliger Mitarbeit,
z. B. in der Form von Ersthelfern.

(2) Zu den Aufgaben des Bundes ver -
bandes gehören die überregionalen
Aufgaben mit bundesweitem oder
internationalem Bezug. Er nimmt

auf Bundesebene insbesondere fol-
gende Aufgaben wahr:

1. Förderung, Beratung, Koordi na -
tion, Anleitung und Information zur
Unterstützung der Dienstleis tungs -
erbringung der Gliederungen und
ihrer Gesellschaften,

2. Förderung der Neugründung von
regionalen Gliederungen und Ge -
sellschaften,

3. Erschließung neuer Aufgaben be-
 rei che in inhaltlicher oder regio -
naler Hinsicht und die damit ver-
bundene zeitlich und inhaltlich
begrenzte Übernahme operativer
Aufgaben,

4. temporäre Übernahme von
Dienst leistungsaufgaben auf Wunsch
der Gliederungen,

5. Beteiligung an überregionalen
Kooperationsformen im Einver -
nehmen mit den teilnehmenden
Gliederungen,

6. Förderung des freiwilligen Enga -
gements,

7. Durchführung der Breitenaus -
bildung im Schwimmen und Ret -
tungs schwimmen sowie Schwim m -
sport, einschließlich Planung,
Durch führung von Lehrgängen,
Betrieb von Aus bildungs ein rich -
tungen und Fachschulen,

8. Aus-, Fort- und Weiterbildung in
allen Aufgabengebieten des ASB,
vor allem auf dem Gebiet der
Ersten Hilfe, der Bevölkerung,
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9. Förderung des Selbstschutzes der
Be völkerung durch Infor ma tion,
Schulung und Bereitstellung von
Selbstschutzeinrichtungen,

10. Entwicklung, Einführung, Auf -
 rechterhaltung und Weiterent wick -
lung eines Qualitäts manage ment -
systems gemeinsam mit den Glie -
derungen,

11. Beschaffung von Mitteln für die
Verwirklichung steuerbegüns tigter
Zwecke durch ASB-Glie de rungen,
soweit sie nicht für eigene steuer-
begünstigte Zwecke eingesetzt
wer den,

12. Öffentlichkeitsarbeit,

13. Zusammenarbeit mit anderen
Hilfsorganisationen und Wohl -
fahrts   verbänden sowie mit Spitzen -
verbänden im Sozial- und
Gesundheitswesen,

14. Beschaffung von Mitteln für
ausländische Gesellschaften zur
Ver wirklichung von steuerbegüns -
tigten Zwecken im Sinne der Sat -
zung (insbesondere humanitäre
Hil fe, Strukturhilfe, Entwicklungs -
zu sammenarbeit) im Ausland,

15. Kooperation mit den Sozial-
leis tungs- und Kostenträgern, vor
allem auf dem Gebiet der Pflege -
beratung der Bevölkerung,

16. Vertretung und Repräsentation
gegenüber Parlament, Regierung,
Behörden, Institutionen, Gesell -
schaften und Vereinigungen,

17. Stellungnahme zu sozial-,
gesundheits- und ge sellschaftspo li -
tischen An ge legen heiten,

(3) Bei der Erfüllung der Auf gaben
nach Abs. 2 achtet der Bundes ver -
band die Autonomie der Landes -
verbände, soweit Institut ionen,
Gremien und Verbände der Länder
betroffen sind. Hier wird der Bun -
des verband nur nach vorheriger
Absprache mit dem zuständigen
Landesverband tätig. Es gilt das
Subsidiaritätsprinzip.

(4) Der Bundesverband führt neben
den vorbeschriebenen Aufgaben in
alleiniger Zuständig keit auf Bun des -
 ebene weitere Aufgaben durch, ins-
besondere:

1. Entwicklung von Grundsätzen
und Rahmenvorgaben zur Wahrung
der Einheitlichkeit des Verbandes,

2. Entscheidung über ein bundes-
weit einheitliches ASB-Qualitäts -
mana ge mentsystem,

3. bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bun desweite Mitgliederwerbe ak -
tio nen in Abstimmung mit den
Landesverbänden,

4. bundesweite Spendenwerbeak -
tionen in Abstimmung mit den
Spendenwerbeaktionen der regio-
nalen Gliederungen und Landes -
verbände, die auch dazu dienen
können, Mittel für die Verwirk -
lichung steuerbegünstigter Zwecke
durch ASB-Gliederungen zu be -
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schaf fen, soweit sie nicht für ei-
gene steuerbegünstigte Zwecke 
eingesetzt werden,

5. politische Vertretung und Re prä -
sen  tation bei Parlament und Bun -
des regierung sowie auf europäi-
scher und internationaler Ebene,

6. Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Nichtregierungsorgani sa tio -
nen, Gesellschaften und europäi-
schen Verbänden,

7. Durchführung von Projekten im
Ausland, insbesondere der

Humanitären Hilfe,

Entwicklungszusammenarbeit,

Mithilfe beim Aufbau von neuen
Gesundheits- und Sozial struk -
turen,

Strukturhilfe beim Aufbau von
Partnerorganisationen,

unter Einbeziehung der regionalen
Gliederungen und Landesverbände
auf deren Wunsch,

8. Koordinierung und Durch füh -
rung von Rückholungen aus dem
Ausland,

9. Koordinierung von Hilfsmaß -
nah  men des ASB bei Notfällen und
Katastrophen im Inland, an denen
Gliederungen aus mehr als einem
Landesverband beteiligt sind,

10. Ausführung der von der Bun -
des  konferenz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 3 Sicherung der Gemein nützig keit

(1) Der ASB verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige und
mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbe günstigte
Zwec ke“ der Abgaben ordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des ASB dürfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder
dürfen keine Gewinn anteile und in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwen dun -
g en aus Mitteln des ASB erhalten.
Aus genommen hiervon ist die
angemessene Erstattung von Auf -
wen  dungen, die den Mit gliedern
durch die Wahr neh mung der sat-
zungsgemäßen Aufgaben des ASB
entstehen. Für Mitglieder von Bun -
desvorstand und Bundeskontroll -
kommission und die Vorsitzenden
der Kammern des Bundesschieds -
gerichtes bedarf es der Zustim -
mung des Bundesausschusses.

(3) Der ASB darf keine Person durch
Ausgaben, die seinem Zweck
fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen be-
günstigen.
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§ 4 Mitgliedschaft im
Bundesverband

(1) Mitglieder des Bundes ver bandes
sind die Landesverbände und deren
Mitglieder.

(2) Über die Aufnahme von Landes -
ver bänden entscheidet der Bundes -
aus schuss.

(3) ASB-Gesellschaften i.S.d. Kapitels
XI. der Bundesrichtlinien, deren
Mehrheitsanteile der Bundes ver -
band hält, sind berechtigt, diesem
als korporative Mitglieder beizu-
treten.

(4) Sonstige Vereinigungen, Gesell -
schaften, Organisationen und In sti -
t utionen, die über den Bereich
eines Bundeslandes hinaus wirken,
können durch den Bundesvorstand
auf Antrag als korporative Mit -
glieder aufgenommen werden.

§ 5 Mitgliederrechte und -pflichten

(1) Die Landesverbände üben ihre
Mitgliederrechte in der Bundes -
konferenz aus. Dort nehmen sie
auch die Mitgliederrechte der na -
tür lichen Personen und regionalen
Gliederungen im Bundesver band
wahr. Deren Mitgliederrechte und 
-pflichten, die Bestimmungen über
Beendi gung der Mitglied schaft und
Ordnungsmaßnahmen sind im
Übrigen in den Satzungen der Lan -
desverbände und der rechtsfähigen
regionalen Gliederungen geregelt.

(2) Die korporativen Mitglieder des
Bundesverbandes haben kein akti-
ves und passives Wahlrecht. Sie
üben ihre Mitgliederrechte durch
ihre gesetzlichen Vertreter oder
einen Beauftragten ohne Stimm -
recht aus.

(3) Die Mitglieder sind zur Zah lung
von Beiträgen verpflichtet. Die
Höhe richtet sich nach den von der
Bundeskonferenz be schlossen en
Richtlinien. Eine Rückforderung
gezahlter Beiträge ist ausgeschlos-
sen. Die Höhe des Mitgliedsbei -
trages für korporative Mitglieder
wird gesondert vereinbart.

(4) Bei Austritt oder Ausschluss von
Mitgliedsverbänden verlieren diese
das Recht, sich als Arbeiter-Sama -
riter-Bund zu bezeichnen und das
ASB-Zeichen zu führen. Ein etwa
neu gewählter Name muss sich von
dem bisherigen Namen deutlich un -
terscheiden. Er darf nicht in einem
bloßen Zusatz zu dem bisherigen
Namen bestehen. Ent sprech endes
gilt für Kurzbe zeichnungen. 

(5) Bei Austritt, Ausschluss oder Auf -
lösung fällt das nach Liqui dation
verbleibende Vermögen der
Landesverbände an den Bundes -
 ver  band, das der regionalen Glie -
derungen nur, soweit der zuständi-
ge Landesverband nicht besteht.
Der Bundesverband hat das Ver -
mögen ausschließlich und unmit-
telbar für seine steuerbegüns tigten
Zwecke zu verwenden.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft von Mit glieds -
verbänden und korporativen Mit -
gliedern endet durch

Austritt,

Ausschluss, 

Auflösung.

(2) Die Mitgliedschaft von na tür lichen
Personen endet mit der Be endigung
der Mitgliedschaft in der regiona-
len Gliederung, soweit diese nicht
aus dem ASB ausgeschlossen wor-
den ist.

(3) Der Mitgliedsverband oder das
korporative Mitglied haben den
Austritt schriftlich an den Bundes -
vorstand zum Ende eines Kalender -
jahres, spätestens am 30. Septem -
ber, zu erklären.

§ 7 Organe

Organe des Bundesverbandes sind:

1. die Bundeskonferenz (als Mit-
glie der versammlung im Sinne des
§ 32 BGB),

2. der Bundesausschuss,

3. der Bundesvorstand,

4. die Bundesgeschäftsführung,

5. die Bundeskontrollkommission.

§ 8 Bundeskonferenz

(1) Die Bundeskonferenz ist das 
höchste Organ. Sie entscheidet
über die Angelegenheiten des
Vereins, soweit die Entscheidung
nicht dem Bundesausschuss oder
dem Bun des  vorstand zugewiesen
ist. Die Beschlüsse der Bundes kon -
ferenz sind für alle Gliede rungen
verbindlich.

(2) Zu den Aufgaben und Befug nissen
der Bundeskonferenz gehören ins-
besondere:

1. den Bericht von Bundesvorstand
und Bundesgeschäftsführung über
ihre Tätigkeit und die Gesamtlage
des Bundesverbandes und seiner
Gesellschaften entgegenzunehmen,

2. den Prüfbericht der Bundes kon -
troll kommission entgegenzuneh-
men,

3. über die Entlastung der Mit-
glie der des Bundesvorstandes zu
ent scheiden,

4. die Mitglieder des Bundesvor -
standes und der Bundeskontroll -
kommission zu wählen, wobei der
Bundesvorstand bei Wahlen zur
Bundeskontrollkommission kein
Stimmrecht hat,

5. den Bundesjugendleiter zu
bestätigen; diese Bestätigung ist
befristet bis zur Wahl eines neuen
Bundes jugendleiters,
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6. Mitglieder des Bundesvorstandes
und der Bundeskontroll kom mis-
 s ion abzuberufen,

7. die Vorsitzenden der beiden
Kam mern des Schiedsgerichts 
zu wählen und abzuberufen,

8. Änderungen der Bundessatzung
und der Bundesrichtlinien zu be -
schließen,

9. über die Auflösung des Bundes -
verbandes zu beschließen.

(3) Die ordentliche Bundeskon ferenz
findet alle vier Jahre statt. Sie wird
vom Bundesvorstand einberufen.

(4) Eine außerordentliche Bundeskon -
fe renz ist vom Bundesvorstand ein -
zuberufen

1. auf Antrag von mindestens 40
Pro  zent der Stimmberechtigten 
der Bundes konferenz,

2. auf Beschluss des Bundes aus -
schusses; dazu ist er verpflichtet,
wenn das Wohl des Bundesver ban -
des es erfordert,

3. auf Antrag von mehr als der 
Häl fte der Landesverbände.

(5) Die Bundeskonferenz setzt sich
zusammen aus:

1. den Delegierten der Landes ver -
bände,

2. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern, die Mitglied des
Vorstandes sein müssen,

3. den Mitgliedern des Bundesvor -
standes,

4. den Mitgliedern des Präsidiums,

5. den Mitgliedern der Bundes kon -
troll kommission,

6. vier von der Bundesjugend ge -
 wählten Vertretern,

7. den Mitgliedern der Bundes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht,

8. den Beauftragten oder gesetzli-
chen Vertretern der korporativen
Mit  glieder des Bundesverbandes
ohne Stimmrecht.

(6) Jeder Landesverband entsendet zur
Bundeskonferenz einen Dele gier -
ten je 1 Prozent vom Gesamt mit -
glie der bestand des ASB. Ver bleibt
ein angefangenes Prozent, so wird
ein weiterer Delegierter entsendet,
wenn 0,50 Prozent erreicht sind.
Stichtag für die Berechnung des
Delegierten schlüssels ist der 31.
März des Jahres, in dem die Bun -
deskonfe renz stattfindet. Pro Lan -
desver band werden zwei zu sätz -
liche Grundmandate vergeben.

(7) Die Amtszeit der Delegierten
beträgt vier Jahre. Sie endet mit 
der Wahl neuer Delegierter in der
nach folgenden ordentlichen Lan -
deskonferenz. Soweit Delegierte
während der Wahlperiode zurück-
treten, von diesem Amt suspendiert
sind oder aus anderen Gründen an
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der Konferenzteilnahme gehindert
sind, rücken die auf der Landes -
konferenz ebenfalls zu wählenden
Ersatzdelegierten in der Reihen -
folge der meist erzielten Stimmen
bei ihrer Wahl nach.

(8) Anträge zur Bundeskonferenz kön-
nen gestellt werden:

1. von den Landeskonferenzen,

2. vom Bundesausschuss,

3. vom Bundesvorstand,

4. von der Bundeskontrollkom mi s-
  s  ion,

5. vom Verbandsforum auf Bundes-
ebene,

6. von der Bundesjugend.

(9) Anträge müssen dem Bundes -
vorstand spätestens acht Wochen
vor der Bundeskonferenz vorlie-
gen. Initiativanträge, die auch von
den Delegierten gestellt werden
können, bedürfen der Zustimmung
von mindestens einem Viertel der
anwesenden Stimmberechtigten.
Bei Wider spruch von mindestens
einem Viertel der anwesenden
Stimm berechtigten darf über die
Angelegenheit kein Beschluss
gefasst werden. Über Initiativ an -
träge auf Abänderung der Sat zung
und der Bundesrichtlinien kann nur
mit Zustimmung von drei Vierteln
der anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden.

(10) Die Bundeskonferenz gibt sich ihre
Geschäftsordnung selbst.

(11) Die Mitglieder der Bundes kon fe -
renz sind spätestens vier Wochen
vorher schriftlich unter Übersen-
dung der Tagesordnung und der
we sent lichen Unterlagen einzu-
laden.

(12) Die Bundeskonferenz ist beschluss -
 fähig, wenn mehr als die Hälfte der
Stimmberechtigten anwesend sind.

(13) Beschlüsse der Bundes kon ferenz
werden mit einfacher Mehr heit der
anwesenden Stimm berech tigten ge -
fasst. Bei Stimmengleich heit ist der
Antrag abgelehnt. Die Mehrheit ist
nur nach der Zahl der abgegeben
Ja- und Neinstimmen zu berechnen.
Ungültige Stimmen und Stim m -
enthaltungen zählen nicht mit.

(14) Gewählt ist, wer mehr als die Häl f -
te der abgegebenen Stimmen auf
sich vereinigt. Erlangen im er sten
Wahlgang nicht alle Be wer ber
mehr als die Hälfte der Stimmen,
so findet ein zweiter Wahlgang für
die im ersten Wahlgang nicht be -
setzten Funktionen statt, in dem ge -
wählt ist, wer die meisten Stimmen
erhält. Bei Stimmen gleich heit wird
die Wahl wiederholt. Blockwahl ist
zulässig.
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§ 9 Bundesausschuss

(1) Der Bundesausschuss be schließt
zwischen den Bundes kon ferenzen
über die Angelegenheiten des Ver -
eins, soweit die Entschei dung nicht
dem Bundesvorstand zugewiesen
ist oder in den Fällen des § 8 Abs. 2
Ziff. 8 und 9 in die allein ige
Zuständigkeit der Bundes kon ferenz
fällt. Die Be schlüsse des Bundes -
aus schusses sind für alle Gliede -
rungen verbindlich.

(2) Aufgabe des Bundesaus schusses ist
es insbesondere:

1. den jährlichen Bericht des Bun -
 des vorstandes und der Bundes  ge -
schäftsführung über die Tätig keit
und die Gesamtlage des Bundes -
verbandes und seiner Gesell schaf -
ten entgegenzunehmen,

2. den Jahresabschluss des Bundes -
verbandes entgegenzunehmen,

3. den jährlichen Wirtschaftsplan
des Bundesverbandes zu beschlies-
sen,

4. Anzahl und Verteilung der De le -
gierten für die Bundes kon ferenz
nach § 8 Abs. 6 festzustellen,

5. Ort und Zeitpunkt der nächsten
Bundeskonferenz festzusetzen,

6. zwischen den Bundeskon fe ren -
zen notwendige Ergänzungswahlen
zum Bundesvorstand, zur Bundes -
kontrollkommission und zum
Schieds  gericht vorzunehmen, wo -

bei der Bundesvorstand bei Ergän -
zungswahlen zur Bundes kontroll -
kommission kein Stimm recht hat,

7. über die Entlastung von vorzeitig
ausgeschiedenen Mitgliedern des
Bundesvorstandes zu entscheiden,

8. ein bundesweit einheitliches
ASB-Qualitätsmanagementsystem
zu beschließen,

9. Rahmenvorgaben für die Arbeit
der Gliederungen und der ASB-
Gesell schaften zu beschließen und
die ihm nach den Bundesrichtlinien
übertragenen Regelungen zu treffen,

10. für besondere Aufgaben Aus -
schüsse einzusetzen.

(3) Es finden jährlich mindestens zwei
Sitzungen des Bundesaus schusses
statt. Zwischen den Sitzungen liegt
in der Regel ein halbes Jahr. Die
Sitzungen werden vom Bundesvor -
stand einberufen. Der Bundesvor -
stand hat weitere Sitzungen einzu-
berufen:

1. auf eigenen Beschluss; dazu ist
er verpflichtet, wenn das Wohl des
Bun desverbandes es erfordert,

2. auf Antrag von mindestens 
40 Prozent der Stimmberechtigten
des Bundesausschusses,

3. auf Antrag von mehr als der 
Hälfte der Landesverbände.
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(4) Der Bundesausschuss setzt sich zu -
sammen aus:

1. der Präsidentin/dem Präsidenten
und den weiteren Mitgliedern des
Prä sidiums, Letztere beratend,

2. den Mitgliedern des Bundesvor -
standes,

3. zwei von der Bundesjugend ge -
wählten Vertretern,

4. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern,

5. je einem von den Landesvor stän -
den zu bestimmenden Vertreter,

6. den Mitgliedern der Bundes kon -
trol l kommission ohne Stimmrecht,

7. den Mitgliedern der Bundesge -
schäftsführung ohne Stimmrecht.

(5) Die Landesgeschäftsführer/innen
sind berechtigt, ohne Stimmrecht
an den Bundesausschusssitzungen
teilzunehmen.

(6) Anträge zum Bundesausschuss 
können gestellt werden:

1. von den Mitgliedern des Bundes -
aus schusses,

2. vom Bundesvorstand,

3. von der Bundeskontroll kom mis -
si o n,

4. vom Verbandsforum,

5. von der Bundesjugend,

6. von den Landesvorständen und
Landesausschüssen.

(7) Anträge müssen dem Bundes vor -
stand spätestens vier Wochen vor
der Bundesaus schusssitzung vor-
liegen. Initiativanträge bedürfen
der Zustimmung von mindestens
einem Viertel der anwesenden
Stimmberechtigten. Bei Wider -
spruch von mindestens einem
Viertel der anwesenden Stimm -
berechtigten darf über die Ange -
legenheit kein Beschluss gefasst
werden.

(8) Die Mitglieder des Bundesaus -
schusses sind spätestens zwei
Wochen vorher schriftlich unter
Übersendung der Tagesordnung
und der wesentlichen Unterlagen
einzuladen.

(9) Den Vorsitz führt die/der Bundes -
vorsitzende, bei deren/dessen Ver-
hinderung eine/ein stellvertreten-
de/r Bundesvorsitzende/r. Im Übri-
gen gelten § 8 Abs. 12 bis 14 ent-
sprechend.

§ 10 Präsidium, Präsident

(1) Zur Beratung seiner Organe in
allen grundsätzlichen Fragen kann
der ASB ein Präsidium oder eine/n
Präsidentin/en berufen. Sie pflegen
im Einver neh men mit dem Bundes -
vorstand Kontakte zu maßgebli-
chen Institutionen in Ge sell schaft,
Staat und Wirtschaft und repräsen-
tieren den ASB in nationalen und
internationalen Spitzenorgani sa tio -
nen.
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(2) Das Präsidium besteht aus der
Präsidentin/dem Präsidenten und
bis zu fünf weiteren Mitgliedern.

(3) Das Präsidium oder die Präsi den -
tin/der Präsident werden vom
Bundesausschuss ernannt und
abberufen. Die Ernennung ist 
zeitlich unbegrenzt.

§ 11 Bundesvorstand

(1) Der Bundesvorstand führt die Ge -
schäfte des Bundesverbandes ei -
gen verantwortlich und gewissen-
haft und vertritt ihn gerichtlich und
außergerichtlich. Dabei hat er die
Bundesrichtlinien, diese Satzung,
die Geschäftsordnung sowie die
Beschlüsse von Bundeskonferenz
und Bundesausschuss zu beachten
und sich im Rahmen der zur Ver -
fügung stehenden Mittel zu bewe-
gen.

(2) Der Bundesvorstand überträgt der
Bundesgeschäftsführung, die er als
besonderen Vertreter nach § 30
BGB zu bestellen hat, die in § 12
Abs. 1 bis 3 aufgeführten Ge schäfts -
kreise. Er behält sich das Wei sungs -
recht in diesen Bereichen vor.

(3) Nicht übertragbare Entschei dun gen
des Bundesvorstandes sind insbe-
sondere:

1. die strategischen Ziele der Glie -
de rung periodisch festzulegen,

2. die Mitglieder der Bundesge -
schäft s  führung auszuwählen, ein-
zustellen und zu entlassen sowie
als besonderen Vertreter nach § 30
BGB zu bestellen und abzuberufen,

3. eine Geschäftsordnung für den
Vorstand, in der auch die Auf -
gaben verteilung zwischen den
Vorstandsmitgliedern zu regeln ist,
sowie für die Zusammenarbeit zwi-
schen Vorstand und Geschäfts -
führung zu beschließen,

4. die Ordnungs- und Zweckmäßig -
keit der Geschäftsführung zu be -
auf sichtigen,

5. nach Anhörung der Bundeskon -
troll  kommission einen externen
Wirt schaftsprüfer auszuwählen und
zu beauftragen sowie den Jahresab -
schluss einschließlich des Lage -
berichtes und der Prüfung der
Geschäftsführung zu verabschie-
den,

6. Grundstücksgeschäfte, Dar le-
h ens- und Bürgschaftsverträge
sowie Miet- und Leasingverträge
abzuschließen oder eine andere
Person rechtsgeschäftlich hierfür
zu bevollmächtigen,

7. die Entlastung der nach § 30
BGB als besondere Vertreter des
Vereins berufenen Geschäftsführer.

(4) Aufgabe des Bundesvorstandes ist
es ferner, dafür Sorge zu tragen,
dass

48



1. im Bereich der Finanzen und
Kon trolle die Verpflichtungen des
Kapitels X der Bundesrichtlinien
eingehalten werden,

2. die ASB-Gesellschaften des Bun -
 desverbandes sich im Gesell -
schaftsvertrag verpflichten, diese
Satzung einschließlich der Bundes -
richt linien anzuerkennen, und dass
eine solche Anerkennungsver -
einbarung in den Verträgen mit den
Geschäftsführungen enthalten ist,

3. die unmittelbaren ASB-Gesell -
schaften des Bundesverbandes sich
im Gesellschaftsvertrag verpflich-
ten, von ihren Einsichts- und Aus -
kunftsrechten nach § 51a GmbHG
gegenüber ihren Tochter ge sell -
schaften Gebrauch zu machen, wenn
der Bundesvorstand als Ge sell -
schaftervertreter dies verlangt.

(5) Dem Bundesvorstand obliegt es
gemeinsam mit der Bundes ge -
schäftsführung,

1. die Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institutionen, Ge -
sell schaften, Vereinigungen und
der Öffentlichkeit wahrzunehmen,

2. für eine gute Zusammenarbeit
der Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

3. dafür Sorge zu tragen, dass die
Aktivitäten im Bereich des frei-
willigen Engagements gefördert
und koordiniert werden.

(6) Das Nähere regelt die Ge schäfts -
ordnung über die Zu sammen arbeit
zwischen Bundes vorstand und
Bundes ge schäfts führung.

(7) Die Mitglieder des Bundesvor -
standes haben das Recht, an allen
Konferenzen, Ausschusssitzungen
oder Mitgliederversammlungen des
ASB beratend teilzunehmen. Der
Bundesvorstand hat das Recht, aus
wichtigem Grund die Einberufung
einer außerordentlichen Konferenz
oder Ausschusssitzung zu verlan-
gen. Kommt die Gliederung diesem
Verlangen nicht innerhalb von zwei
Wochen nach, so kann er sie selbst
einberufen.

(8) Die Sitzungen finden mindestens
vierteljährlich statt. Sie werden
vom Bundesvorsitzenden einberu-
fen.

(9) Der Bundesvorstand besteht aus

1. der/dem Bundesvorsitzenden,

2. zwei stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden,

3. dem Bundesjugendleiter,

4. bis zu sieben weiteren Vorstands -
mitgliedern.

Gerichtlich und außergerichtlich
wird der Bundesverband durch
die/den Bun  desvorsitzende/n und
eine/n stellvertretende/n Bundes vor -
sitzende/n gemeinsam oder durch
einen von ihnen je weils gemeinsam
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mit einem weiteren Vor stands -
mitglied vertreten.

(10) Die Zahl der weiteren Vor stands -
mit glieder wird jeweils durch Be-
schluss der Bundeskonferenz fest-
gelegt. Dabei muss die Zahl der
Mitglieder des Bundesvorstandes
insgesamt eine ungerade sein.

(11) Der Vorsitzende der Bundes kon -
troll kommission oder ein Vertreter
sind berechtigt und die Mitglieder
der Bundesgeschäfts führung sind
verpflichtet, an den Sitzungen des
Bundesvorstandes beratend teilzu-
nehmen.

(12) Im Bundesvorstand soll ärztlicher,
kaufmännischer, juristischer und
sozialpolitischer Sachverstand ver-
treten sein. Dem Grundsatz der
Gleich stellung von Frauen und
Männern soll Rechnung getragen
werden. Je ein Vorstandsmitglied
soll Erfahrung in der Freiwilligen-
und in der Jugendarbeit haben.
Soweit ärztlicher Sachverstand
nicht für den Bundesvorstand
gewonnen werden kann, ist ein
Arzt vom Bundesvorstand zu sei-
ner Beratung sowie als Vertreter in
ärztlichen Gremien als Bundesarzt
zu berufen. Er ist berechtigt, an den
Sitzungen des Bundesvorstandes
ohne Stimmrecht teilzunehmen.
Darüber hinaus kann der Bundes -
vor stand zu seiner Beratung Ver -
treter von Fachkreisen heranzie-
hen.

(13) Der Bundesvorstand wird für vier
Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt
so lange im Amt, bis ein neuer
Vorstand im Sinne von Kapitel VI.
Ziff. 4 Satz 2 der Bundesrichtlinie
gewählt ist. Die Wahl findet in der
ordentlichen Bundeskon fe renz
statt. Bei Nachwahl einzelner
Mitglieder des Bundesvorstandes
bleibt ihre Amtszeit auf die verblei-
bende Amtsdauer der übrigen Mit -
glieder des Bundesvorstandes
beschränkt.

(14) Der Bundesvorstand ist be schluss -
fähig, wenn mindestens die Hälfte
der Vorstandsmitglieder anwesend
sind. Sind nicht alle Vorstands -
ämter besetzt, so ist der Bundes -
vorstand beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte der amtie-
renden Mitglieder anwesend sind.

(15) Der Bundesvorstand fasst seine
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stim men. Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt. In einfachen oder beson-
ders eilbedürftigen Angelegen -
heiten können Be schlüsse auch im
Umlauf ver fahren gefasst werden.
Beschlüsse im Umlaufverfahren
können nur mit einer Mehrheit von
2/3 der abgegebenen Stimmen
gefasst werden. Die Mitglieder des
Bundes vor standes werden über
Beschlüsse im Umlaufverfahren
fernmündlich, elektronisch, per Fax
oder per Post informiert. Die
Stimmabgabe er folgt elektronisch,
per Fax oder per Post.
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(16) Die gewählten Mitglieder des Bun -
des vorstandes sind grundsätzlich
ehrenamtlich tätig. Sie können für
die Wahrnehmung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben eine vom Bun -
desausschuss festzusetzende pau-
schale Vergütung erhalten. Im
Übri gen dürfen sie nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis zum Bun -
 des verband oder zu einer Glie de -
rung oder Gesellschaft des ASB
stehen.

(17) Das Nähere regelt die Geschäfts -
ordnung für den Bundesvorstand.

§ 12 Bundesgeschäftsführung

(1) Die Bundesgeschäftsführung ist
befugt, die im Zusammenhang mit
der ihr übertragenen Gesamtleitung
der Bundesgeschäftsstelle auf tre -
ten  den Geschäfte der laufenden
Verwaltung auszuführen. Sie hat
alleinige Vertretungsmacht für alle
Rechtsgeschäfte, die der ihr zuge-
wiesene Geschäftskreis gewöhn-
lich mit sich bringt. Dabei hat sie
die Bundesrichtlinien, diese Sat -
zung, die Geschäftsordnung, die
Be schlüsse von Bundeskonferenz,
Bun des ausschuss und Bundes vor -
stand zu beachten und sich im
Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Mittel zu bewegen.

(2) Zu den Geschäften der laufenden
Verwaltung gehören insbesondere:

1. der Abschluss der zur Leitung
der Bundesgeschäftsstelle notwen-
digen Verträge,

2. die Durchführung des vom Bun -
des ausschuss beschlossenen Wirt -
schafts plans,

3. der Abschluss von Betriebs ver -
ein barungen,

4. das Unterhalten eines Bildungs -
werkes zur Aus-, Fort- und Weiter -
bildung in allen Aufgaben gebieten
des ASB,

5. die Koordinierung und Durch -
füh rung von Rückholungen aus
dem Ausland,

6. die Durchführung von Projekten 
im Ausland,

7. die Entwicklung, Einführung,
Aufrechterhaltung und Weiterent -
wicklung eines Qualitätsmanage -
mentsystems,

8. die Förderung, Beratung, Koordi -
 na tion, Anleitung und Information
der Gliederungen und Gesell schaf -
ten,

9. die Öffentlichkeitsarbeit,

10. die bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bundesweite Mitglieder- und Spen -
den werbeaktionen,

11. die Unterstützung des Bundes -
vorstandes bei der Durchführung 
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seiner Aufgaben, insbesondere bei
der Entwicklung der strategischen
Vorgaben,

12. die Durchführung von Be -
schlüs sen des Bundesvorstandes.

(3) Die nachfolgend aufgeführten Ge -
schäfte bedürfen der Zustim mung
des Bundesvorstandes:

1. die Verlegung der Bundes ge -
schäftsstelle,

2. die Einrichtung oder Schließung
zusätzlicher Geschäftsstellen,

3. die Gründung von Gesell schaf -
ten und Vereinigungen oder die
Beteiligung an solchen sowie de ren
Veräußerung,

4. die Aufnahme neuer oder die
Aufgabe vorhandener Tätig keits -
gebiete,

5. der Abschluss von Tarif verträgen.

Der Bundesvorstand kann in der
Geschäftsordnung weitere Geschäfte
von seiner Zustimmung abhängig
machen.

(4) Der Bundesgeschäftsführung ob -
liegt es gemeinsam mit dem Bun -
desvorstand,

1. die Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institutionen, Ge -
sellschaften, Vereinigungen und
der Öffentlichkeit wahrzunehmen,

2. für eine gute Zusammenarbeit
der Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

3. die Aktivitäten im Bereich des
freiwilligen Engagements zu för-
dern und zu koordinieren.

(5) Die Bundesgeschäftsführung hat
ge genüber dem Bundesvorstand 
die folgenden Berichts-, Unterrich -
tungs- und Vorlagepflichten:

1. Die Bundesgeschäftsführung 
hat dem Bundesvorstand zu einzel-
nen Sachverhalten, die für die
Entwicklung des Bundesverbandes
von Bedeutung sein können, Be -
richt zu erstatten.

2. Die Bundesgeschäftsführung hat
dem Bundesvorstand

regelmäßig schriftlich, mindes -
tens einmal im Quartal, über den
aktuellen Stand der Er geb nisse
des gewöhnlichen Ge schäfts -
betriebes des Bundes verbandes
zu berichten,

jährlich bis zum 30. September
des Vorjahres einen Entwurf des
Wirtschaftsplans und gegebe-
nenfalls einen Nachtrags-Wirt -
schaftsplan vorzulegen,

spätestens bis zum 30. Juni des
Folgejahres den Jahresabschluss
des Bundesverbandes mit Ent -
wurf des Lageberichtes zur
Beratung vorzulegen.
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3. Die Bundesgeschäftsführung hat
den Bundesvorstand unverzüglich
zu unterrichten bei:

wesentlicher Über- oder Unter -
schreitung desWirtschaftsplanes,
die zu einem erkennbaren Be darf
eines Nachtrags-Wirt schafts   pla -
nes im laufenden Geschäfts jahr
führt,

außergewöhnlichen Ereignissen,
insbesondere wenn sie zu einer
Gefährdung des Bundesver -
bandes oder einer seiner Gliede -
rungen in ihrer Existenz oder in
nicht unerheblichen Vermögens -
teilen führen können.

(6) Die Bundesgeschäftsführung unter-
liegt neben dem Bundesvorstand
im Bereich der Finanzen und Kon -
trolle den Verpflichtungen des Ka -
pitels X der Bundesrichtlinien.

(7) Die Mitglieder der Bundesge -
schäfts führung müssen Mitglied 
im ASB sein.

(8) Als Leitung der Bundesgeschäfts -
stelle ist die Bundesgeschäfts füh -
rung Vorgesetzte der dort tätigen
hauptamtlichen Mitarbeiter. Zu
ihren Aufgaben gehört das Per -
sonalwesen, insbesondere die
Personalentwicklung nach Maß -
gabe der vom Bundesaus schuss
beschlossenen verbindlichen Rah -
men vorgaben. Sie stellt den Zu -

gang der Mitarbeiter zu ASB-inter-
nen Kommunikations- und In form a -
tionsmitteln sicher.

(9) Die Bundesgeschäftsführung übt
ihre Tätigkeit hauptamtlich auf-
grund eines mit dem Bundes vor -
stand geschlossenen Dienstvertrages
und der Berufung als besonderer
Vertreter nach § 30 BGB aus.

(10) Das Nähere regelt die Geschäfts -
ordnung über die Zusammenarbeit
zwischen Bundesvorstand und
Bundesgeschäftsführung. Die Mit -
glieder der Bundesgeschäfts füh -
rung verpflichten sich, diese als
verbindlich anzuerkennen.

(11) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
Dem entsprechend ist der Dienst -
vertrag ebenfalls auf maximal fünf
Jahre zu befristen. Die erneute Be -
rufung und befristete Anstellung ist
möglich.

(12) Der Bundesvorstand kann ein
Mitglied der Bundesgeschäfts füh -
rung vor Ablauf der Amtszeit aus
wichtigem Grund abberufen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn Tatsachen vorliegen, die
das Vertrauen in die weitere
Amtsführung ausschließen. Glei-
ch es gilt für die Kündigung des
Dienstvertrages. Kündigt ein Mit -
glied der Bundesgeschäfts füh rung
den Dienstvertrag, so ist auch seine
Organstellung beendet.

53



(13) Die Bundesgeschäftsführung nimmt
an den Sitzungen der anderen Bun -
desorgane mit Ausnahme der Bun -
deskontrollkommission beratend
teil. Sie hat das Recht, an allen
Kon ferenzen, Ausschuss sit zun gen
oder Mitgliederver samm lungen des
ASB beratend teilzunehmen.

(14) Besteht die Bundesgeschäfts füh -
rung aus mehreren Mitgliedern, so
gibt sie sich eine Geschäfts ord -
nung, die der Zustimmung des
Bun  desvorstandes bedarf.

§ 13 Fachkreise/Verbandsforum

Der Bundesverband kann Fach -
kreise und ein Verbandsforum ein-
richten.

§ 14 Arbeiter-Samariter-Jugend
auf Bundesebene

Die Arbeiter-Samariter-Jugend auf
Bun desebene hat die Aufgabe, die
Zielsetzungen der ASJ im Sinne des
Kapitels XIII. der Bundesrichtlinien
inner- und außerverbandlich bun-
desweit zu verfolgen.

§ 15 Bundeskontrollkommission

(1) Die Bundeskontrollkommission
stellt die wirtschaftlichen Verhäl t -
nisse des Bundesverbandes und das
satzungsgemäße Handeln des Bun -
desvorstandes fest, indem sie ins-

besondere die Verwendung der
Mittel, die Planung und Rech -
nungslegung und die Ordnungs -
mäßigkeit der Geschäftsführung im
Sinne von Kapitel X der Bundes -
richtlinien überprüft. Haben interne
und externe Revision oder Auf -
sichts gremien Mängel festgestellt,
so überwachen sie deren Behebung
durch den Bundesvorstand.

(2) Die Bundeskontrollkommission
führt mindestens einmal im Jahr
eine Prüfung des Bundesverbandes
durch. Darüber hinaus kann sie in
begründeten Fällen weitere Prü -
fungen vornehmen. Ihr können
vom Bundesvorstand und vom
Bun desausschuss in besonderen
Fällen Prüfungen bei nachgeordne-
ten Gliederungen übertragen wer-
den. Anlässlich dieser Prüfungen
können auch Prüfungsberichte der
nachgeordneten Kontroll kommis -
sionen oder Teile davon bestätigt
oder aufgehoben werden.

(3) Im Rahmen der Prüfungen hat die
Bundeskontrollkommission ein Ein -
sichtsrecht in alle Unterlagen und
Aufzeichnungen über Ge schäfts -
vorgänge. Soweit vorhanden, stützt
sie sich auf die Berichte und Er -
gebnisse der internen und externen
Revision sowie von Auf sichts -
gremien. Ihr ist alles vorzulegen
und ihr ist jede Aufklärung und
jeder Nachweis zu gewähren.
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(4) Die Vorlage-, Aufklärungs- und
Nachweispflicht erstreckt sich auch
auf Unterlagen über Gesellschafts -
beteiligungen. Auf Verlangen der
Bundeskontrollkommission ist der
Bundesvorstand verpflichtet, von
seinem Auskunfts- und Einsichts -
recht als Gesellschafter vertreter 
(§ 51a GmbHG) Gebrauch zu
machen. Bei ASB-Gesellschaften,
deren Mehrheitsgesellschafter der
Bundesverband ist, kann er Mit -
glieder der Bundeskontroll kom -
mission zur Ausübung dieser Rech -
te bevollmächtigen, wenn sie eine
sanktionsbewährte Geheim hal t u n g s -
 erklärung abgeben.

(5) Die Bundeskontrollkommission ist
berechtigt, zur Aufklärung von
Sach verhalten die Einberufung von
Bundesvorstands- und Bundesaus -
schuss sitzungen sowie von Vor -
standssitzungen nachgeordneter
Glie derungen zu verlangen und an
diesen Sitzungen teilzunehmen.

(6) Spätestens innerhalb von drei
Monaten nach der Prüfung legt die
Bundeskontrollkommission dem
Bundesvorstand und der Bundes -
geschäftsführung zur Beachtung
einen schriftlichen Prüfungsbericht
vor.

(7) Vor Erstellung des Prüfungs be -
richts sind Bundesvorstand und
Bundesgeschäftsführung zu hören.
Der Bericht ist unter Beachtung 
der Stellungnahme von Bundesvor -
stand und Bundesgeschäftsführung
zu erstellen.

(8) Die Bundeskontrollkommission
stellt in ihrem Prüfungsbericht in
sachlicher Form Mängel fest und
beanstandet Handlungen und
Verhaltensweisen. Sie kann auch
Hinweise zur Behebung von fest-
gestellten Mängeln und Beanstan -
dungen geben. Es ist Aufgabe von
Vorstand und Geschäftsführung,
die Mängel und Beanstandungen
durch geeignete Maßnahmen zu
beheben. Die Bundeskontroll kom -
mission prüft, ob Vorstand und
Geschäftsführung die festgestellten
Mängel und Beanstan dungen be -
seitigt haben.

(9) Der Vorsitzende der Bundeskon -
troll kommission oder ein Vertreter
sind berechtigt, an den Sitzungen
des Bundesvorstandes ohne Stimm -
recht teilzunehmen. Die Mitglieder
der Bundeskontrol l kommission
sind berechtigt, an den Bundes -
konferenzen mit Stimm recht und
an den Bundes ausschus s sitzungen
ohne Stimm recht teilzunehmen.

(10) Bei der Auswahl des externen Wir t -
schaftsprüfers ist die Bundes -
kontrollkommission zu hören.

(11) Die Bundeskontrollkommission be -
 steht aus fünf Mitgliedern. Sie
wählen sich ihren Vorsitzenden
selbst. In der Bundeskontroll kom -
mission sollen Mitglieder mit kauf-
männischem und juristischem Sach -
verstand vertreten sein. Die Wahl
von Mitgliedern der Landes kon -
trollkommission und umgekehrt ist
unzulässig.
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(12) Die Bundeskontrollkommission
wird von der ordentlichen Bundes -
konferenz für vier Jahre gewählt
und ist nur ihr gegenüber verant-
wortlich. Bei ihrer Arbeit ist sie
unabhängig und an Weisungen
nicht gebunden.

(13) Im Übrigen gelten § 11 Abs. 13 bis
16 entsprechend.

§ 16 Aufsicht

(1) Der Bundesverband ist gegenüber
den nachgeordneten Gliederungen
zur Aufsicht über die Einhaltung
der Satzungen, der Bundesricht -
linien und der verbindlichen Be -
schlüsse der Konferenzen und Aus -
schüsse berechtigt. Er ist zur Auf -
sicht über die Landesverbände ver-
pflichtet.

(2) Der Bundesvorstand oder seine
Beauftragten können zu Prü fungs -
zwecken Einsicht in alle Unter -
lagen und Aufzeichnungen über
Geschäftsvorgänge nehmen. Ihnen
ist jede Aufklärung und jeder
Nach weis zu geben. Die zuständige
Kontrollkommission ist von der
Prüfung zu benachrichtigen und 
hat das Recht, daran teilzunehmen.

§ 17 Ordnungsmaßnahmen

(1) Gegen Mitglieder können Ver eins -
ordnungsmittel verhängt werden,
wenn sie

1. gegen diese Richtlinien, die für
sie geltenden Satzungen oder Be -
schlüsse der zuständigen Organe
verstoßen oder sonstige Mitglieds -
pflichten verletzen,

2. Eigentum oder Vermögen des
ASB, seiner Zuwendungsgeber und
Kostenträger vorsätzlich oder grob
fahrlässig schädigen oder dem ASB
in seinem Ansehen schaden,

3. gesetzliche Vorgaben nicht ein-
halten, soweit der ASB hiervon
betroffen ist,

4. den Aufgaben, Zielsetzungen
und Interessen des ASB grob zuwi-
derhandeln oder diese gefährden,

5. die Steuerbegünstigung verlieren.

(2) Vereinsordnungsmittel sind:

1. Erteilung von Rüge, Verwarnung
oder Verweis,

2. befristeter Entzug der Ausübung
von Mitgliedsrechten,

3. Suspendierung von Organ stel-
 lun gen,

4. Abberufung aus Organstellungen,

5. Ausschluss aus dem ASB bei
schwerwiegendem Fehlverhalten.

Die Wahl des Ordnungsmittels be -
stim mt sich nach der Schwere der
Pflichtverletzung. Es gilt der
Grundsatz des geringstmöglichen
Eingriffs.
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(3) Über die Verhängung von Ver eins -
ordnungsmitteln gegen natürliche
Personen entscheidet grundsätzlich
der Vorstand der jeweiligen regio-
nalen Gliederung. Die Suspendie -
rung, Abberufung oder den Aus -
schluss von Organ mitgliedern 
be   schließt das wählende oder be -
stellende Organ. Zwischen den
Bundeskonferenzen kann der Bun -
des ausschuss hierüber entscheiden.

(4) Gegen Mitgliedsverbände und 
korporative Mitglieder trifft der
Bundesvorstand eine Entscheidung.
Über den Vereinsausschluss ent-
scheidet der Bundesausschuss.

(5) In schwerwiegenden Fällen oder
zur Abwendung eines nicht unbe-
deutenden Schadens sind auch
Bundesvorstand oder Landes vor -
stände unmittelbar für die Ver -
hängung von Vereinsordnungs -
mitteln zuständig.

(6) Soweit dies möglich und ausrei-
chend ist, sind Ordnungsmittel
zunächst anzudrohen. Mit der An -
dro hung kann die Anordnung der
Vornahme einer Handlung oder
Unterlassung zur Beseitigung des
pflichtwidrigen Zustandes inner-
halb einer festzusetzenden Frist
verbunden werden.

(7) Vor der Entscheidung sind das Mit -
glied, der Vorstand des Mit glieds -
verbandes oder der Vertreter des
korporativen Mitglieds an zu hören.
In schwerwiegenden Fällen oder

zur Abwendung eines nicht unbe-
deutenden Schadens kann die An -
hörung ausnahmsweise ent fallen.
Sie ist unverzüglich nachzuholen.

(8) Die Entscheidung hat sofortige
Wirkung. Ordnungsmittel sind auf-
zuheben, wenn die Voraus set zun g -
en nicht vorlagen oder weggefallen
sind.

(9) Gegen eine Entscheidung kann
innerhalb von vier Wochen nach
deren Zugang das Schiedsgericht
angerufen werden. Bei Fristver -
säumung wird die Entscheidung
endgültig wirksam. Das Schieds ge -
richtsverfahren hat keine aufschie-
bende Wirkung. Bei Entschei -
dungen gemäß Abs. 5 und 7 hat das
Schiedsgericht unverzüglich zu
entscheiden.

§ 18 Schiedsgericht

(1) Alle Streitigkeiten innerhalb des
ASB, die sich aus der Mit glied -
schaft im ASB ergeben, werden
durch ein Bundes schieds gericht
mit Wirkung für die betroffenen
Par teien entschieden.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet ins-
besondere über 

1. Streitigkeiten zwischen

Gliederungen,

korporativen Mitgliedern,
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Organmitgliedern und Organen
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Ge -
schäfts   führung,

2. die Anwendung und Auslegung
der Bundesrichtlinien und der Sat -
zungen sowie über Beschlüsse der
Vereinsorgane, insbesondere über
verhängte Ordnungsmittel.

(3) Das Schiedsgericht hat mindestens
zwei Kammern. Jede Kammer be -
steht aus einem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern. Die Kammern
wer den im Wechsel tätig. Die 
Vor  sitzenden der Kammern des
Schieds   gerichts werden von der
Bundes konferenz für vier Jahre ge -
wählt. Sie müssen die Befähigung
zum Richteramt haben. Die
Vorsitzen den der Kammern dürfen
kein anderes Mandat im ASB
haben und keine hauptamtlichen
Mitarbeiter des ASB und seiner
Gesellschaften sein. Für den einzel-
nen Streitfall ernennt jede Partei
einen Beisitzer.

(4) Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten ist ausgeschlossen, so -
weit dies gesetzlich zulässig ist.

(5) Für die Kostentragung gelten die
§§ 91, 91a, 92 ZPO sinngemäß.

(6) Das Verfahren des Schiedsgerichts
regelt die von der Bundeskonferenz
zu beschließende Schiedsordnung,
die Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 19 Richtlinien

Die von der Bundeskonferenz am 
15. Dezember 2001 beschlossenen
und in der Bundeskonferenz am 26.
Oktober 2002 geänderten Richt -
linien des Arbeiter-Samariter-Bun -
des sind Bestandteil dieser Satzung.

§ 20 Beurkundung von
Beschlüssen

Über die Beschlüsse der Bundes -
kon fe renzen, Sitzungen des Bun -
des aus schusses und des Bun des -
vorstandes sind Niederschriften zu
fertigen. Die Niederschriften sind
vom Versamm lungsleiter bzw.
Vorsitzenden und dem Proto koll -
führer zu unterzeichnen.

§ 21 Satzungsänderung, Richt -
linien änderung und Auflösung

(1) Satzungs- und Richtlinien ände -
rungen oder die Auflösung des
Bundesverbandes können von der
Bundeskonferenz nur mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden.

(2) Satzungs- und Richtlinienände -
rungen oder –ergänzungen, die auf
einer Auflage des Amtsgerichts
oder der Finanzverwaltung beru-
hen, kann der Bundesvorstand 
sel bst ständig vornehmen. Hierüber
ist der Bundesausschuss in seiner
nächsten Sitzung zu unterrichten.
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(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des
Bundesverbandes oder bei Wegfall
seines bisherigen steuerbegünstig-
ten Zweckes darf sein Vermögen
nur für steuerbegünstigte Zwecke
verwendet werden. Es fällt daher
das verbleibende Vermögen zu
gleichen Teilen an die Landesver -
bände des ASB. Falls solche nicht
mehr bestehen, fällt es je zur Hälfte
an die Arbeiterwohlfahrt und den
Deutschen Paritätischen Wohl -
fahrts verband. Der Empfänger hat
das Vereinsvermögen ausschließ-
lich und unmittelbar nur für steuer-
begünstigte Zwecke zu verwenden. 

Beschlossen am 22./23.Oktober 2010 auf der ordentlichen Bundes konferenz 
in Dresden.
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Schiedsordnung

Aufgrund von Kapitel XVII. Ziff.
1.3 der Bundesrichtlinien und § 18
Abs. 6 der Satzung des Arbeiter-
Samariter-Bundes Deutschland e.V.
beschließt die Bundeskonferenz die
nachfolgende Schiedsordnung:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Schiedsordnung findet in der
jeweils bei Beginn des schiedsrich-
terlichen Verfahrens gültigen
Fassung auf alle in den Absätzen 
2 und 3 genannten Streitigkeiten
Anwendung.

(2) Alle Streitigkeiten innerhalb des
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB),
die sich aus der Mitgliedschaft im
ASB ergeben, werden durch ein
Bundesschiedsgericht mit Wirkung
für die betroffenen Parteien ent-
schieden.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet ins -
besondere über

1. Streitigkeiten zwischen

a) Gliederungen des ASB,

b) korporativen Mitgliedern,

c) Organmitgliedern und Organen
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Geschäfts -
führung,

2. Beschlüsse der Vereinsorgane,
insbesondere über verhängte
Ordnungsmittel.

(4) Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten ist ausgeschlossen, so -
weit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 2 Zusammensetzung des
Schiedsgerichts

(1) Das Schiedsgericht hat zwei
Kammern. Jede Kammer besteht
aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern. Die Kammern werden
im Wechsel tätig.

(2) Die Vorsitzenden der Kammern 
des Schiedsgerichts werden von 
der Bundeskonferenz für vier Jahre
gewählt. Sie müssen die Befähi -
gung zum Richteramt haben.

(3) Sind bei Ablauf der Amtszeit
Schiedsgerichtsverfahren anhän-
gig, in denen bereits mündlich ver-
handelt oder ein Termin zur münd-
lichen Verhandlung anberaumt
wor den ist, so bleiben die Schieds -
richter bis zur Beendigung des
Verfahrens für diese Sache im Amt.

(4) Für den einzelnen Streitfall ernennt
jede Partei einen Beisitzer. Ist mehr
als eine Partei auf Kläger- oder
Beklagtenseite beteiligt, so hat jede
Seite sich auf je einen Beisitzer zu
einigen. Gelingt eine Einigung
nicht, erfolgt die Beisitzerbe nen -
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nung durch Losentscheid vor
Zeugen. Der Losentscheid wird
vom Vorsitzenden herbeigeführt.
Vorstandsmitglieder eines am
Rechtsstreit beteiligten Verbandes
können nicht zu Beisitzern ernannt
werden.

§ 3 Rechtsstellung der
Schiedsrichter

(1) Die Schiedsrichter müssen unab-
hängig und unparteilich sein. Sie
haben ihr Amt nach bestem Wissen
und Gewissen auszuüben und sind
dabei an keine Weisungen gebun-
den.

(2) Schiedsrichter kann niemand sein,
bei dem die Ausschließungsgründe
des § 41 ZPO wegen Befangenheit
vorliegen oder wer an der zur
Verhandlung stehenden Sache mit-
telbar oder unmittelbar beteiligt ist.

(3) Die Schiedsrichter sind ehrenamt-
lich tätig. Die Erstattung von Rei -
sekosten und die Höhe des Sit -
zungsgeldes richten sich nach den
Regelungen für Mitglieder des
Bundesvorstandes.

(4) Die Vorsitzenden der Kammern
müssen mindestens drei Jahre
Mitglied im ASB sein. Sie dürfen
kein anderes Mandat im ASB
haben und keine hauptamtlichen
Mitarbeiter des ASB und seiner
Gesellschaften sein.

§ 4 Verfahren

Für das Verfahren vor dem Schieds -
ge richt gelten die Vorschriften der
Zivil prozessordnung und die ergän-
zenden nachfolgenden Bestim mun -
gen.

§ 5 Verfahren bei Ordnungs -
maßnahmen

(1) Die Verhängung von Vereinsord -
nungsmitteln richtet sich nach
Kapitel XVI. der Bundesrichtlinien
und § 17 der Satzung des Arbeiter-
Samariter-Bundes Deutschland e.V.

(2) Gegen die Entscheidung über die
Verhängung von Ordnungsmitteln
kann innerhalb von vier Wochen
nach deren Zugang das Schieds -
gericht angerufen werden. Bei
Fristversäumung wird die Ent -
scheidung endgültig wirksam. Das
Schiedsgerichtsverfahren hat keine
aufschiebende Wirkung. 

(3) Soweit der Bundesverband oder ein
Landesverband in schwerwiegen-
den Fällen oder zur Abwendung
eines nicht unbedeutenden Scha -
dens unmittelbar eine Ent schei -
dung getroffen hat, hat das
Schieds  ge richt unverzüglich zu
entscheiden. Gleiches gilt, wenn
ausnahmsweise ohne Anhörung
entschieden wurde.
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§ 6 Verfahren bei anderen
Streitigkeiten

In anderen Streitigkeiten, in denen
das Schiedsgericht unmittelbar an -
ge rufen wird, ist die Klage beim
Schiedsgericht innerhalb von sechs
Monaten einzureichen, nachdem
dem Kläger die tatsächlichen Um -
stände, die die Streitigkeit be grün -
den, bekannt geworden sind. Nach
Ablauf eines Jahres seit Ein tritt des
die Klage begründenden Er eig nisses
ist die Schiedsklage unzulässig.

§ 7 Einleitung des schieds-
richter lichen Verfahrens

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt
durch Einreichung der Klageschrift
mit zwei Abschriften bei der Bun-
des  geschäftsstelle. Das schieds -
rich terliche Verfahren beginnt mit
Zugang der Klage bei der Bundes -
geschäftsstelle.

(2) Die Klageschrift muss enthalten:

1. Namen und Anschrift der Par -
teien,

2. einen bestimmten Antrag,

3. Angaben zu den Tatsachen und
Umständen, auf die die Klage -
ansprüche gegründet werden,

4. Namen und Anschrift eines
Beisitzers sowie die Erklärung 
des Beisitzers, dass er mit seiner
Bestellung zum Beisitzer ein-
verstanden ist.

(3) Die Bundesgeschäftsstelle leitet 
die Klageschrift an den jeweils
zuständigen Vorsitzenden weiter.
Alle weiteren Schriftsätze werden
unmittelbar an den zuständigen
Vorsitzenden übersandt.

(4) Der Vorsitzende verfügt die Über-
sendung der Schiedsklage an den
Beklagten mit der Aufforderung,
innerhalb von vier Wochen schrift-
lich Stellung zu nehmen und einen
Schiedsrichter zu benennen. Be -
nen nt der Beklagte keinen
Schieds richter, so bestellt ihn der
Vorsitzende.

§ 8 Vertretung

Jede Partei kann sich durch eine
volljährige unbeschränkt geschäfts-
fähige Person vertreten lassen. Das
Schieds gericht kann einen ihm
ungeeignet erscheinenden Bevoll -
mächtigten zurückweisen. Dieses
Zurück wei sungsrecht kann nicht ge -
genüber Rechtsanwälten ausgeübt
werden.

§ 9 Ablehnung von Schiedsrichtern

(1) Die Ablehnung des Schiedsgerichts
im Ganzen ist unzulässig.

(2) Eine Person, der ein Schieds rich -
ter amt angetragen wird, hat alle
Umstände offen zu legen, die
Zweifel an ihrer Unparteilichkeit
oder Unabhängigkeit wecken kön-
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nen. Ein Schiedsrichter ist auch
nach seiner Bestellung bis zum
Ende des schiedsrichterlichen Ver -
fahrens verpflichtet, solche Um -
stän de den Parteien unverzüg lich
offen zu legen, wenn er sie ihnen
nicht schon vorher mitgeteilt hat.

(3) Ein Schiedsrichter kann nur abge-
lehnt werden, wenn Umstände vor-
liegen, die berechtigte Zweifel an
seiner Unparteilichkeit oder Unab -
hängigkeit aufkommen lassen, oder
wenn er die zwischen den Parteien
vereinbarten Voraussetzungen nicht
erfüllt. Eine Partei kann einen
Schiedsrichter, den sie bestellt oder
an dessen Bestellung sie mitge-
wirkt hat, nur aus Gründen ableh-
nen, die ihr erst nach der Bestel -
lung bekannt geworden sind.

(4) Der Vorsitzende des Schieds ge -
richts hat den Parteien schriftlich
die Zusammensetzung des Schieds -
gerichts bekannt zu geben. 

(5) Die Partei, die einen Schiedsrichter
ablehnen will, hat innerhalb von
zwei Wochen, nachdem ihr die Zu -
sammensetzung des Schiedsge -
richts bekannt geworden ist, dem
Schieds gericht schriftlich die Ab -
lehnungsgründe darzulegen.

(6) Wird ein Schiedsrichter abgelehnt,
so soll er sich innerhalb einer vom
Schiedsgericht zu setzenden Frist
zur Ablehnung äußern. Seine
Stellungnahme ist beiden Parteien

zuzuleiten. Tritt der abgelehnte
Schieds richter von seinem Amt
nicht zurück oder stimmt die ande-
re Partei der Ablehnung nicht zu, so
entscheidet das Schiedsgericht
ohne Beteiligung des abgelehnten
Richters innerhalb eines Monats
nach Zuleitung der Stellungnahme
über die Ablehnung.

(7) Ist der Vorsitzende betroffen, so
wir  kt bei dieser Entscheidung der
Vorsitzende der jeweils anderen
Kammer des Schiedsgerichts mit.
Im Falle einer Ablehnung tritt die-
ser an die Stelle des abgelehnten
Vorsitzenden. Wird ein Beisitzer
ab gelehnt, so hat die betroffene
Partei einen neuen Beisitzer zu be -
nennen. Die Benennung kann auch
dem Vorsitzenden übertragen wer-
den. Wird dem Beklagten eine wei-
tere Frist zur Benennung eines
neuen Beisitzers gesetzt und ver-
streicht diese fruchtlos, so kann das
Schiedsgericht auch ohne den
Beisitzer des Beklagten verhandeln
und entscheiden. Wird dem Kläger
eine Frist zur Benennung eines
neuen Beisitzers gesetzt und ver-
streicht diese fruchtlos, so kann der
Vorsitzende das Verfahren einstellen.

§ 10 Verhinderung eines 
Schiedsrichters

(1) Das Schiedsrichteramt endet mit
dem Rücktritt oder mit der Ent -
scheidung des Gerichts über die
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Beendigung des Amtes. Bei
Beisitzern ist auch die Verein ba -
rung der Beendigung durch die
Par teien möglich.

(2) § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 11 Einstweiliger Rechtsschutz

Der Vorsitzende ist auf Antrag einer
Partei befugt, für die Dauer des Ver -
fahrens vorläufige oder sichernde
Maßnahmen anzuordnen.

§ 12 Ort des schiedsrichterlichen 
Verfahrens

Sitz und Ort des schiedsrichterli-
chen Verfahrens ist Köln. Die Par -
tei en können eine Vereinbarung
über den Ort der mündlichen Ver -
handlung treffen. Kommt eine sol-
che Vereinbarung nicht zustande,
wird der Ort der mündlichen Ver -
handlung des schiedsrichterlichen
Verfahrens vom Schiedsgericht be -
stimmt. Dabei sind die Umstände des
Falles einschließlich der Eignung des
Ortes für die Parteien zu berücksich-
tigen.

§ 13 Erkenntnisverfahren

(1) Der Vorsitzende des Schieds ge -
richts leitet das Verfahren nach 
billigem Ermessen im Sinne und
unter Anwendung der Grundsätze
des § 495 a ZPO.

(2) Auf Antrag einer Partei findet eine
mündliche Verhandlung statt. An -
sonsten entscheidet das Schieds -
gericht im schriftlichen Verfahren.

(3) Die mündliche Verhandlung vor
dem Schiedsgericht ist nicht öffent-
lich. Das Schiedsgericht kann Zu -
hörer zulassen.

(4) Das Schiedsgericht soll vor Erlass
eines Schiedsspruchs stets den
Versuch machen, den Streit durch
einen Vergleich zu erledigen.

§ 14 Säumnis einer Partei

(1) Versäumt es eine Partei, innerhalb
einer vom Vorsitzenden gesetzten
Frist zu antworten oder einer Auf -
lage nachzukommen, so kann das
Schiedsgericht das Verfahren fort-
setzen. Gleiches gilt, wenn eine
Partei es versäumt, trotz ordnungs-
gemäßer Ladung zu einer mündli-
chen Verhandlung zu erscheinen.

(2) Die Säumnis gilt nicht als
Zugeständnis des tatsächlichen
Vor bringens der anderen Partei.
Das Schiedsgericht würdigt das
säumige Verhalten nach freier
Über zeugung. Im Falle des Ab satz
1 Satz 2 kann das Schieds gericht
den Schiedsspruch nach den vorlie-
genden Erkenntnissen erlassen.
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§ 15 Der Schiedsspruch

(1) Das Schiedsgericht hat das Ver -
fahren zügig zu führen und in 
an gemessener Frist einen Schieds -
spruch zu erlassen.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet mit
der Mehrheit der Stimmen aller
Mitglieder. Verweigert ein Schieds -
richter die Teilnahme an einer Ab -
stimmung, können die übrigen
Schiedsrichter ohne ihn entschei-
den. Die Absicht, ohne den verwei-
gernden Schiedsrichter über den
Schiedsspruch abzustimmen, ist
den Parteien vorher mitzuteilen. 
Ist eine Entscheidung über die Zu -
lässig keit der Klage zu treffen, so
kann der Vorsitzende auch allein
entscheiden.

(3) Der Schiedsspruch ist schriftlich 
zu erlassen und durch die Schieds -
richter zu unterschreiben. Es ge -
nügt die Unterschrift des Vorsitz en -
den und eines Beisitzers, sofern der
Grund für die fehlende Unter schrift
angegeben wird. 

(4) Der Schiedsspruch ist zu begrün-
den, soweit die Parteien nichts an -
deres vereinbart haben.

(5) Das Schiedsgericht hat darüber zu
entscheiden, welche Partei die Kos -
ten des schiedsrichterlichen Ver -
fah rens zu tragen hat, sofern die
Par teien nichts anderes vereinbart
haben.

(6) Je ein Original des Schiedsspruchs
wird den Parteien als Einschreiben
mit Rückschein übersandt. Der Bun -
desgeschäftsstelle ist ein Exemplar
zum Verbleib zur Verfügung zu
stellen.

§ 16 Kosten des Verfahrens

(1) Die Gebühr für das schiedsrichter-
liche Verfahren beträgt 250,00 EUR.

(2) Die Gebühr und die erstattungs-
fähigen Kosten des schiedsrichter-
lichen Verfahrens werden vom
Schiedsgericht einer oder beiden
Parteien im Schiedsspruch oder im
Vergleich nach dem Maß ihres je -
weiligen Unterliegens auferlegt.
Die §§ 91, 91a, 92 ZPO gelten
sinngemäß. Der Streitwert wird
vom Schiedsgericht verbindlich
festgesetzt.

(3) Erstattungsfähige Kosten sind

die nachgewiesenen baren Aus -
lagen (Reisekosten und Sit -
zungsgeld) der Schiedsrichter,

die Kosten für Beweispersonen
oder Beweismittel.

Die Gebühr und die erstattungsfähi-
gen Kosten können auf Antrag vom
Schiedsgericht aus sozialen Grün -
den ermäßigt oder erlassen werden.

(4) Sonstige Kosten werden nicht er -
stattet.
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(5) Das Schiedsgericht kann die
Durch führung des Verfahrens oder
bestimmter im Laufe des Verfah -
rens gestellter Anträge von der
Hinterlegung eines angemessenen
Kos tenvorschusses abhängig machen.

§ 17 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien, die Schiedsrichter
und die in der Bundesgeschäfts -
stelle mit einem schiedsrichterli-
chen Verfahren befassten Personen
haben über die Durchführung eines
schiedsrichterlichen Verfahrens
und insbesondere über die beteilig-
ten Parteien, Zeugen, Sachver stän -
digen und sonstige Beweismittel
Ver schwie genheit gegenüber jeder-
mann zu bewahren. Von den
Beteiligten im Verfahren hinzuge -
zogene Personen sind zur Ver -
schwiegenheit zu verpflichten.

(2) Eine Veröffentlichung des Schieds -
spruchs ist nur in anonymisierter
Form und mit schriftlicher Zu -
stimmung der Parteien zulässig.

§ 18 Aktenaufbewahrung

Nach Abschluss des Verfahrens hat
der Vorsitzende die Verfahrensakten
der Bundesgeschäftsstelle zuzulei-
ten. Die Bundesgeschäftsstelle be -
wahrt die Akten auf und archiviert
sie.

§ 19 Inkrafttreten /Übergangs -
bestimmung

(1) Diese Schiedsordnung gilt mit der
Beschlussfassung auf der Bundes -
konferenz am 24.11.2007 unmittel-
bar für alle Gliederungen des ASB,
ohne dass es einer gesonderten Um -
setzung in den jeweiligen Satzun -
gen bedarf.

(2) Schiedsverfahren, die vor der Än -
derung dieser Schiedsordnung auf
der Bundeskonferenz am 24.11. 2007
anhängig waren, beendet die je -
weils zuständige Kammer unter
An wendung der bei Beginn dieser
Schiedsverfahren gültigen Schieds -
ordnung.
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Präambel
Für die Arbeit des Bundesverbandes, der
Landesverbände und der regionalen
Gliederungen sind diese Richtlinien, die
Beschlüsse der Konferenzen und Aus -
schüsse von Bundesverband und den je -
weils zuständigen Landesver bän den und
ihre Satzungen maßgebend. Die Sat  zun -
gen müssen diesen Richtlinien entspre-
chen.

I. Grundsätze

1. Das Handeln der Menschen im
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
richtet sich nach dem Leitbild der
Organisation.

2. Der ASB ist eine freiwillige
Hilfsorganisation und ein Wohl -
fahrtsverband – unabhängig, par-
teipolitisch neutral und konfessio-
nell ungebunden. Sein Ursprung
und seine Geschichte ist mit der
Deut schen Arbeiterbe wegung eng
verbunden. Er bekennt sich zum
frei heitlichen demokratischen und
sozialen Rechtsstaat.

3. Nach seinem Selbstverständnis ist
der ASB ein Zusammenschluss von
Bürgerinnen und Bürgern, die an -
deren Menschen helfen wollen. Auf
diesen Grundlagen beruht ein viel-
fältiges Angebot, das sich am Hil -
fe bedarf und an den Bedürf nissen
der Menschen orientiert. Er bietet
seine Hilfe ohne Ansehen der poli-

tischen, ethnischen, natio na  len
oder religiösen Zugehörig keit an.

4. Der ASB verfolgt selbstlos, aus -
schließlich und unmittelbar gemein -
nützige und mildtätige Zwec ke im
Sinne des Abschnitts „Steuer -
begünstigte Zwecke“ der Ab ga ben -
ordnung.

5. Seine Dienstleistungen erbringt 
der ASB unter Einhaltung von
Qualitätsstandards, die er ständig
weiterentwickelt. Der ASB passt
sei ne Hilfeleistungen fortlaufend
den sozial- und gesundheitspoliti-
schen Problemlagen an.

6. Der ASB kann seine Aufgaben nur
verwirklichen, wenn er verantwor-
tungsbewusste und motivierte frei -
willig Engagierte sowie hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitar -
beiter für sich gewinnt. Er ge währt
ihnen die geeigneten Rah men  be -
dingungen und den nötigen Ge stal -
tungsspielraum. Sie arbeiten gleich -
 wertig und vertrauensvoll zusam-
men. Dabei tritt der ASB für die
Gleichstellung von Frauen und
Männern ein.

7. Einen wesentlichen Beitrag zur
Hilfeerbringung leisten seine Mit -
 glieder. Ihnen gibt die demokrati-
sche Struktur der Mitglieder orga ni -
sation die Möglichkeit, über Grund -
 fragen zu entscheiden. Dabei hat
das freiwillige Engage ment, das
auch die ehrenamtliche Mitwir -
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kung in Gremien umfasst, eine
besondere Bedeutung. Der ASB
setzt sich für Strukturen ein, die
den Stellenwert unentgeltlicher
Bür gerarbeit in der Gesellschaft
stär  ken. Ein wichtiger Bestandteil
ist hierbei auch die Förderung jun-
ger Menschen und ihre Heran -
 führung an den ASB.

8. Die Dienstleistungen des ASB 
sollen den Menschen zugutekom-
men. Dieses Ziel bestimmt seine
Regeln und Strukturen. Wesentliche
Elemente sind die Rahmen vor -
gaben zur wirtschaftlichen Trans -
parenz und die Selbst verpflichtung
zur Einhaltung eines Ehrenkodex.

9. Die föderale Struktur ermöglicht es
dem ASB, seine Aufgaben dort zu
erfüllen, wo seine Hilfe ge braucht
wird. Sie führt zu Flexi bilität in der
Gestaltung der Hilfe, die die Glie -
de  rungen eigenverantwortlich unter
Wahrung der Ein heit lichkeit des
Ver  bandes erbringen. Die innerver-
bandliche Zu sammen arbeit schafft
Synergien und stärkt den Zusam -
men halt.

10. Der ASB unterstützt die vertrau-
ensvolle und partnerschaftliche Zu -
sam menarbeit zwischen dem Staat
und den freien Verbänden. In ge -
meinsamer Verantwortung für die
sozialen Belange sollen die Eigen -
ständigkeit und Unabhäng igkeit 
der Verbände gewahrt bleiben.

II. Aufgaben
Die Aufgabengebiete des ASB sind die
Hilfe bei Not- und Unglücksfällen, die
Wohlfahrtspflege, das Gesundheits we -
sen und die Jugend- und Familien hilfe
sowie die Aus-, Fort- und Weiter bildung
in diesen Bereichen.

1. Regionale Aufgaben

1.1. Die regionalen Gliederungen
und auch die Landesverbände in
den Stadtstaaten führen in ihrem
Wir kungsbereich die Dienst leis -
tungs aufgaben des ASB durch.
Die se Auf gaben können auch auf
Gesell schaften übertragen werden.
Ko  ope  rationen zur Erbringung ge -
meinsamer Dienstleistungen zwi-
schen allen Ebenen sind erwünscht.

1.2. Zu den Aufgaben des ASB in
der Region gehören insbesondere:

1.2.1. Pflege und Stärkung der so -
zia len Verantwortung in der Be völ -
kerung,

1.2.2. Förderung des freiwilligen
Engagements,

1.2.3. Übernahme von Aufgaben
im öffentlichen Hilfeleistungs sys -
tem bei Unglücken und Notfällen,
insbesondere durch Mitwirkung im
Rettungswesen und Katastrophen -
schutz,

1.2.4. Breitenausbildung einschließ -
 lich Planung, Durchführung von
Lehrgängen, Betrieb von Aus bil -
dungseinrichtungen und Fach -
schulen,
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1.2.5. die Mitwirkung bei Mit -
gliederwerbeaktionen, die durch
den Bundesverband gemäß Ziff.
2.4.3 dieses Abschnitts durchge-
führt werden,

1.2.6. Planung, Durchführung und
Betrieb von ambulanten, teilstatio -
nä ren und stationären sozialen
Diensten und Einrichtungen,

1.2.7. Übernahme von Aufgaben im
Rahmen der Kinder- und Ju gend -
hilfe,

1.2.8. Übernahme von ambulanten,
teilstationären und stationären Auf -
gaben im Gesundheitswesen,

1.2.9. Durchführung der Breiten aus -
bildung im Schwimmen und Ret -
tungsschwimmen sowie Schwim m -
s port,

1.2.10. Aus-, Fort- und Weiter bil   -
 dung in allen Aufgabengebieten 
des ASB, vor allem auf dem Gebiet
der Ersten Hilfe der Bevölkerung,

1.2.11. Entwicklung, Einführung,
Auf rechterhaltung und Weiter ent -
wick lung eines Qualitäts mana ge -
mentsystems in Abstimmung mit
den Landesverbänden und dem
Bun desverband,

1.2.12. Beschaffung von Mitteln
zur Erfüllung der Aufgaben des
ASB, auch für die Verwirklichung
steuerbegünstigter Zwecke anderer
ASB-Gliederungen, soweit sie nicht
für eigene steuerbegünstigte Zwe -
cke eingesetzt werden,

1.2.13. Öffentlichkeitsarbeit,

1.2.14. Übernahme von Aufgaben
in der Auslandshilfe des ASB in
Abstimmung mit dem Bundes ver -
band,

1.2.15. Erprobung neuer Mög lich -
keiten der Hilfe in inhaltlicher und
methodischer Hinsicht,

1.2.16. Weiterentwicklung aller Zwei -
ge der sozialen Arbeit, der Wohl -
fahrtspflege, des Gesund heit s   we -
sens und der Jugendhilfe,

1.2.17. Zusammenarbeit mit an de -
ren Hilfsorganisationen und Wohl -
fahrtsverbänden durch regel mäßige
Beratung und Ab stim mung,

1.2.18. Kooperation mit den Sozial -
 leistungs- und Kosten trägern, vor
allem auf dem Gebiet der Pflege be -
ratung der Bevöl ke rung,

1.2.19. Mitwirkung in der Sozial -
pla nung,

1.2.20. Vertretung und Repräsen -
tation des ASB auf kommunalpo -
litischer Ebene.

2. Überregionale Aufgaben

2.1. Zu den Aufgaben der Landes -
verbände gehören solche mit lan de s -
weitem Bezug, zu den Auf ga ben
des Bundesverbandes solche mit
bun desweitem oder internationa-
lem Bezug.

2.2. Überregionale Aufgaben sind
insbesondere:

6



2.2.1. Förderung, Beratung, Ko or -
di   nation, Anleitung und Infor ma -
tion zur Unterstützung der Dienst -
leistungserbringung der regionalen
Gliederungen und ihrer Gesell -
schaften,

2.2.2. Förderung der Neugründung
von regionalen Gliederungen und
Gesellschaften,

2.2.3. Erschließung neuer Auf ga -
benbereiche in inhaltlicher oder
regionaler Hinsicht und die damit
verbundene zeitlich und inhaltlich
begrenzte Übernahme operativer
Aufgaben,

2.2.4. temporäre Übernahme von
Dienstleistungsaufgaben auf Wun sch
regionaler Gliederungen,

2.2.5. Beteiligung an überregio-
nalen Kooperationsformen im Ein -
vernehmen mit den teilnehmenden
Gliederungen,

2.2.6. Förderung des freiwilligen
Engagements,

2.2.7. Durchführung der Breiten -
aus bildung im Schwimmen und
Ret tungsschwimmen sowie Schwi -
m m s port,

2.2.8. Aus-, Fort- und Weiter bil -
dung in allen Aufgabengebieten
des ASB,

2.2.9. Entwicklung, Einführung,
Aufrechterhaltung und Weiter ent -
wicklung eines Qualitäts manage -
mentsystems gemeinsam mit den
Gliederungen,

2.2.10. Beschaffung von Mitteln
für die Verwirklichung steuer-
begünstigter Zwecke durch ASB-
Glie derungen, soweit sie nicht für
eigene steuerbegünstigte Zwe c ke
ein gesetzt werden,

2.2.11. Öffentlichkeitsarbeit,

2.2.12. Zusammenarbeit mit an  de -
ren Hilfsorganisationen und Wohl -
 fahrtsverbänden sowie mit Spitzen-
 verbänden im Sozial- und Gesund-
heitswesen,

2.2.13. Kooperation mit den Sozia l     -
leistungs- und Kosten trä gern,

2.2.14. Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institu tio nen, Ge -
sellschaften und Vereini gungen,

2.2.15. Stellungnahme zu sozial-,
gesundheits- und gesellschaftspoli-
tischen Ange legenheiten,

2.2.16. Ausführung der von den
Kon ferenzen zugewiesenen Auf -
gaben.

2.3. Der Bundesverband achtet die
Autonomie der Landesverbände,
so weit Institutionen, Gremien und
Verbände der Länder betroffen
sind. Hier wird der Bundesverband
nur nach vorheriger Absprache mit
dem zuständigen Landesverband
tätig. Es gilt das Subsidiaritäts -
prinzip.

2.4. Der Bundesverband führt ne -
ben den vorbeschriebenen Auf ga -
ben weitere überregionale Auf -
gaben durch, insbesondere:
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2.4.1. Entwicklung von Grund -
sätzen und Rahmenvorgaben zur
Wahrung der Einheitlichkeit des
Ver bandes,

2.4.2. Entscheidung über ein bun -
desweit einheitliches ASB-Quali -
tätsmanagementsystem,

2.4.3. bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bundesweite Mitgliederwerbe ak -
tio nen in Abstimmung mit den
Landesverbänden,

2.4.4. bundesweite Spenden werbe -
aktionen in Abstimmung mit den
Spendenwerbeaktionen der regio-
nalen Gliederungen und Landes -
verbände, die auch dazu dienen
können, Mittel für die Verwirk li-
ch ung steuerbegünstigter Zwecke
durch ASB-Gliederungen zu be -
schaffen, soweit sie nicht für ei -
gene steuerbegünstigte Zwecke
eingesetzt werden,

2.4.5. politische Vertretung und
Repräsentation bei Parlament und
Bundesregierung sowie auf euro -
päischer und internationaler Ebene,

2.4.6. Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Nichtregierungs organi sa -
tionen, Gesellschaften und euro -
päischen Verbänden,

2.4.7. Durchführung von Projekten
im Ausland, insbesondere der

Humanitären Hilfe,

Entwicklungszusammenarbeit,

Mithilfe beim Aufbau von neuen
Gesundheits- und Sozial struk -
turen,

Strukturhilfe beim Aufbau von
Partnerorganisationen unter Ein -
be ziehung der regionalen Glie -
derungen und Landes ver bände
auf deren Wunsch,

2.4.8. Beschaffung von Mitteln 
für ausländische Gesellschaften zur
Verwirklichung von steuerbe gün s -
ti gten Zwecken im Sinne die  ser
Richtlinien (insbesondere hu ma -
nitäre Hilfe, Strukturhilfe, Ent -
wicklungszusammenarbeit) im Au s -
land,

2.4.9. Koordinierung und Durch -
führung von Rückholungen aus
dem Ausland,

2.4.10. Koordinierung von Hilfs -
maßnahmen des ASB bei Notfällen
und Katastrophen im Inland, an
denen Gliederungen aus mehr als
einem Landesverband beteiligt sind.

III. Aufbau

1. Organisationsstufen 

Der ASB gliedert sich in drei Or -
gani sationsstufen: regionale Glie -
de rungen (Orts-, Kreis- und Re gio -
nalverbände), Landesverbände und
Bundesverband. Auf jeder Organi -
sations stufe werden in der Regel
die politischen Gebiets gren zen ein-
gehalten, damit Hand lungsfähig -
keit gegenüber den  ört lichen und
überörtlichen Sozial leistungs- und
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Kostenträgern so wie den politischen
Entschei dungs trägern be steht.

2. Regionale Gliederungen

2.1. Basisorganisationen des ASB
sind die regionalen Gliederungen.
Der Wirkungsbereich eines Orts -
verbandes umfasst in der Regel 
das Gebiet einer Gemeinde. Der
Wir kungsbereich eines Kreis ver -
bandes umfasst in der Regel das
Gebiet eines Landkreises oder
einer kreisfreien Stadt. Der Wir -
kungs bereich eines Regional ver -
bandes umfasst in der Regel das
Ge biet mehrerer aneinander gren-
zender Landkreise und/oder kreis-
freier Städte.

2.2. Die Landesverbände Berlin,
Bremen und Hamburg können die
Regelungen dieser Richtlinien dem
besonderen Verwaltungsaufbau
ihrer Länder anpassen.

2.3. Eine Gebietsänderung ist nur
mit Zustimmung des Landesaus -
schusses und der betroffenen Glie -
derungen zulässig.

2.4. Über eine Betätigung außer-
halb des eigenen Wirkungs be rei -
ches ist zunächst eine Einigung mit
den betroffenen Gliederungen her-
beizuführen. Ist dies nicht mö g lich,
bedarf es einer Ent schei dung des
Landes ausschusses.

2.5. Eine regionale Gliederung
fasst alle in ihrem Gebiet beigetre-
tenen natürlichen Personen zusam-
men, sofern diese nicht Mitglieder
einer anderen regionalen Glied e -
rung sind. Das Mitglied kann zu der

regionalen Gliederung wechseln, in
deren Gebiet es seinen Wohnsitz
hat. Den regionalen Glie derungen
können außerdem korporative Mit -
glieder angehören.

2.6. Organe der regionalen Gliede -
rungen sind Mitgliederver samm -
lung, Vorstand, Geschäftsführung
und Kontrollkommission. Für die
Ge  schäftsführung kann es im Falle
ehrenamtlicher Tätigkeit Aus nah -
men geben.

3. Landesverbände

3.1. Der Wirkungsbereich eines Lan -
desverbandes umfasst in der Regel
das Gebiet eines Bundes landes.

3.2. Die Landesverbände setzen
sich aus den regionalen Gliede -
rungen ihres Bereiches und deren
Mit glie dern sowie ihren korporati-
ven Mitgliedern zusammen.

3.3. Soweit in einem Landesver -
band nicht rechtsfähige Gliede -
rungen bestehen, können diese
durch Beschluss der Mitglieder ver -
sam mlung und der Landes kon -
ferenz mit der für Satzungsände -
rungen erforderlichen Mehrheit die
Ein tra gung in das Vereinsregister
beantragen. Die regionalen Gliede -
rungen sind auch als eingetragene
Vereine (e.V.) Mitglieder des zu -
ständigen Landesverbandes.

3.4. Organe des Landesverbandes
sind Landeskonferenz, Landesaus -
schuss, Landesvorstand, Landes -
geschäftsführung und Landes kon -
trollkommission.
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4. Bundesverband

4.1. Der Wirkungsbereich des Bun -
des verbandes ist das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland.

4.2. Der Bundesverband setzt sich
aus den Landesverbänden und
deren Mitgliedern sowie seinen
korporativen Mitgliedern zusam-
men.

4.3. Organe des Bundesverbandes
sind Bundeskonferenz, Bundes -
ausschuss, Bundesvorstand, Bun -
des geschäftsführung und Bundes -
kontrollkommission.

IV. Mitglieder

1. Natürliche Personen

1.1. Die Aufnahme erfolgt durch
ein seitige schriftliche Erklärung
des Beitritts gegenüber dem Bun -
des verband. Die Aufnahme ist je -
doch bis zum Abschluss des Wider -
spruchverfahrens durch die Gliede -
rungen nur vorläufig. Bis zur end-
gültigen Aufnahme besteht kein
Recht zur Teilnahme an Versamm -
lungen und Konferenzen. Das bei-
getretene Mitglied wird zunächst in
der Mitgliederdaten bank als vor-
läufiges Mitglied registriert. Der
Bun desverband übersendet ihm je -
doch bereits die Mit gliedskarte
unter Hinweis darauf, dass sich das
Aufnahmeverfahren nach diesem
Kapitel richtet. Vor der dauerhaften

Registrierung und Ausstellung der
bundeseinheitlichen Mitgliedskarte
erhalten die regionalen Gliede run-
 g en und Landesverbände eine Liste
der beim Bundesverband eingegan-
genen Beitrittserklärungen, die die
jeweiligen Gliederungen betreffen.
Die jeweiligen Landesverbände
und regionalen Gliederungen kön -
nen dem Beitritt binnen vier
Wochen nach Zugang dieser Liste
bei der zentralen Mitgliederver -
waltung widersprechen. Sofern ein
Widerspruch nicht oder nicht frist-
gerecht eingeht, registriert der Bun -
desverband die Mitglieder als end-
gültig aufgenommene Mit glieder.
Ab diesem Zeitpunkt können sie
ihre Mitgliedsrechte ausüben. Nur
die Daten dieser Mit glie der werden
den regionalen Gliede rungen von
den Mitgliederver sammlungen über -
 mittelt. Im Falle eines Wider -
spruchs teilt der Bun des verband
dem abgelehnten Mitglied mit, dass
eine endgültige Aufnahme nicht
stattfinden kann. Etwa bereits ein-
gezogene Mit glieds beiträge wer-
den zurückgezahlt. Die Mitglieder
erwerben zugleich die Mitglied -
schaft in ihrer regionalen Gliede -
rung, dem zuständigen Landesver -
band und im Bundesverband. Ihre
Rechte im Bundesverband werden
durch die Landesverbände, ihre
Rechte in den Landesverbänden
durch die regionalen Gliederungen
wahrgenommen.

10



1.2. Für Mitglieder bis zum 18.
Lebensjahr besteht keine Beitrags -
pflicht.

1.3. Nach Vollendung des 16. Le -
bens jahres ist das Mitglied stimm-
berechtigt. Das Mitglied hat Bei -
träge zu zahlen, deren Mindest höhe
von der Bundeskon ferenz festge-
setzt wird. Eine Rück for de rung
gezahlter Beiträge ist ausgeschlos-
sen. Gerichtsstand für die aus den
Mitgliedsrechten und -pflichten
ent stehenden Rechts an sprüche ist
das Gericht am Ort der für die un -
mittelbare Betreuung des Mit glieds
zuständigen regionalen Gliede -
rung.

1.4. Die Mitgliedschaft endet durch
Austritt, der schriftlich zu erklären
ist, durch Beitragsrück stände von
mehr als sechs Monaten, die trotz
schriftlicher Mahnung nicht inner-
halb von einem Monat bezahlt wer-
den, durch Ausschluss oder durch
Tod. Mit Beendigung der Mitglied -
schaft in der regionalen Gliede rung
endet grundsätzlich auch die Mit -
gliedschaft im Landes verband und
im Bundesver band. Ein Wieder ein -
tritt ist möglich.

1.5. Nur Mitglieder können als
Delegierte, in Vorstände, Kontroll -
kommissionen oder sonstige Orga n   -
stellungen gewählt werden. Ein
passives Wahlrecht besteht nur für
Organstellungen in den regionalen
Gliederungen und Landes ver bän -
den, in denen die natürliche Person

Mitglied ist. Mit Beendi gung der
Mitgliedschaft endet auch die
Organstellung oder das Mandat.
Mit glieder, die in anderen Wohl -
fahrtsverbänden oder sonstigen mit
dem ASB vergleichbaren Gesell -
schaften haupt- oder ehrenamtlich
aktiv tätig sind und sich um eine
Organstellung im ASB bewerben,
haben dies dem wäh len den oder
bestellenden Organ vor der Wahl
bzw. der Bestellung mitzuteilen.
Das wählen de oder bestellende Or -
gan entscheidet in diesem Falle mit
Mehrheits be schluss, ob die Person
zur Wahl zugelassen wird. Unter -
bleibt die Mitteilung, ist die Wahl
bzw. Bestellung der betroffenen
Person unwirksam.

1.6. Mitglieder können auf schrift-
lichen Antrag von einer regionalen
Gliederung in eine andere regiona-
le Gliederung wechseln. Abs. 1.1.
gilt entsprechend.

2. Mitgliedsverbände

2.1. Die Gliederungen des ASB
sind Mitglied der übergeordneten
Organisationsstufen.

2.2. Die Neugründung regionaler
Gliederungen ist mit dem zustän di -
gen Landesverband abzustimmen.
Über die Aufnahme be schließt der
Landesausschuss. Mit der Auf nah -
me durch den Landesaus schuss
erwerben die regionalen Gliede -
rungen zugleich die Mit gliedschaft
im zuständigen Landes verband und
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im Bundes ver band. Ihre Rechte im
Bundesver band werden durch die
Landesver bände wahrgenommen.

2.3. Die Mitgliedschaft endet bei
Austritt, Ausschluss oder Auf lö-
s ung einer Gliederung. Das nach 
der Liquidation verbleibende Ver -
 mögen des Mitgliedsverbandes fällt
an die jeweilige übergeordnete Or -
ganisationsstufe.

2.4. Soweit die Mitgliedschaft eines
Landesverbandes endet, bleibt die
Mitgliedschaft der regionalen Glie -
de rungen im Bundesverband beste-
hen. Endet die Mitgliedschaft einer
regionalen Gliederung, bleibt die
Mitglied schaft ihrer Mitglieder im
Landes- und Bundesverband erhal-
ten. Ihnen ist die Gelegenheit zu
geben, einer anderen regionalen
Glie derung beizutreten. Machen
sie hiervon keinen Gebrauch, so
endet mit Austritt aus der ausge-
schlossenen oder ausgetretenen re -
gionalen Gliederung nicht die
Mitgliedschaft im Landes- und
Bun desverband. Der Austritt ist
die sen gegenüber unmittelbar zu
erklären.

3. Korporative Mitglieder

3.1. Korporative Mitglieder sind
sonstige Mitglieder, die nicht na -
tür  liche Personen oder Glie de run -
gen sind.

3.2. Als korporative Mitglieder
können dem ASB Vereinigungen,
Gesellschaften, Organisationen und
Institutionen angehören. Je nach re -

gionaler oder überregionaler
Bedeutung können sie die Mit glied -
schaft bei der entsprechenden
Organisationsstufe des ASB er-
werben. Die korporative Mit glied -
schaft von ASB-Gesell schaften ist
in Kapitel XI. geregelt, soweit sich
Abweichungen ergeben.

3.3. Korporative Mitglieder können
auf Antrag durch den Vor stand auf-
genommen werden. Die übergeord-
nete Organisations stufe ist hiervon
in Kenntnis zu setzen. Die Been -
digung der Mit  glied schaft richtet
sich nach Ziff. 2.3. Über die Höhe
des Mit glieds beitrags wird eine
gesonderte Vereinbarung getroffen.

3.4. Sie haben kein aktives und
passives Wahlrecht, sondern üben
ihre Mitgliederrechte durch ihre
gesetzlichen Vertreter oder einen
Beauftragten ohne Stimmrecht aus.

V. Versammlungen, 
Konferenzen, Ausschüsse

1. Willensbildungsorgane

1.1. Die Mitgliederversamm lungen
der regionalen Gliede rungen und
die Delegiertenkon ferenzen der
Lan desverbände und des Bundes -
ver bandes sind die höchsten Organe
der jeweiligen Organisationsstufen,
in denen die demokratischen Rech -
te der Mitglieder ausgeübt werden.

1.2. Zwischen den Delegierten -
konferenzen ist die Beschluss -
fassung über die Angelegenheiten,
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die nicht zwingend von den Kon -
ferenzen zu entscheiden sind, den
Landesausschüssen und dem
Bundesausschuss übertragen.

2. Mitgliederversammlungen 
der regionalen Gliederungen

2.1. In den regionalen Gliede run -
gen werden jährlich ordentliche
Mit gliederversammlungen durch-
geführt.

2.2. An der Mitgliederver samm -
lung können alle Mitglieder, die
der betreffenden regionalen Glie -
de  rung beigetreten sind, mit
Stimmrecht teilnehmen.

2.3. Aufgabe der Mitgliederver -
 sam mlung ist es insbesondere:

2.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage der
re gionalen Gliederung und ihrer
Gesellschaften entgegenzunehmen,

2.3.2. den Jahresabschluss der 
re gionalen Gliederung entgegen-
zunehmen,

2.3.3. den Prüfbericht der Kon troll -
 kommission entgegenzunehmen,

2.3.4. Anträge an Landeskonferenz
und Landesausschuss zu beschlies -
sen,

2.3.5. alle vier Jahre die Mit glie der
von Vorstand und Kontroll kommis -
s ion sowie zwei bis sechs Monate
vor der Landeskonferenz die Dele -
gierten zur Landeskon fe renz zu

wählen und gegebenenfalls erfor -
derliche Nachwahlen vorzuneh-
men, wobei der Vorstand bei Wahlen
zur Kontrollkommission kein Stim m   -
recht hat,

2.3.6. Mitglieder von Vorstand 
und Kontrollkommission sowie
Dele gierte abzuberufen,

2.3.7. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

2.3.8. Änderungen der Satzung zu
beschließen,

2.3.9. über die Auflösung der regio-
nalen Gliederung zu be schließen.

2.4. Nicht zu den Aufgaben der Mit -
gliederversammlungen gehört die
Befassung mit arbeits- oder be -
 triebsverfassungsrechtlichen Fr a  g e n.

2.5. Anträge zur Mitgliederver -
sammlung können gestellt werden:

2.5.1. von den stimmberechtigten
Mitgliedern,

2.5.2. von den Vorständen der re -
gio nalen Gliederungen,

2.5.3. von den Kontroll kommis -
sionen der regionalen Gliede run -
gen,

2.5.4. vom Landesvorstand,

2.5.5. von den Verbandsforen auf
regionaler Ebene,

2.5.6. von den Versammlungen der
Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ).

13



3. Landeskonferenzen

3.1. In den Landesverbänden wer -
den alle vier Jahre, jeweils zwi-
schen drei und sechs Monaten vor
der Bundeskonferenz, ordentliche
Landeskonferenzen durchgeführt.

3.2. Die Landeskonferenz setzt sich
zusammen aus:

3.2.1. den Delegierten der re gio -
nalen Gliederungen des jewei ligen
Landesverbandes,

3.2.2. den Vorsitzenden der regio-
nalen Gliederungen oder ihren Ver -
tretern, die Mitglied des Vor standes
sein müssen,

3.2.3. der Präsidentin/dem Präsi -
denten des Landesverbandes und
den weiteren Mitgliedern des Prä si -
diums, Letztere beratend,

3.2.4. den Mitgliedern des Landes -
vor standes,

3.2.5 den Mitgliedern der Landes -
kontrollkommission,

3.2.6. vier von der Landesjugend
ge wählten Vertretern,

3.2.7. den Mitgliedern der Landes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht,

3.2.8. den Beauftragten oder ge -
 setzlichen Vertretern der korporati-
ven Mitglieder des Landesver -
bandes ohne Stimmrecht.

3.3. Aufgabe der Landeskonferenz
ist es insbesondere:

3.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage des
Landesver bandes und seiner Ge -
sellschaften entgegen zunehmen,

3.3.2. den Prüfbericht der Kon troll -
 kommission entgegenzunehmen,

3.3.3. Anträge an die Bundes kon -
ferenz zu beschließen,

3.3.4. die Mitglieder von Vorstand
und Kontrollkommission sowie
zwei bis sechs Monate vor der
Bundeskonferenz die Delegierten
zur Bundeskonferenz zu wählen,
wobei der Vorstand bei Wahlen zur
Kontrollkommission kein Stimm -
recht hat,

3.3.5. Mitglieder von Vorstand und
Kontrollkommission sowie Dele -
gierte abzuberufen,

3.3.6. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

3.3.7. Änderungen der Satzung zu
beschließen,

3.3.8. über die Auflösung des
Landesverbandes zu beschließen.

3.4. Anträge zur Landeskonferenz 
können gestellt werden:

3.4.1. von den Mitgliederver sam m -
lungen der regionalen Gliede run -
gen. Die Landes sat zun gen können
be stimmen, dass Anträge zur Lan -
des konferenz auch von den Vor -
stän den der regiona len Gliede -
rungen ge stellt werden können,
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3.4.2. vom Landesausschuss,

3.4.3. vom Landesvorstand,

3.4.4. von der Landeskontroll kom -
mi ssion,

3.4.5. vom Bundesvorstand,

3.4.6. von den Verbandsforen auf
Lan desebene,

3.4.7. von der Landesjugend.

4. Bundeskonferenz

4.1. Im Bundesverband wird alle
vier Jahre eine ordentliche Bundes -
konferenz durchgeführt.

4.2. Die Bundeskonferenz setzt
sich zusammen aus:

4.2.1. den Delegierten der Landes -
 verbände,

4.2.2. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern, die Mitglied des
Vorstandes sein müssen,

4.2.3. den Mitgliedern des Bundes -
 vorstandes,

4.2.4. den Mitgliedern des Präsi -
diums,

4.2.5. den Mitgliedern der Bundes -
kontrollkommission,

4.2.6. vier von der Bundesju gend
gewählten Vertretern,

4.2.7. den Mitgliedern der Bundes-
geschäftsführung ohne Stimm-
recht,

4.2.8. den Beauftragten oder gesetz-
lichen Vertretern der korporativen
Mitglieder des Bundes verbandes
ohne Stimmrecht.

4.3. Aufgabe der Bundeskonferenz
ist es insbesondere:

4.3.1. den Bericht von Vorstand
und Geschäftsführung über ihre
Tätigkeit und die Gesamtlage des
Bundesverbandes und seiner Ge -
sellschaften entgegenzunehmen,

4.3.2. den Prüfbericht der Kontroll -
kommission entgegenzunehmen,

4.3.3. die Mitglieder von Vorstand
und Kontrollkommission zu wäh -
len, wobei der Vorstand bei Wahlen
zur Kontrollkommission kein Stim m -
recht hat,

4.3.4. den Bundesjugendleiter zu
bestätigen; diese Bestätigung ist
befristet bis zur Wahl eines neuen
Bundesjugendleiters,

4.3.5. Mitglieder von Vorstand und
Kontrollkommission abzuberufen,

4.3.6. über die Entlastung von Vor -
standsmitgliedern zu entscheiden,

4.3.7. die Vorsitzenden der Kam -
mern des Schiedsgerichts zu wäh -
len und abzuberufen,

4.3.8. Änderungen der Satzung und
dieser Richtlinien zu be schließen,

4.3.9. über die Auflösung des Bun -
des verbandes zu beschließen.
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4.4. Anträge zur Bundeskonferenz
können gestellt werden:

4.4.1. von den Landeskonferenzen,

4.4.2. vom Bundesausschuss,

4.4.3. vom Bundesvorstand,

4.4.4. von der Bundeskontroll kom -
mission,

4.4.5. vom Verbandsforum auf Bun -
desebene,

4.4.6. von der Bundesjugend.

5. Landesausschüsse

5.1. In den Landesverbänden wer-
den jährlich mindestens zwei Sit -
zun gen des Landesausschusses
dur ch geführt.

5.2. Der Landesausschuss setzt sich
zusammen aus:

5.2.1. mindestens je einem Mit -
glied der Vorstände der im Lan des -
verband zusammengeschlossenen
regionalen Gliederungen, wo bei
die Zahl der Mitglieder aus den re -
gionalen Gliederungen die Zahl der
Mitglieder des Landes vor stan des
über steigen muss,

5.2.2. der Präsidentin/dem Präsi de n -
ten des Landesverbandes und den
weiteren Mitgliedern des Prä si -
diums, Letztere beratend,

5.2.3. den Mitgliedern des Landes -
vor standes,

5.2.4. zwei von der Landesjugend
gewählten Vertretern,

5.2.5. den Mitgliedern der Landes -
kontrollkommission ohne Stimm -
recht,

5.2.6. den Mitgliedern der Landes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht.

5.3. Die Geschäftsführer/innen der
regionalen Gliederungen sind be -
rechtigt, ohne Stimmrecht teil-
zunehmen.

5.4. Aufgabe des Landesaus schus -
ses ist es insbesondere:

5.4.1. den jährlichen Bericht des
Vor standes und der Geschäfts füh -
rung über die Tätigkeit und die Ge -
samt lage des Landesverbandes und
seiner Gesellschaften entgegenzu-
nehmen,

5.4.2. den Jahresabschluss des Lan -
desverbandes entgegenzunehmen,

5.4.3. den jährlichen Wirtschafts -
plan (Budget-, Investitions- und
Stellenplan) des Landesverbandes
zu beschließen,

5.4.4. über die Bildung, Aufnahme
und Gebietsänderung regionaler
Gliederungen im Wirkungskreis des
Landesverbandes zu beschließen,

5.4.5. Anzahl und Verteilung der
Delegierten für die Landeskon fe -
renz nach Ziff. 7 festzustellen,
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5.4.6. Ort und Zeitpunkt der näch -
sten Landeskonferenz festzusetzen,

5.4.7. zwischen den Landeskonfe -
renzen notwendige Ergänzungs -
wahlen zum Vorstand und zur Kon -
trollkommission vorzunehmen,
wobei der Vorstand bei Er gän -
zungs  wahlen zur Kontroll kommis -
sion kein Stimmrecht hat,

5.4.8. über die Entlastung von vor-
zeitig ausgeschiedenen Vorstands -
mit gliedern zu entscheiden,

5.4.9. verbindliche allgemeine Re -
ge lungen für den Landesver band
und seine Gesellschaften sowie für
die Tätigkeit der im Landesverband
zusammengeschlossenen regiona-
len Gliede run gen und ihrer Gesell -
schaften zu treffen,

5.4.10. für besondere Aufgaben
Aus schüsse einzusetzen.

5.5. Anträge zum Landesaus schuss
können gestellt werden:

5.5.1. von den Mitgliedern des
Lan des ausschusses,

5.5.2. vom Landesvorstand,

5.5.3. von der Landeskontroll kom -
mission,

5.5.4. von den Verbandsforen auf
Landesebene,

5.5.5. von der Landesjugend,

5.5.6. von den Vorständen und Mit -
glie derversammlungen der regio-
nalen Gliederungen.

6. Bundesausschuss

6.1. Im Bundesverband werden
jährlich mindestens zwei Sitzun g en
des Bundesausschusses durchge-
führt.

6.2. Der Bundesausschuss setzt
sich zusammen aus:

6.2.1. den Landesvorsitzenden
oder ihren Vertretern,

6.2.2. je einem von den Landes vor -
ständen zu bestimmenden Ver -
treter,

6.2.3. der Präsidentin/dem Präsi -
denten des Bundesverbandes und
den weiteren Mitgliedern des Präsi -
diums, Letztere beratend,

6.2.4. den Mitgliedern des Bundes -
vorstandes,

6.2.5. zwei von der Bundesjugend
gewählten Vertretern,

6.2.6. den Mitgliedern der Bun des -
 kontrollkommission ohne Stimm -
recht,

6.2.7. den Mitgliedern der Bun des -
geschäftsführung ohne Stimm recht.

6.3. Die Landesgeschäfts führer/
innen sind berechtigt, ohne Stimm -
recht teilzunehmen.

6.4. Aufgabe des Bundesaus schus -
s es ist es insbesondere:

6.4.1. den jährlichen Bericht des
Vor standes und der Geschäfts füh -
rung über die Tätigkeit und die
Gesamtlage des Bundesver bandes
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und seiner Gesellschaften entge-
genzunehmen,

6.4.2. den Jahresabschluss des Bun -
des verbandes entgegenzunehmen, 

6.4.3. den jährlichen Wirtschafts -
plan des Bundesverbandes zu be -
schließen,

6.4.4. Anzahl und Verteilung der
Delegierten für die Bundeskon -
ferenz nach Ziff. 7 festzustellen,

6.4.5. Ort und Zeitpunkt der nächs -
ten Bundeskonferenz festzusetzen,

6.4.6. zwischen den Bundeskonfe -
renzen notwendige Ergänzungs -
wahlen zum Vorstand, zur Kon -
troll kommission und zum Schieds -
gericht vorzunehmen, wobei der
Vorstand bei Ergän zungs wahlen zur
Kontrollkommission kein Stimm -
recht hat,

6.4.7. über die Entlastung von vor-
zeitig ausgeschiedenen Vorstands -
mitgliedern zu entscheiden,

6.4.8. ein bundesweit einheitliches
ASB-Qualitätsmanagementsystem
zu beschließen,

6.4.9. Rahmenvorgaben für die
Arbeit der Gliederungen und der
ASB-Gesellschaften zu be schlies-
s en und die ihm nach diesen Richt -
lin i en übertragenen Regelungen zu
treffen,

6.4.10. für besondere Aufgaben
Ausschüsse einzusetzen.

6.5. Anträge zum Bundes aus schuss
können gestellt werden:

6.5.1. von den Mitgliedern des
Bundesausschusses,

6.5.2. vom Bundesvorstand,

6.5.3. von der Bundeskontroll kom -
mis sion,

6.5.4. vom Verbandsforum auf
Bun  desebene,

6.5.5. von der Bundesjugend,

6.5.6. von den Landesvorständen
und Landesausschüssen.

7. Delegierte

7.1. Bei der Wahl von Delegierten
zu Konferenzen soll auch eine 
glei che Anzahl Ersatzdelegierter
gewählt werden.

7.2. Die Amtszeit der Delegierten
beträgt vier Jahre. Sie endet mit 
der Wahl neuer Delegierter in der
nachfolgenden ordentlichen Kon -
ferenz oder der der ordentlichen
Konferenz unmittelbar vorausge-
henden Mitgliederver sammlung.
Die Amtszeit endet auch, wenn
Delegierte ihre Gliederung 
wechseln.

7.3. Soweit Delegierte vor der
Konferenz zurücktreten, von die-
sem Amt suspendiert sind, den
Delegiertenstatus durch einen
Gliederungswechsel verlieren oder
aus anderen Gründen an der Kon fe -
renzteilnahme gehindert sind,
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rücken Ersatzdelegierte in der
Reihenfolge der meist erzielten
Stimmen bei ihrer Wahl nach.

7.4. In den Satzungen ist die
Anzahl der von den Konferenzen
und Versammlungen zu wählenden
Delegierten oder der Delegierten -
schlüssel festzulegen. Wird ein De -
legiertenschlüssel festgelegt, so ist
in der Satzung der Stichtag für die
Berechnung des Delegierten schlüs -
sels zu bestimmen. Die Festlegung
von zusätzlichen Grundmandaten
ist zulässig. Bei der Festlegung der
Anzahl der Grundmandate ist der
Grundsatz der gleichmäßigen Re -
präsentation der Mitglieder zu be -
achten.

7.5. Wird die Delegiertenzahl fest-
gelegt, werden die auf die einzel-
nen Gliederungen zu verteilenden
Mandate nach dem Niemeyer-Ver -
fahren (Mitgliederzahl des Landes -
verbandes oder der regionalen
Gliede rung multipliziert mit der
Zahl der zu vergebenden Dele gier -
ten mandate dividiert durch die
Gesamtmitgliederzahl des Bundes-
oder Landesver bandes) ermittelt.

7.6. Die Anzahl der Mitglieder 
der Konferenzen muss so bemessen
sein, dass die gewählten Dele gier -
ten die Mehrheit haben, die zur
Satzungsänderung und Ver eins auf -
lösung notwendig ist.

8. Rechte übergeordneter
Organisationsstufen

8.1. Die Mitglieder der Organe 
der übergeordneten Organisations -
stufen haben das Recht, an den
Konferenzen, Ausschusssitzungen
und Mitgliederversammlungen der
nachgeordneten Gliederungen be -
ratend teilzunehmen.

8.2. Die übergeordneten Organi -
sationsstufen sind unter Wahrung
der satzungsgemäßen Ladungs -
förmlichkeiten zu den Konfe ren -
zen, Ausschusssitzungen und Mit -
gliederversammlungen einzuladen.

8.3. Eine außerordentliche Kon -
ferenz bzw. Mitgliederver samm -
lung oder eine Ausschuss sitzung
muss aus wichtigem Grund auch
auf Verlangen der unmittelbar 
über geordneten Organisationsstufe
einberufen werden. Kommt die
Glie de rung diesem Verlangen nicht
innerhalb von zwei Wochen 
nach, so kann die übergeordnete
Organisationsstufe selbst eine
außerordentliche Konferenz bzw.
Mitgliederversammlung oder eine
Ausschusssitzung einberufen.

8.4. Die von den Mitgliederver -
sammlungen und Landeskonfe -
renzen beschlossenen Satzungen
und deren Änderungen sind den
jeweiligen Landesverbänden und
dem Bundesverband innerhalb von
vier Wochen nach Beschluss fas-
s ung zu übersenden.
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8.5. Die regionalen Gliederungen
haben über ihre Vorstände bzw.
Geschäftsführungen dem Bundes -
verband jährlich bis spätestens
30.04. Leistungsdaten nach einem
vom Bundesverband erarbeiteten
Muster zu liefern.

VI. Vorstände

1. Strategische Führung und
Aufsicht

1.1. Die Tätigkeit des Vorstandes
liegt in der strategischen Führung
der jeweiligen ASB-Gliederung
und in der Aufsicht gegenüber der
Geschäftsführung.

1.2. Strategische Führung ist die
Bestimmung der langfristigen Ziele
der Gliederung, die Wahl geeigne-
ter Maßnahmen und die Zuteilung
von Ressourcen, um die festgeleg-
ten Ziele zu erreichen.

1.3. Im Übrigen führt der Vorstand
die Geschäfte seiner Gliederung
eigenverantwortlich und gewissen-
haft nach Maßgabe dieser Richt -
linien, der Satzung, der Geschäfts -
ordnung sowie der Beschlüsse der
Konferenzen und Ausschüsse, so -
weit sie nicht der Geschäfts führung
zugewiesen sind.

2. Aufgaben
Aufgaben des Vorstandes sind ins -
besondere:

2.1. die strategischen Ziele der
Glie derung periodisch festzulegen,

2.2. die Mitglieder der Geschäfts -
führung auszuwählen, einzustellen
und zu entlassen sowie als Organ
zu bestellen und abzuberufen,

2.3. eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand, in der auch die
Aufgabenverteilung zwischen den
Vorstandsmitgliedern zu regeln ist,
sowie für die Zusammenarbeit 
zwischen Vorstand und Geschäfts -
führung zu beschließen, für die 
die Ausschüsse verbindliche Rah -
men vorgaben festlegen,

2.4. die Ordnungs- und Zweck -
mäßigkeit der Geschäftsführung 
zu beaufsichtigen,

2.5. dafür Sorge zu tragen, dass 
die ASB-Gesellschaften der Glie  -
de rung sich im Gesellschafts ver-
trag verpflichten, die Satzung ein-
schließ lich dieser Richtlinien an-
zu erkennen, und dass eine solche 
An erkennungsvereinbarung in den
Ver trägen mit der Geschäfts -
führung enthalten ist,

2.6. dafür Sorge zu tragen, dass die
unmittelbaren ASB-Gesell schaften
sich im Gesellschaftsver trag ver-
pflichten, von ihren Ein sichts- 
und Auskunftsrechten nach § 51a
GmbHG gegenüber ihren Tochter -
gesellschaften Ge brauch zu mach -
en, wenn der Vorstand als Ge sell -
schaf t e r   vertreter dies verlangt,

2.7. dafür Sorge zu tragen, dass im
Bereich der Finanzen und Kon -
trolle der jeweiligen ASB-Glie -
derung und ihrer Gesell schaften die
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Verpflichtungen des Kapitels X
eingehalten werden,

2.8. Wirtschaftspläne zu be schlies -
sen, soweit diese Richtlinien nicht
ein anderes Gremium hierfür be -
stim men,

2.9. den Jahresabschluss ein-
schließlich des Lageberichtes zu
verabschieden,

2.10. Grundstücksgeschäfte, Dar -
leh ens- und Bürgschafts ver träge
sowie Miet- und Leasing verträge
abzuschließen oder eine andere
Pers on rechtsgeschäftlich hierfür
zu bevollmächtigen,

2.11. die Mitgliederversamm lun -
gen, Konferenzen bzw. Aus schüsse
einzuberufen,

2.12. die Berichts- und Vorlage -
pflichten gegenüber den Versamm -
lungen, Konferenzen und Aus -
schüs  sen zu erfüllen,

2.13. in Abstimmung und gemein-
sam mit der Geschäftsführung

die Vertretung und Repräsen ta -
 tion gegenüber Parlament, Re -
gie rung, Behörden, Institut io n -
en, Gesellschaften, Vereinig un -
gen und der Öffentlichkeit wahr-
zunehmen,

für eine gute Zusammenarbeit der
Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

dafür Sorge zu tragen, dass die
Aktivitäten der Gliederung im

Bereich des freiwilligen Enga -
gements gefördert und koordi-
niert werden.

2.14 die Entlastung des nach § 30
BGB als besonderer Vertreter des
Vereins berufenen Geschäftsführers.

3. Zusammensetzung

3.1. Der Vorstand besteht aus 

einer/einem Vorsitzenden, 

einer/einem bis zwei stellve r -
 tretenden Vorsitzenden und 

mindestens zwei weiteren Vor -
standsmitgliedern. 

Die Erweiterung des Vorstandes 
ist möglich. Dabei soll die Zahl der
Mitglieder des Vorstandes ins ge -
samt eine ungerade sein.

3.2. Die Zusammensetzung des
Vorstandes soll dem Grundsatz der
Gleichstellung von Frauen und
Männern Rechnung tragen.

3.3. Im Vorstand soll ärztlicher,
kaufmännischer, juristischer und
sozialpolitischer Sachverstand ver -
treten sein. Je ein Vorstands mit -
glied soll Erfahrung in der Frei -
willigen- und in der Jugendarbeit
haben. Soweit in einem Landes-
oder im Bundesvorstand ärztlicher
Sachverstand nicht vertreten ist, ist
ein Arzt vom Vorstand zu seiner
Beratung sowie als Vertreter in
ärztlichen Gremien als Landes-
bzw. Bundesarzt zu berufen.
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3.4. Bei den Vorstandswahlen sind
die Interessen der Freiwilligen und
der Jugend zu berücksichtigen.

3.5. Der Vorstand ist beschluss fähig,
wenn mindestens die Hälfte der
Vorstandsmitglieder anwesend ist.

4. Vertretung

Der Vorstand vertritt die rechtlich
selbstständige Gliederung gericht-
lich und außergerichtlich. Sie wird
durch die/den Vorsitzende/n und
eine/n stellvertretende/n Vorsit zen -
de/n gemeinsam oder durch einen
von ihnen jeweils gemeinsam mit
einem weiteren Vor standsmitglied
vertreten.

5. Amtszeit

5.1. Die Mitglieder des Vorstandes
werden für vier Jahre gewählt. Der
Vorstand bleibt so lange im Amt,
bis ein neuer Vorstand im Sinne
von Kapitel VI. Ziff. 4 Satz 2 der
Bundesrichtlinie gewählt ist.

5.2. Die Wahl findet in den or dent -
lichen Konferenzen bzw. in der
Mitgliederversammlung, die der
ordentlichen Landeskonferenz vor-
ausgeht, statt. Bei Nachwahl ein-
zelner Mitglieder des Vor stan des
bleibt ihre Amtszeit auf die verblei-
bende Amtsdauer der übrigen Mit -
glieder des Vorstandes beschränkt.
Sollte ein Vorstand nicht turnusge -
mäß neu gewählt werden, ist eine
Regelung zu treffen, die sicher -
 stellt, dass der Wahl turnus herge-
stellt wird. Die Landes sat zung kann
etwas an de res vorsehen.

5.3. Die Wiederwahl von Mit glie -
dern des Vorstandes ist möglich.

5.4. Die ausscheidenden Vorstands -
mitglieder sind zur ordnungsge -
mäßen Übergabe der Geschäfte
verpflichtet.

6. Landesverbandsregelungen

Für die Vorstände nicht in das Ver -
eins register eingetragener regiona-
ler Gliederungen können die Lan -
desverbände zu Ziff. 2 und 4 dieses
Kapitels abweichende Regelungen
treffen.

VII. Geschäftsführungen

1. Operative Gesamtleitung

1.1. Die Geschäftsführung ist in
den Grenzen dieser Richtlinien, der
jeweiligen Satzung, der Be schlüsse
der Konferenzen, Aus schüsse und
des Vorstandes, der vom Vorstand
zu beschließenden Geschäfts ord -
nung sowie im Rahmen des jährli-
chen Wirt schafts planes zuständig
für die operative Gesamtleitung 
der Geschäftsstelle und der Ein rich -
tungen und Dienste der Gliede rung.

1.2. Operative Führung ist Handeln
zur Erreichung der vom Vorstand
bestimmten strategischen Ziele der
Gliederung im Rahmen der verein-
barten Maßnahmen und unter Nut -
zung der bereitgestellten Ressour cen.

1.3. Die Geschäftsführung unter-
stützt den Vorstand bei der Ent -
wicklung der strategischen Vor -
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gaben.

1.4. Im Bereich der Finanzen und
Kontrolle unterliegt die Geschäfts -
führung neben dem Vorstand den
Verpflichtungen nach Kapitel X.

1.5. Die Mitglieder der Geschäfts -
führung verpflichten sich, die je -
weilige Geschäftsordnung des
Vorstandes als verbindlich anzu-
erkennen. Besteht die Geschäfts -
führung aus mehreren Mitgliedern,
so gibt sie sich außerdem eine 
eigene Geschäftsordnung, die der
Zustimmung des Vorstandes be dar f.

2. Berichts- und Vorlagepflichten

2.1. Die Geschäftsführung hat ge -
genüber dem Vorstand eine in der
Geschäftsordnung näher zu regeln-
de Berichts- und Vorlagepflicht.

2.2. Der Vorstand ist insbesondere
unverzüglich zu unterrichten bei

wesentlicher Über- oder Unter -
schreitung des Wirtschafts pla -
nes, die zu einem erkennbaren
Bedarf eines Nachtrags-Wirt -
schaftsplans im laufenden Ge -
schäftsjahr führt,

außergewöhnlichen Ereignissen,
insbesondere wenn sie zu einer
Gefährdung der Gliederung in
ihrer Existenz oder in nicht uner-
heblichen Vermögensteilen füh -
ren können,

2.3. Die Geschäftsführung hat dem
Vorstand insbesondere:

jährlich einen Entwurf des Wirt -
schaftsplans sowie gegebenen-
falls eines Nachtrags-Wirt schaf t s   -
plans vorzulegen,

regelmäßig schriftlich, mindes -
tens einmal im Quartal, über den
aktuellen Stand der Ergeb nisse
des gewöhnlichen Ge schäfts be -
triebes der Gliederung zu be rich -
ten,

den Jahresabschluss der Gliede -
rung mit Entwurf des Lage be -
richtes zur Beratung vorzulegen.

2.4. Die Geschäftsführung hat dem
Vorstand zu einzelnen Sach ver hal -
ten, die für die Entwicklung der
Gliederung von Bedeutung sein
können, Bericht zu erstatten.

3. Personal

3.1. Die Geschäftsführung ist Vor -
gesetzte der in der jeweiligen Glie -
de rung tätigen hauptamtlichen Mit -
arbeiter. Sie führt die im operativen
Bereich von ihr eingesetzten Frei -
willigen.

3.2. Zu den Aufgaben der Ge schäfts   -
führung gehört das Perso nal wesen,
insbesondere die Personalent wick -
lung. 

3.3. Die Geschäftsführung stellt den
Zugang der Mitarbeiter zu ASB-in -
ternen Kommunikations- und Infor -
mationsmitteln sicher.

3.4. Für den Abschluss von Tarif ver -
trägen bedarf die Geschäfts füh  rung
der Zustimmung des Vor stan des.
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4. Rechtsstellung

4.1. Die Mitglieder der Geschäfts -
führung können auch als besondere
Ver treter im Sinne des § 30 BGB
berufen werden. Ihre Vertretungs -
macht erstreckt sich in diesem Fall
auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihr
zugewiesene Geschäftskreis ge -
wöh n lich mit sich bringt.

4.2. Die Geschäftsführung nimmt
an den Sitzungen der anderen Or -
gane der Gliederung mit Ausnahme
der Sitzungen der Kontroll kom -
mission beratend teil.

5. Amtsdauer

5.1. Die Mitglieder der Ge schäfts-
 f ührung werden vom Vorstand in
der Regel für einen Zeitraum von
maximal fünf Jahren berufen.

5.2. Entsprechend der Amtszeit 
sollen die Dienstverträge auf eine
Höchstdauer von fünf Jahren be -
fristet werden. Bei erneuter Be ru -
fung kann wiederholt ein befriste-
ter Vertrag geschlossen werden.

5.3. Der Vorstand kann ein Mit -
glied der Geschäftsführung vor Ab -
lauf der Amtszeit aus wichtigem
Grund abberufen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn
Tatsachen vorliegen, die das Ver -
trauen in die weitere Amtsfüh rung
ausschließen. Gleiches gilt für die
Kündigung des Dienstver trages.
Kündigt ein Mitglied der Ge -

schäfts  führung den Dienst vertrag,
so ist auch seine Organstellung
beendet.

6. Landesverbandsregelungen

Für die Geschäftsführung nicht in
das Vereinsregister eingetragener
regionaler Gliederungen können
die Landesverbände abweichende
Re gelungen treffen.

VIII. Kontrollkommissionen

1. Aufgaben

1.1. Die Kontrollkommissionen
stellen die wirtschaftlichen Ver -
hältnisse des Vereins und das 
satzungsgemäße Handeln der Vor -
stände fest, indem sie insbesondere
die Verwendung der Mittel, die
Planung und Rechnungslegung 
und die Ordnungsmäßigkeit der
Ge schäfts führung im Sinne von
Kapitel X dieser Richtlinien über-
prüfen. Zu diesem Zweck müssen
die Konferenzen des Bundes ver -
bandes und der Landesverbände
sowie die Mitgliederver samm lun -
gen Kontrollkommissionen wählen.

1.2. Die Kontrollkommissionen
führen mindestens einmal im Jahr
eine Prüfung der jeweiligen Glie -
derung durch. Darüber hinaus kön-
nen sie in begründeten Fällen wei-
tere Prüfungen vornehmen.

1.3. Bundeskontrollkommission
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und Landeskontrollkommissionen
können von den Vorständen und
Ausschüssen ihrer Organisations -
stu fe in besonderen Fällen Prü fun -
g en bei nachgeordneten Gliede run -
gen übertragen werden.

1.4. Die Kontrollkommissionen
sind bei ihrer Arbeit unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden.
Sie sind das Prüfungsinstrument
von Bundeskonferenz, Landes kon -
fe  renzen und Mitgliederversamm -
lungen und nur ihnen gegenüber
verantwortlich.

1.5. Der Bundesauschuss be  schließ t
im Einvernehmen mit der Bundes -
kontrollkommission Prü  fun  g s   richt -
linien.

2. Verhältnis der Kontrol lkommi s-
 sionen zu Revision und Aufsicht

2.1. Die Kontrollkommissionen
ergänzen vorhandene Kontroll sys -
teme. Soweit diese nicht vor handen
sind, treten sie an deren Stelle.

2.2. Soweit eine interne und 
externe Revision durchgeführt wird
oder Aufsichtsgremien vorhanden
sind, stützen sich die Kontroll -
kommissionen auf deren Be richte
und Ergebnisse. In be gründeten
Fällen führen sie eigene Prüf ungs -
handlungen durch.

2.3. Die Kontrollkommissionen
überwachen die Behebung der von
der internen und externen Revision

oder von Aufsichtsgremien aufge-
zeigten Mängel und Beanstan -
dungen durch die Vorstände.

3. Rechte

3.1. Die Kontrollkommissionen ha -
ben ein Einsichtsrecht in alle Un -
ter lagen und Aufzeichnungen über
Geschäftsvorgänge. Diese sind
ihnen vorzulegen und ihnen ist jede
Aufklärung und jeder Nachweis zu
gewähren.

3.2. Die Vorlage-, Aufklärungs-
und Nachweispflicht erstreckt sich
auch auf Unterlagen über Gesell -
schafts beteiligungen. Auf Ver lan -
gen der Kontroll kommi s sion ist der
Vor stand verpflichtet, von seinem
Auskunfts- und Einsichtsrecht als
Gesellschaftervertreter (§ 51a
GmbHG) Gebrauch zu machen.
Bei ASB-Gesellschaften kann er
Mitglieder der Kontrollkommis -
sion zur Ausübung dieser Rechte
bevollmächtigen, wenn sie eine
sank tionsbewährte Geheim hal tung s   -
erklärung abgeben.

3.3. Der Vorsitzende der Kontroll -
kommission oder ein Vertreter sind
berechtigt, an den Sitzungen des
Vorstandes seiner Gliederung ohne
Stimmrecht teilzunehmen. Die
Mit glieder von Bundeskontroll -
kom  mission und Landeskontroll -
kommissionen sind berechtigt, an
den Ausschusssitzungen ihrer Or -
ganisationsstufe ohne Stimm recht

25



und an den Konfe renzen mit
Stimmrecht teilzunehmen.

3.4. Die Kontrollkommissionen
sind berechtigt, zur Aufklärung von
Sachverhalten die Einbe ru fung von
Sitzungen der Vorstände ihrer und
der nachgeordneten Gliederungen
zu verlangen und an diesen Sit zun -
gen teilzunehmen. Darüber hinaus
kann die Bundeskontroll kommi s -
sion Sitzungen des Bundesaus -
schusses und der Landes aus schüs -
se, die Landes kontroll kom missio -
nen können Sitzungen des jeweili-
gen Landes ausschusses und der
Mit glie der ver sammlungen in ihrem
Landes verband verlangen.

3.5. Bei der Auswahl des externen
Wirtschaftsprüfers sind die Kon -
troll  kommissionen zu hören.

4. Prüfungsbericht

4.1. Spätestens innerhalb von drei
Monaten nach der Prüfung legen
die Kontrollkommissionen den be -
troffenen Gliederungen und den
übergeordneten Organisations stu -
fen zur Beachtung einen schriftli-
chen Prüfungsbericht vor. 

4.2. Vor Erstellung des Prüfungs -
berichts sind die betroffenen Glie -
derungen zu hören. Der Be richt ist
unter Beachtung der Stellung -
nahme der Gliederung zu erstellen.

4.3. Die Kontrollkommission stellt
in ihrem Prüfungsbericht in sachli-
cher Form Mängel fest und bean-
standet Handlungen (Tun, Dulden,

Unterlassen). Sie soll auch Hin -
weise zur Behebung von festge-
stellten Mängeln und Beanstan -
dungen geben. Es ist Aufgabe von
Vorstand und Geschäftsführung
bzw. bei ASB-Gesellschaften von
der Geschäftsführung, die Mängel
und Beanstandungen durch geeig-
nete Maßnahmen zeitnah zu behe-
ben. Die Kontrollkommission prüft,
ob die festgestellten Mängel und
Beanstandungen beseitigt wurden.

4.4. Bundes- und Landeskontroll -
kommission können anlässlich
einer Prüfung nach Ziff. 1.3. die
Prüfberichte der Kontroll kommis-
 s    ionen nachgeordneter Organi -
sationsstufen oder Teile davon
bestätigen oder aufheben.

5. Zusammensetzung

5.1. Die Kontrollkommissionen
bestehen beim Bundesverband aus
fünf, bei den Landesverbänden aus
drei bis fünf und bei den regionalen
Gliederungen aus mindestens zwei
bis fünf Mitgliedern. Sie wählen
sich ihren Vorsitzenden selbst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

5.2. In den Kontrollkommissionen
sollen Mitglieder mit kaufmänni-
schem und juristischem Sach ver-
s tand vertreten sein.

5.3. Zum Mitglied von Kontroll -
kommissionen kann nicht gewählt
werden, wer bereits Mitglied der
Kontrollkommission einer unmit-
telbar über- oder nachgeordneten
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Organisationsstufe ist.

IX. Ehrenkodex

1. Unvereinbare Tätigkeiten

1.1. Um Interessengegensätze zu
vermeiden, werden folgende Be -
reiche geregelt:

Unvereinbarkeit von ehrenamt -
 licher und hauptamtlicher Mit -
arbeit,

Einschränkungen für hauptamt -
liche Mitarbeiter,

Befangenheit bei der Beschluss -
fassung,

Beschränkungen bei Geschäfts -
beziehungen.

1.2. Die Ausschüsse können für
alle Bereiche weitergehende Re -
gelungen beschließen.

2. Unvereinbarkeit von ehrenamtli-
cher und hauptamtlicher
Mitarbeit

2.1. Vorstandsmitglieder, Mit glie -
der von Kontrollkommissionen,
von Aufsichtsräten von ASB-Ge -
sellschaften, Präsidiums mit glieder
sowie die Schiedsrichter üben ihre
Tätigkeit grundsätzlich ehrenamt-
lich aus. Sie können für die Wahr -
nehmung ihrer satzungsge mäßen
Aufgaben eine von der Mit gliede r -
versammlung, dem Lan des aus -
schuss oder dem Bundes aus schuss

festzusetzende pauschale Vergü -
tung erhalten.

2.2. Die Wahl von hauptamtlichen
Mitarbeitern (einschließlich Ge -
 schäfts  führern und Personen, die
einen Dienst nach  dem Jugendfrei -
wil ligen dienstgesetz oder dem
Bundes freiwilligendienstgesetz
absolvieren) aller Organisations -
stufen des ASB und seiner
Gesellschaften in Vorstände und
Kontrollkommi s s  ionen ist nicht
zulässig.

2.3. Für die Wahl hauptamtlicher
Mitarbeiter in Vorstände regionaler
Gliederungen kann es Ausnahmen
geben, nicht jedoch für Geschäfts -
führer und Mitarbeiter im Anstel -
lungsverband bzw. in dem Ver band,
der Mehrheitsgesellschafter ist.

2.4. Ausnahmen i.S.d. Ziff. 2.3.
sind nur mit Genehmigung des
Aus schusses der übergeordneten
Organisationsstufe zulässig. Bei
Ablehnung der Genehmigung ist
die Wahl insoweit ungültig.

2.5. Die Ausschüsse können gene-
relle Regelungen über Ausnahmen
i.S.d. Ziff. 2.3. treffen, jedoch 
dürfen höchstens ein Drittel der
Vor standsmitglieder hauptamtliche
Mitarbeiter sein.
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3. Einschränkungen für 
hauptamtliche Mitarbeiter

ASB-Gesellschaften dürfen keine
Beteiligungen von hauptamtlichen
Mitarbeitern zulassen.

4. Befangenheit bei der 
Beschluss fassung

4.1. An der Beschlussfassung in
den Organen von Bundesverband,
Landesverbänden, regionalen Glie -
de rungen und deren ASB-Ge -
sellschaften darf ein Mitglied oder
sein Vertreter weder beratend noch
entscheidend mitwirken, wenn die
Entscheidung einer Angelegenheit
ihm selbst oder Angehörigen einen
unmittelbaren Vor- oder Nachteil
bringen kann.

4.2. Gleiches gilt, wenn das Mit -
glied oder seine Angehörigen 
Mit   glied des Vorstandes, des Auf -
sichts  rates oder eines gleichartigen
Or gans bei einer Gesellschaft oder
Vereinigung ist, das durch die
Beschlussfassung einen unmittel-
baren Vor- oder Nachteil erfährt
oder erfahren könnte.

5. Beschränkungen bei 
Geschäfts beziehungen

5.1. Ein Mitglied von Vorstand oder
Geschäftsführung des ASB kann
im Namen seiner Gliederung weder
mit sich in eigenem Namen noch
als Vertreter eines Dritten ein
Rechtsgeschäft vornehmen, es sei
denn, dass das Rechtsgeschäft aus-

schließlich in der Erfüllung einer
Verbindlichkeit besteht. Die Aus -
schüsse können im Einzelfall Aus -
nahmen vom Verbot des In sich -
geschäfts gestatten.

5.2. Mitglieder von Kontroll kom -
mi ssionen dürfen weder mittel-
noch unmittelbar entgeltliche Lei s -
tungen für die Gliederung, für 
die sie tätig sind, oder eine ihrer
Gesellschaften erbringen.

5.3. Geschäftsbeziehungen zwi-
schen dem ASB sowie seinen Ge -
sellschaften und Organ mit gliedern
oder ihren Angehörigen sind darü-
ber hinaus nur nach Maßgabe von
Rahmenvorgaben der Ausschüsse
zulässig.

6. Aufwendungsersatz

Pauschaler Ersatz der Aufwen dun -
gen von Mitgliedern der Vorstände
und der Kontroll kommissionen der
regionalen Gliederungen bedarf
einer Be schlussfassung des
Landes vor standes. Bei Vorständen
und Kon trollkommissionen auf
Landes- bzw. auf Bundesebene
bedarf es der Beschlussfassung des
Landes- bzw. Bundesausschusses.

X. Finanzen und Kontrolle

1. Planung und Rechnungslegung

1.1. Geschäftsjahr ist das Kalen -
derjahr.
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1.2. Es ist ein Wirtschaftsplan zu
erstellen, der jährlich bis zum 
30. November des Vorjahres für
das folgende Geschäftsjahr den
zuständigen Beschlussorganen vor-
zulegen ist. Gegebenenfalls ist ein
Nach trags-Wirtschaftsplan für das
laufende Geschäftsjahr zu erstel-
len.

1.3. Die Rechnungslegung ist 
analog zu den handelsrechtlichen
Vorschriften (§§ 238 ff. HGB)
durchzuführen. Darüber hinaus 
gel ten die ergänzenden Vor schrif -
ten für Kapitalgesellschaften ent-
sprechend (§§ 264 ff. HGB). Ins -
besondere ist dem Jahres ab schluss
ein Anhang und ein Lagebericht
hinzuzufügen.

1.4. Jahresabschluss und Lage -
bericht sind nach Maßgabe der
Rahmenvorgaben nach Ziff. 5.1.
dieses Kapitels von einem Wirt -
schaftsprüfer zu prüfen; das Er geb -
nis der Prüfung ist in einem Be -
stätigungsvermerk zusammenzu -
fassen (§§ 316 ff. HGB). Der Wirt -
schaftsprüfer soll auch nach
Maßgabe der Rahmenvorgaben
nach Ziff. 5.1. dieses Kapitels die
Ord nungsmäßigkeit der Geschäfts -
füh rung prüfen. Die Ergebnisse
sind den zuständigen Beschluss -
organen spätestens bis zum 30. Juni
des auf das Geschäftsjahr folgen-
den Jahres vorzulegen.

2. Verwendung der Mittel

2.1. Die Mittel (sämtliche Ver mö -
genswerte) des ASB dürfen 
nur für satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden. Es sind die
Grund sätze der Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit
zu beachten.

2.2. Verpflichtungen dürfen nur im
Rahmen des für das Geschäftsjahr
beschlossenen Wirtschaftsplanes
und der zur Verfügung stehenden
Mittel eingegangen werden.

2.3. Sollte der Wirtschaftsplan
nicht vor Beginn des Geschäfts jah -
res beschlossen worden sein, so
dürfen für die Zeit vom Beginn des
Geschäftsjahres bis zum Beschluss
des Wirtschaftsplanes nur die zur
Fortführung des Dienstbetriebes
unabweisbar notwendigen Aus -
gaben getätigt werden, wenn sie
durch laufende Einnahmen gedeckt
sind.

3. Risikomanagement

3.1. Es sind geeignete Maßnah men
zu treffen, insbesondere ist ein
Risikomanagement- und Überwa-
ch ungs system einzurichten, damit
den Fortbestand gefährdende Ent -
wick lungen früh erkannt werden.

3.2. Bestandteile des Risiko mana -
 ge ment- und Überwachungssys -
tems sind:

Internes Überwachungssystem,
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Controlling,

Frühwarnsystem.

3.3. Wesentliches Element des
internen Überwachungssystems ist
neben den organisatorischen Sich e -
rungsmaßnahmen und internen
Kontrollen die Einrichtung einer
dokumentierten internen Revision.

3.4. Das Controlling umfasst 
ins besondere:

eine monatliche Auswertung der
Informationen über den ak tu -
ellen Stand der Ergebnisse des
Geschäftsbetriebs,

die Einführung eines ASB-ein-
heitlichen Berichtswesens, dem
ein einheitlicher Kontenrahmen
zugrunde liegen soll.

3.5. Ein Frühwarnsystem ist ein
Sys tem zur Informationserfassung,
-verarbeitung und -mitteilung über
für den Bestand des ASB bedeutsa-
me Gegebenheiten und Ent wick -
lungen im ASB und seiner Umwelt.

4. Pflichten gegenüber übergeord-
neten Organisationsstufen

4.1. Zur Schaffung von Trans -
parenz über die wirtschaftliche
Ent wicklung des Gesamtverbandes
haben alle Gliederungen des ASB
ge genüber der jeweiligen überge-
ordneten Organisationsstufe Vor -
lage- und Informations pflich ten.
Die regionalen Gliederungen stel -

len den überregionalen Organi -
sationsstufen die für die Öffentlich-
keitsarbeit und das gemeinsame
Marketing zu verwendenden Infor -
mationen auf Anfrage zeitnah zur
Verfügung.

4.2. Der übergeordneten Organi sa -
tionsstufe sind

bis zum 31. Januar die Wirt-
 s chafts pläne,

bis zum 31. Juli die Ergebnisse
der Prüfungen nach Ziff. 1.4.
vorzulegen.

4.3. Die übergeordnete Organis a -
tions stufe ist über wichtige An ge -
legenheiten der Gliederung oder
einer ihrer Gesellschaften recht-
zeitig und angemessen zu unter-
richten. Es sind insbesondere un -
auf gefordert und unverzüglich 
zu melden:

drohende Zahlungsunfähigkeit
oder Überschuldung,

Antrag auf Eröffnung oder Er öf f -
nung des Insolvenz verfahrens.

5. Regelungen der Ausschüsse

5.1. Die Ausschüsse beschließen
Rahmenvorgaben zu den Vor schrif -
ten dieses Kapitels.

5.2. Die Einhaltung der Ver pflich -
tungen dieses Kapitels wird an hand
der Kriterien
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Bilanzsumme,

Umsatzerlöse und sonstige Ein -
nahmen,

durchschnittliche Arbeitneh mer -
anzahl in einem Geschäftsjahr

festgelegt.

5.3. Ausnahmen bestimmen sich
nach der Rechtsform der Gliede -
rungen der Landesverbände.

XI. Gesellschaften

1. Gesellschaftsgründung

1.1. Die Organisation und der
Betrieb von Dienstleistungen des
ASB in Gesellschaften kann ins-
besondere genutzt werden, um

Dienstleistungen zu sinnvollen
Betriebsgrößen zusammenzufas-
sen, größere Vorhaben in ge mein -
samer Trägerschaft von ASB-
Gliederungen zu realisieren,

andere gemeinnützige Partner
einzubinden und größere inve s -
tive Risiken einzugrenzen.

1.2. Die Ausschüsse beschließen
verbindliche Rahmenvorgaben zur
Beteiligung an und Gründung von
Gesellschaften durch ASB-Glie -
derungen.

2. ASB-Gesellschaften

2.1. ASB-Gesellschaften im Sinne
dieser Richtlinien sind Gesell schaf     -
ten, an denen der ASB unmittelbar
oder mittelbar (z. B. Tochter ge sell -
schaften) über die Mehrheit der
Anteile oder Stimm rechte verfügt.
ASB-Gesell schaf ten müssen eine
Anerkennungser klärung nach 
Ziff. 3.1 abgeben.

2.2. Sie haben einen Aufsichtsrat
zu bilden. Dieser ist in Abwei-
ch ung von diesen Richtlinien für
die Beschlussfassung über den
Wirt schaftsplan zuständig.

2.3. ASB-Gesellschaften haben den
Namen „Arbeiter-Samariter-Bund“
oder die Abkürzung „ASB“ sowie
das Zeichen des ASB als Bestand -
teil ihres Namens zu führen. Hier -
für bedürfen sie der Genehmi gung
des Bundesver bandes.

2.4. Die Beteiligung an Gesell-
schaf ten, die nicht steuerbegünstig-
te Zwecke im Sinne der Ab gaben -
ordnung verfolgen, ist zulässig, so -
weit hierdurch nicht die An er ken -
nung der Steuerbe günstigung ge -
fäh r det wird. 

3. Geltung der Richtlinien 
und Satzungen

3.1. Die Geltung dieser Richt linien
und der jeweiligen Sat zungen für
ASB-Gesellschaften ist davon ab -
hängig, dass diese im Gesell schaf ts -
 vertrag als verbindlich anerkannt
werden, soweit dem nicht zwingen-
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de handels- oder gesellschafts-
rechtliche Vorgaben entgegenste-
hen.

3.2. Die Regelungen über Ord -
nungs maßnahmen gelten sinnge -
mäß nur für Gesellschaften, die
korporative Mitglieder sind.

4. Sonstige
Gesellschaftsbeteiligungen

4.1. Die Beteiligung an Gesell -
schaften, an denen der ASB nicht
über die Mehrheit der Anteile oder
Stimmrechte verfügt oder seine
Mehrheitsbeteiligung verliert,
bedarf der Genehmigung der über-
geordneten Organisationsstufe. 
Die Gesellschaften bedürfen zur
Führung des Namens „Arbeiter-
Samariter-Bund“ oder der Ab kür -
zung „ASB“ sowie des Zeichens
des ASB als Bestandteil ihres Na -
mens einer Genehmigung des
Bundesverbandes.

4.2. Die Genehmigungen dürfen
nur erteilt werden, wenn

ein Aufsichtsrat besteht, an dem
ASB-Mitglieder beteiligt sind,

im Gesellschaftsvertrag diese
Richtlinien und die jeweilige
Satzung als verbindlich aner-
kannt werden,

im Vertrag mit der Geschäfts -
führung eine Anerkennungs -
vereinbarung enthalten ist.

5. Korporative Mitgliedschaft 
von ASB-Gesellschaften

5.1. ASB-Gesellschaften sollen
dem ASB als korporative Mit -
glieder beitreten. Abweichend von
Kapitel IV Ziff. 3.3 Satz 1 bedarf es
keines Vorstandsbeschlusses über
die Aufnahme.

5.2. In Abweichung von Kapitel IV
Ziff. 3.2. Satz 2 richtet sich die Zu -
gehörigkeit zu einer Organi sa -
tionsstufe nach den Beteiligungs -
verhältnissen.

5.3. ASB-Gesellschaften werden
bei der Gliederung korporatives
Mit glied, die über die Mehrheit der
Anteile oder Stimmrechte verfügt.
Bei gleichen Beteiligungs ver hält -
nissen hat die ASB-Gesell schaft ein
Wahlrecht, welcher Gliederung sie
beitritt.

5.4. Als korporative Mitglieder
haben die ASB-Gesellschaften Mit -
gliedsbeiträge zu entrichten.

XII. Aufbringung der 
finanziellen Mittel

1. Der ASB bestreitet seine Auf -
wen   dungen, die ihm durch Er fül -
lung seiner Aufgaben ent  stehen

1.1. aus den Beitragsaufkommen
der Mitglieder; die bundeseinheitli-
chen Richtlinien über die Wer bung
und Verwaltung von Mit glie dern
werden vom Bundesaus schuss be -
schlossen,
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1.2. aus Einnahmen von Dienst -
leistungen sowie dafür bestimmten
Gebühren und Entgelten, die zur
Erstattung festgelegt sind,

1.3. aus Zuwendungen öffentlicher
Mittel,

1.4. aus Spenden, mit denen Auf -
gaben des ASB allgemein oder auf
bestimmten Gebieten gefördert
werden sollen,

1.5. aus Erlösen von Sammlungen,
Lotterien und anderen Veranstal -
tungen.

2. Der Nachweis gezahlter Beiträge
für Mitglieder und das Einzugs -
verfahren erfolgen nach bundes-
einheitlichen Richtlinien. Die Ein -
richtung eigener Einzugsver  fahren
durch nachgeordnete Organisa -
tionsstufen ist unzulässig.

3. An den Bundesverband werden
30 Prozent und an den Landes -
verband 20 Prozent der Mit glieds -
beiträge abgeführt.

XIII. Arbeiter-Samariter-
Jugend

1. Die Heranführung junger Men -
 schen im Sinne des § 7 SGB VIII
an ein freiwilliges soziales Enga ge -
ment ist ein besonderes An lie gen
des ASB. ASB-Mitglieder können
in diesem Rahmen in der Arbeiter-
Samariter-Jugend (ASJ) mitwirken.

2. Die ASJ ist der Jugendverband
im ASB. In ihr wird Jugendarbeit
im Sinne der §§ 11, 12 SGB VIII
von jungen Menschen selbst orga-
nisiert, gemeinschaftlich gestaltet
und mitverantwortet. Sie hat ein
Antragsrecht an den Vorstand ihrer
ASB-Gliederung.

3. Organisation, Tätigkeit und Glie -
de rung der ASJ vollziehen sich
nach selbst bestimmten, für alle
ASB-Gliederungen verbindlichen
Richt linien, die der Bestätigung
durch den Bundesausschuss bedür-
fen.

4. Für die Tätigkeit der ASJ sind
vor rangig Fördermittel aus den
kommunalen und staatlichen Ju -
gend plänen in Anspruch zu neh-
men. Darüber hinaus sind alle
Gliede rungen des ASB verpflich-
tet, die eigenverantwortlich organi-
sierte Jugendarbeit der ASJ, die
Anliegen und Interessen junger
Menschen im ASB zum Ausdruck
bringt, in ihre Entscheidungen ein-
zubeziehen und durch angemesse-
ne finanzielle Unterstützung zu för-
dern.

XIV. Namensführung

1. Gliederungen des ASB führen
den Namen „Arbeiter-Samariter-
Bund“ zusammen mit einem Zu -
satz, der ihren geografischen Wir-
k ungskreis beschreibt, sie als Glie -
derung des ASB auf Regional-,
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Landes- oder Bundesebene aus-
weist und den rechtlichen Status
klar beschreibt, sowie dem ASB-
Zeichen. Bei Austritt oder Aus -
schluss eines Mitgliedsver bandes
aus dem ASB verliert dieser das
Recht, sich als ASB zu bezeichnen
oder das ASB-Zeichen zu führen.

2. Die Namensführung von ASB-
Gesellschaften richtet sich nach
Kapitel XI Ziff. 2.3., die Namens -
führung sonstiger Gesellschaften
nach Kapitel XI Ziff. 4.

3. Von ASB-Gliederungen gegrün-
dete Vereine, insbesondere Be treu -
ungs vereine, bedürfen zur Na -
mens   führung der Genehmigung
des Bundesverbandes. 

4. Das Recht zur Führung des
Namens „Arbeiter-Samariter Bund“
oder der Abkürzung „ASB“ in
Verbindung mit dem Zeichen des
ASB als satzungsgemäßen Vereins -
namen oder als Bestandteil der
Firmierung einer Gesellschaft, an
der der ASB beteiligt ist, sowie die
sonstige Verwendung des Namens
und/oder des ASB-Zeichens ist im
Übrigen in einer vom Bundesaus -
schuss zu beschließenden Rege -
lung (Markensatzung) festgelegt.

XV. Aufsicht

1. Die Selbstkontrolle und -regulie-
rung innerhalb der Gliederungen
hat Vorrang vor der Aufsicht der
übergeordneten Organisations stu -
fen. Die Aufsicht ist als Miss -
brauchskontrolle zu verstehen.

2. Die Vorstände des Bundes ver -
bandes und der Landesverbände
sind gegenüber den nachgeordne-
ten Gliederungen zur Aufsicht über 
die Einhaltung der Satzungen, 
dieser Richtlinien und der verbind-
lichen Beschlüsse von Konferenzen
und Ausschüssen berechtigt. Sie
sind gegenüber den ihnen unmittel-
bar nachgeordneten Gliederungen
zur Aufsicht verpflichtet. 

3. Die Vorstände der übergeordne-
ten Organisationsstufe oder ihre
Be auf tragten können zu Prüfungs -
zwecken Einsicht in alle Unter -
lagen und Aufzeichnungen über
Ge schäftsvorgänge nehmen. Ihnen
ist jede Aufklärung und jeder
Nach weis zu geben. Die zuständige
Kontrollkommission ist von der
Prüfung zu benachrichtigen und hat
das Recht, daran teilzunehmen.
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XVI. Ordnungsmaßnahmen

1. Pflichtverletzungen

Gegen Mitglieder können Ver  eins -
ordnungsmittel verhängt wer den,
wenn sie:

1.1. gegen diese Richtlinien, die 
für sie geltenden Satzungen oder
Beschlüsse der zuständigen Organe
verstoßen oder sonstige Mitglieds -
pflichten verletzen,

1.2. Eigentum oder Vermögen des
ASB, seiner Zuwendungsgeber und
Kostenträger vorsätzlich oder grob
fahrlässig schädigen oder dem ASB
in seinem Ansehen schaden,

1.3. gesetzliche Vorgaben nicht ein-
halten, soweit der ASB hiervon
betroffen ist,

1.4. den Aufgaben, Zielsetzungen
und Interessen des ASB grob zu-
widerhandeln oder diese gefähr-
den,

1.5. die Steuerbegünstigung verlie-
ren.

2. Vereinsordnungsmittel

Vereinsordnungsmittel sind

2.1. Erteilung von Rüge, Verwar -
nung oder Verweis,

2.2. Befristeter Entzug der Aus -
übung von Mitgliedsrechten,

2.3. Suspendierung von Organ -
stellungen,

2.4. Abberufung aus Organstel lun g en,

2.5. Ausschluss aus dem ASB bei
schwerwiegendem Fehlverhalten.
Die Wahl des Ordnungsmittels be -
stimmt sich nach der Schwere der
Pflichtverletzung. Es gilt der
Grundsatz des geringstmöglichen
Eingriffs.

3. Zuständigkeit

3.1. Über die Verhängung von Ver -
einsordnungsmitteln gegen natürli-
che Personen entscheidet grund -
sätzlich der Vorstand der jeweiligen
regionalen Gliederung. Die Suspen -
dierung, Abberufung oder den Aus -
schluss von Organ mitgliedern be -
schließt das wählende oder bestel-
lende Organ. Zwischen den Konfe -
renzen können die Ausschüsse
hierüber entscheiden.

3.2. Gegen Mitgliedsverbände und
korporative Mitglieder trifft der
Vorstand der jeweils übergeordne-
ten Organisationsstufe eine Ent -
scheidung. Über den Vereinsaus -
schluss entscheidet der jeweils
zuständige Ausschuss.

3.3. In schwerwiegenden Fällen
oder zur Abwendung eines nicht
unbedeutenden Schadens sind auch
Bundesvorstand oder Landes vor -
stände unmittelbar für die Ver hän -
gung von Vereins ordnungs mitteln
zuständig.
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4. Verfahren

4.1. Soweit dies möglich und aus-
reichend ist, sind Ordnungsmittel
zunächst anzudrohen. Mit der An -
drohung kann die Anordnung der
Vornahme einer Handlung oder
Unterlassung zur Beseitigung des
pflichtwidrigen Zustandes inner-
halb einer festzusetzenden Frist
verbunden werden.

4.2. Vor der Entscheidung sind das
Mitglied, der Vorstand des Mit -
glieds verbandes oder der Vertreter
des korporativen Mitglieds anzu -
hören. In schwerwiegenden Fällen
oder zur Abwendung eines nicht
unbedeutenden Schadens kann die
Anhörung ausnahmsweise entfal-
len. Sie ist unverzüglich nachzuho-
len.

4.3. Die Entscheidung hat sofortige
Wirkung. Ordnungsmittel sind aufzu-
heben, wenn die Vorausset zun gen
nicht vorlagen oder weggefallen sind.

5. Anrufung des Schiedsgerichts

5.1. Gegen eine Entscheidung kann
innerhalb von vier Wochen nach
deren Zugang das Schieds gericht
angerufen werden. Bei Fristver -
säumung wird die Ent schei dung
endgültig wirksam. Das Schieds -
gerichtsverfahren hat keine auf-
schiebende Wirkung.

5.2. Bei Entscheidungen gemäß
Ziff. 3.3. und 4.2. hat das Schieds -
gericht unverzüglich zu entschei-
den.

XVII. Schiedsgericht

1. Zuständigkeit

1.1. Alle Streitigkeiten innerhalb
des ASB, die sich aus der Mit glied -
schaft im ASB ergeben, werden
durch ein Bundes schieds gericht
mit Wirkung für die betroffenen
Par tei en entschieden.

1.2. Der Rechtsweg zu den ordent-
lichen Gerichten ist ausgeschlos-
sen, soweit dies gesetzlich zulässig
ist.

1.3. Das Verfahren des Schieds ge -
richts regelt die von der Bundes -
konferenz zu beschließende Schieds -
  ordnung.

2. Aufgaben

Das Schiedsgericht entscheidet ins -
besondere über 

2.1. Streitigkeiten zwischen

Gliederungen,

korporativen Mitgliedern,

Organmitgliedern und Organen,
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Geschäf ts -
 führung,

2.2. Beschlüsse der Vereinsorgane,
insbesondere über verhängte Ord -
nungsmittel.
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3. Zusammensetzung

3.1. Das Schiedsgericht hat min -
des tens zwei Kammern. Jede Kam -
mer besteht aus einem Vor sitzen -
den und zwei Beisitzern. Die Kam -
mern werden im Wechsel tätig.

3.2. Die Vorsitzenden der Kammern
des Schiedsgerichts werden von
der Bundeskonferenz für 4 Jahre
ge wählt. Sie müssen die Be fäh i -
gung zum Richteramt haben.

3.3. Die Vorsitzenden der Kammern
dürfen kein anderes Mandat im
ASB haben und keine hauptamt-
lichen Mitarbeiter des ASB und
seiner Gesellschaften sein.

3.4. Für den einzelnen Streitfall
ernennt jede Partei einen Beisitzer.
Ist mehr als eine Partei auf Kläger-
oder Beklagtenseite beteiligt, so hat
jede Seite sich auf je einen Bei sit -
zer zu einigen. Gelingt eine Eini -
gung nicht, erfolgt die Bei sitzer -
benennung durch Losent scheid vor
Zeugen. Der Losent scheid wird
vom Vorsitzenden herbeigeführt.

4. Kosten des Verfahrens

Für die Kostentragung gelten die
§§ 91, 91a, 92 ZPO sinngemäß.

XVIII. Übergangsregelungen

1. Die Verpflichtung zur Überein -
stimmung von Satzungen der Glie -
de rungen mit diesen Richt linien im
Hinblick auf die auf der Bundes -
konferenz am 24. November 2007
beschlossenen Änderungen muss
spätestens bis zum 31. Juli 2010
erfüllt werden.

2. Die Verpflichtung zur aus -
schlies slich befristeten Einstellung
und Organbestellung von Ge -
schäfts führungsmitgliedern gemäß
Kapitel VII Ziff. 4 und 5 gilt nicht
für die vor Inkrafttreten dieser
Richtlinien bereits auf der Grund -
lage unbefristeter An stellung täti-
gen Geschäfts führungsmitglieder.
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§ 1 Name, Erkennungs zeichen, Sitz,
Geschäftsjahr

(1) Der Bundesverband trägt den 
Na men „Arbeiter-Samariter-Bund
Deutsch land e.V.“, abgekürzt ASB.

(2) Erkennungszeichen des Bun des -
 ver bandes ist ein rotes lang gezoge-
nes „S“ im gelben Kreuz auf rotem
Untergrund in Verbindung mit dem
Namen „Arbeiter-Sama riter-Bund
Deutschland e.V“.

(3) Sitz und Gerichtsstand des Bundes -
verbandes befinden sich in Köln.
Er ist in das Vereins register einge-
tragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Wesen und Aufgaben

(1) Der ASB ist Hilfsorganisation und
Wohlfahrtsverband. Seine Auf ga -
ben gebiete sind die Hilfe bei Not-
und Unglücksfällen, die Wohl -
fahrts pflege, das Gesund heits -
wesen und die Jugend- und
Familienhilfe sowie die Aus-, Fort-
und Weiter bildung in diesen
Bereichen. Ein wichtiger Bestand -
teil ist hierbei auch die Heranfüh -
rung der Mit glieder des ASB an
alle Formen freiwilliger Mitarbeit,
z. B. in der Form von Ersthelfern.

(2) Zu den Aufgaben des Bundes ver -
bandes gehören die überregionalen
Aufgaben mit bundesweitem oder
internationalem Bezug. Er nimmt

auf Bundesebene insbesondere fol-
gende Aufgaben wahr:

1. Förderung, Beratung, Koordi na -
tion, Anleitung und Information zur
Unterstützung der Dienstleis tungs -
erbringung der Gliederungen und
ihrer Gesellschaften,

2. Förderung der Neugründung von
regionalen Gliederungen und Ge -
sellschaften,

3. Erschließung neuer Aufgaben be-
 rei che in inhaltlicher oder regio -
naler Hinsicht und die damit ver-
bundene zeitlich und inhaltlich
begrenzte Übernahme operativer
Aufgaben,

4. temporäre Übernahme von
Dienst leistungsaufgaben auf Wunsch
der Gliederungen,

5. Beteiligung an überregionalen
Kooperationsformen im Einver -
nehmen mit den teilnehmenden
Gliederungen,

6. Förderung des freiwilligen Enga -
gements,

7. Durchführung der Breitenaus -
bildung im Schwimmen und Ret -
tungs schwimmen sowie Schwim m -
sport, einschließlich Planung,
Durch führung von Lehrgängen,
Betrieb von Aus bildungs ein rich -
tungen und Fachschulen,

8. Aus-, Fort- und Weiterbildung in
allen Aufgabengebieten des ASB,
vor allem auf dem Gebiet der
Ersten Hilfe, der Bevölkerung,
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9. Förderung des Selbstschutzes der
Be völkerung durch Infor ma tion,
Schulung und Bereitstellung von
Selbstschutzeinrichtungen,

10. Entwicklung, Einführung, Auf -
 rechterhaltung und Weiterent wick -
lung eines Qualitäts manage ment -
systems gemeinsam mit den Glie -
derungen,

11. Beschaffung von Mitteln für die
Verwirklichung steuerbegüns tigter
Zwecke durch ASB-Glie de rungen,
soweit sie nicht für eigene steuer-
begünstigte Zwecke eingesetzt
wer den,

12. Öffentlichkeitsarbeit,

13. Zusammenarbeit mit anderen
Hilfsorganisationen und Wohl -
fahrts   verbänden sowie mit Spitzen -
verbänden im Sozial- und
Gesundheitswesen,

14. Beschaffung von Mitteln für
ausländische Gesellschaften zur
Ver wirklichung von steuerbegüns -
tigten Zwecken im Sinne der Sat -
zung (insbesondere humanitäre
Hil fe, Strukturhilfe, Entwicklungs -
zu sammenarbeit) im Ausland,

15. Kooperation mit den Sozial-
leis tungs- und Kostenträgern, vor
allem auf dem Gebiet der Pflege -
beratung der Bevölkerung,

16. Vertretung und Repräsentation
gegenüber Parlament, Regierung,
Behörden, Institutionen, Gesell -
schaften und Vereinigungen,

17. Stellungnahme zu sozial-,
gesundheits- und ge sellschaftspo li -
tischen An ge legen heiten,

(3) Bei der Erfüllung der Auf gaben
nach Abs. 2 achtet der Bundes ver -
band die Autonomie der Landes -
verbände, soweit Institut ionen,
Gremien und Verbände der Länder
betroffen sind. Hier wird der Bun -
des verband nur nach vorheriger
Absprache mit dem zuständigen
Landesverband tätig. Es gilt das
Subsidiaritätsprinzip.

(4) Der Bundesverband führt neben
den vorbeschriebenen Aufgaben in
alleiniger Zuständig keit auf Bun des -
 ebene weitere Aufgaben durch, ins-
besondere:

1. Entwicklung von Grundsätzen
und Rahmenvorgaben zur Wahrung
der Einheitlichkeit des Verbandes,

2. Entscheidung über ein bundes-
weit einheitliches ASB-Qualitäts -
mana ge mentsystem,

3. bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bun desweite Mitgliederwerbe ak -
tio nen in Abstimmung mit den
Landesverbänden,

4. bundesweite Spendenwerbeak -
tionen in Abstimmung mit den
Spendenwerbeaktionen der regio-
nalen Gliederungen und Landes -
verbände, die auch dazu dienen
können, Mittel für die Verwirk -
lichung steuerbegünstigter Zwecke
durch ASB-Gliederungen zu be -
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schaf fen, soweit sie nicht für ei-
gene steuerbegünstigte Zwecke 
eingesetzt werden,

5. politische Vertretung und Re prä -
sen  tation bei Parlament und Bun -
des regierung sowie auf europäi-
scher und internationaler Ebene,

6. Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Nichtregierungsorgani sa tio -
nen, Gesellschaften und europäi-
schen Verbänden,

7. Durchführung von Projekten im
Ausland, insbesondere der

Humanitären Hilfe,

Entwicklungszusammenarbeit,

Mithilfe beim Aufbau von neuen
Gesundheits- und Sozial struk -
turen,

Strukturhilfe beim Aufbau von
Partnerorganisationen,

unter Einbeziehung der regionalen
Gliederungen und Landesverbände
auf deren Wunsch,

8. Koordinierung und Durch füh -
rung von Rückholungen aus dem
Ausland,

9. Koordinierung von Hilfsmaß -
nah  men des ASB bei Notfällen und
Katastrophen im Inland, an denen
Gliederungen aus mehr als einem
Landesverband beteiligt sind,

10. Ausführung der von der Bun -
des  konferenz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 3 Sicherung der Gemein nützig keit

(1) Der ASB verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige und
mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbe günstigte
Zwec ke“ der Abgaben ordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des ASB dürfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder
dürfen keine Gewinn anteile und in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwen dun -
g en aus Mitteln des ASB erhalten.
Aus genommen hiervon ist die
angemessene Erstattung von Auf -
wen  dungen, die den Mit gliedern
durch die Wahr neh mung der sat-
zungsgemäßen Aufgaben des ASB
entstehen. Für Mitglieder von Bun -
desvorstand und Bundeskontroll -
kommission und die Vorsitzenden
der Kammern des Bundesschieds -
gerichtes bedarf es der Zustim -
mung des Bundesausschusses.

(3) Der ASB darf keine Person durch
Ausgaben, die seinem Zweck
fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen be-
günstigen.
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§ 4 Mitgliedschaft im
Bundesverband

(1) Mitglieder des Bundes ver bandes
sind die Landesverbände und deren
Mitglieder.

(2) Über die Aufnahme von Landes -
ver bänden entscheidet der Bundes -
aus schuss.

(3) ASB-Gesellschaften i.S.d. Kapitels
XI. der Bundesrichtlinien, deren
Mehrheitsanteile der Bundes ver -
band hält, sind berechtigt, diesem
als korporative Mitglieder beizu-
treten.

(4) Sonstige Vereinigungen, Gesell -
schaften, Organisationen und In sti -
t utionen, die über den Bereich
eines Bundeslandes hinaus wirken,
können durch den Bundesvorstand
auf Antrag als korporative Mit -
glieder aufgenommen werden.

§ 5 Mitgliederrechte und -pflichten

(1) Die Landesverbände üben ihre
Mitgliederrechte in der Bundes -
konferenz aus. Dort nehmen sie
auch die Mitgliederrechte der na -
tür lichen Personen und regionalen
Gliederungen im Bundesver band
wahr. Deren Mitgliederrechte und 
-pflichten, die Bestimmungen über
Beendi gung der Mitglied schaft und
Ordnungsmaßnahmen sind im
Übrigen in den Satzungen der Lan -
desverbände und der rechtsfähigen
regionalen Gliederungen geregelt.

(2) Die korporativen Mitglieder des
Bundesverbandes haben kein akti-
ves und passives Wahlrecht. Sie
üben ihre Mitgliederrechte durch
ihre gesetzlichen Vertreter oder
einen Beauftragten ohne Stimm -
recht aus.

(3) Die Mitglieder sind zur Zah lung
von Beiträgen verpflichtet. Die
Höhe richtet sich nach den von der
Bundeskonferenz be schlossen en
Richtlinien. Eine Rückforderung
gezahlter Beiträge ist ausgeschlos-
sen. Die Höhe des Mitgliedsbei -
trages für korporative Mitglieder
wird gesondert vereinbart.

(4) Bei Austritt oder Ausschluss von
Mitgliedsverbänden verlieren diese
das Recht, sich als Arbeiter-Sama -
riter-Bund zu bezeichnen und das
ASB-Zeichen zu führen. Ein etwa
neu gewählter Name muss sich von
dem bisherigen Namen deutlich un -
terscheiden. Er darf nicht in einem
bloßen Zusatz zu dem bisherigen
Namen bestehen. Ent sprech endes
gilt für Kurzbe zeichnungen. 

(5) Bei Austritt, Ausschluss oder Auf -
lösung fällt das nach Liqui dation
verbleibende Vermögen der
Landesverbände an den Bundes -
 ver  band, das der regionalen Glie -
derungen nur, soweit der zuständi-
ge Landesverband nicht besteht.
Der Bundesverband hat das Ver -
mögen ausschließlich und unmit-
telbar für seine steuerbegüns tigten
Zwecke zu verwenden.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft von Mit glieds -
verbänden und korporativen Mit -
gliedern endet durch

Austritt,

Ausschluss, 

Auflösung.

(2) Die Mitgliedschaft von na tür lichen
Personen endet mit der Be endigung
der Mitgliedschaft in der regiona-
len Gliederung, soweit diese nicht
aus dem ASB ausgeschlossen wor-
den ist.

(3) Der Mitgliedsverband oder das
korporative Mitglied haben den
Austritt schriftlich an den Bundes -
vorstand zum Ende eines Kalender -
jahres, spätestens am 30. Septem -
ber, zu erklären.

§ 7 Organe

Organe des Bundesverbandes sind:

1. die Bundeskonferenz (als Mit-
glie der versammlung im Sinne des
§ 32 BGB),

2. der Bundesausschuss,

3. der Bundesvorstand,

4. die Bundesgeschäftsführung,

5. die Bundeskontrollkommission.

§ 8 Bundeskonferenz

(1) Die Bundeskonferenz ist das 
höchste Organ. Sie entscheidet
über die Angelegenheiten des
Vereins, soweit die Entscheidung
nicht dem Bundesausschuss oder
dem Bun des  vorstand zugewiesen
ist. Die Beschlüsse der Bundes kon -
ferenz sind für alle Gliede rungen
verbindlich.

(2) Zu den Aufgaben und Befug nissen
der Bundeskonferenz gehören ins-
besondere:

1. den Bericht von Bundesvorstand
und Bundesgeschäftsführung über
ihre Tätigkeit und die Gesamtlage
des Bundesverbandes und seiner
Gesellschaften entgegenzunehmen,

2. den Prüfbericht der Bundes kon -
troll kommission entgegenzuneh-
men,

3. über die Entlastung der Mit-
glie der des Bundesvorstandes zu
ent scheiden,

4. die Mitglieder des Bundesvor -
standes und der Bundeskontroll -
kommission zu wählen, wobei der
Bundesvorstand bei Wahlen zur
Bundeskontrollkommission kein
Stimmrecht hat,

5. den Bundesjugendleiter zu
bestätigen; diese Bestätigung ist
befristet bis zur Wahl eines neuen
Bundes jugendleiters,
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6. Mitglieder des Bundesvorstandes
und der Bundeskontroll kom mis-
 s ion abzuberufen,

7. die Vorsitzenden der beiden
Kam mern des Schiedsgerichts 
zu wählen und abzuberufen,

8. Änderungen der Bundessatzung
und der Bundesrichtlinien zu be -
schließen,

9. über die Auflösung des Bundes -
verbandes zu beschließen.

(3) Die ordentliche Bundeskon ferenz
findet alle vier Jahre statt. Sie wird
vom Bundesvorstand einberufen.

(4) Eine außerordentliche Bundeskon -
fe renz ist vom Bundesvorstand ein -
zuberufen

1. auf Antrag von mindestens 40
Pro  zent der Stimmberechtigten 
der Bundes konferenz,

2. auf Beschluss des Bundes aus -
schusses; dazu ist er verpflichtet,
wenn das Wohl des Bundesver ban -
des es erfordert,

3. auf Antrag von mehr als der 
Häl fte der Landesverbände.

(5) Die Bundeskonferenz setzt sich
zusammen aus:

1. den Delegierten der Landes ver -
bände,

2. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern, die Mitglied des
Vorstandes sein müssen,

3. den Mitgliedern des Bundesvor -
standes,

4. den Mitgliedern des Präsidiums,

5. den Mitgliedern der Bundes kon -
troll kommission,

6. vier von der Bundesjugend ge -
 wählten Vertretern,

7. den Mitgliedern der Bundes -
geschäftsführung ohne Stimm -
recht,

8. den Beauftragten oder gesetzli-
chen Vertretern der korporativen
Mit  glieder des Bundesverbandes
ohne Stimmrecht.

(6) Jeder Landesverband entsendet zur
Bundeskonferenz einen Dele gier -
ten je 1 Prozent vom Gesamt mit -
glie der bestand des ASB. Ver bleibt
ein angefangenes Prozent, so wird
ein weiterer Delegierter entsendet,
wenn 0,50 Prozent erreicht sind.
Stichtag für die Berechnung des
Delegierten schlüssels ist der 31.
März des Jahres, in dem die Bun -
deskonfe renz stattfindet. Pro Lan -
desver band werden zwei zu sätz -
liche Grundmandate vergeben.

(7) Die Amtszeit der Delegierten
beträgt vier Jahre. Sie endet mit 
der Wahl neuer Delegierter in der
nach folgenden ordentlichen Lan -
deskonferenz. Soweit Delegierte
während der Wahlperiode zurück-
treten, von diesem Amt suspendiert
sind oder aus anderen Gründen an
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der Konferenzteilnahme gehindert
sind, rücken die auf der Landes -
konferenz ebenfalls zu wählenden
Ersatzdelegierten in der Reihen -
folge der meist erzielten Stimmen
bei ihrer Wahl nach.

(8) Anträge zur Bundeskonferenz kön-
nen gestellt werden:

1. von den Landeskonferenzen,

2. vom Bundesausschuss,

3. vom Bundesvorstand,

4. von der Bundeskontrollkom mi s-
  s  ion,

5. vom Verbandsforum auf Bundes-
ebene,

6. von der Bundesjugend.

(9) Anträge müssen dem Bundes -
vorstand spätestens acht Wochen
vor der Bundeskonferenz vorlie-
gen. Initiativanträge, die auch von
den Delegierten gestellt werden
können, bedürfen der Zustimmung
von mindestens einem Viertel der
anwesenden Stimmberechtigten.
Bei Wider spruch von mindestens
einem Viertel der anwesenden
Stimm berechtigten darf über die
Angelegenheit kein Beschluss
gefasst werden. Über Initiativ an -
träge auf Abänderung der Sat zung
und der Bundesrichtlinien kann nur
mit Zustimmung von drei Vierteln
der anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden.

(10) Die Bundeskonferenz gibt sich ihre
Geschäftsordnung selbst.

(11) Die Mitglieder der Bundes kon fe -
renz sind spätestens vier Wochen
vorher schriftlich unter Übersen-
dung der Tagesordnung und der
we sent lichen Unterlagen einzu-
laden.

(12) Die Bundeskonferenz ist beschluss -
 fähig, wenn mehr als die Hälfte der
Stimmberechtigten anwesend sind.

(13) Beschlüsse der Bundes kon ferenz
werden mit einfacher Mehr heit der
anwesenden Stimm berech tigten ge -
fasst. Bei Stimmengleich heit ist der
Antrag abgelehnt. Die Mehrheit ist
nur nach der Zahl der abgegeben
Ja- und Neinstimmen zu berechnen.
Ungültige Stimmen und Stim m -
enthaltungen zählen nicht mit.

(14) Gewählt ist, wer mehr als die Häl f -
te der abgegebenen Stimmen auf
sich vereinigt. Erlangen im er sten
Wahlgang nicht alle Be wer ber
mehr als die Hälfte der Stimmen,
so findet ein zweiter Wahlgang für
die im ersten Wahlgang nicht be -
setzten Funktionen statt, in dem ge -
wählt ist, wer die meisten Stimmen
erhält. Bei Stimmen gleich heit wird
die Wahl wiederholt. Blockwahl ist
zulässig.
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§ 9 Bundesausschuss

(1) Der Bundesausschuss be schließt
zwischen den Bundes kon ferenzen
über die Angelegenheiten des Ver -
eins, soweit die Entschei dung nicht
dem Bundesvorstand zugewiesen
ist oder in den Fällen des § 8 Abs. 2
Ziff. 8 und 9 in die allein ige
Zuständigkeit der Bundes kon ferenz
fällt. Die Be schlüsse des Bundes -
aus schusses sind für alle Gliede -
rungen verbindlich.

(2) Aufgabe des Bundesaus schusses ist
es insbesondere:

1. den jährlichen Bericht des Bun -
 des vorstandes und der Bundes  ge -
schäftsführung über die Tätig keit
und die Gesamtlage des Bundes -
verbandes und seiner Gesell schaf -
ten entgegenzunehmen,

2. den Jahresabschluss des Bundes -
verbandes entgegenzunehmen,

3. den jährlichen Wirtschaftsplan
des Bundesverbandes zu beschlies-
sen,

4. Anzahl und Verteilung der De le -
gierten für die Bundes kon ferenz
nach § 8 Abs. 6 festzustellen,

5. Ort und Zeitpunkt der nächsten
Bundeskonferenz festzusetzen,

6. zwischen den Bundeskon fe ren -
zen notwendige Ergänzungswahlen
zum Bundesvorstand, zur Bundes -
kontrollkommission und zum
Schieds  gericht vorzunehmen, wo -

bei der Bundesvorstand bei Ergän -
zungswahlen zur Bundes kontroll -
kommission kein Stimm recht hat,

7. über die Entlastung von vorzeitig
ausgeschiedenen Mitgliedern des
Bundesvorstandes zu entscheiden,

8. ein bundesweit einheitliches
ASB-Qualitätsmanagementsystem
zu beschließen,

9. Rahmenvorgaben für die Arbeit
der Gliederungen und der ASB-
Gesell schaften zu beschließen und
die ihm nach den Bundesrichtlinien
übertragenen Regelungen zu treffen,

10. für besondere Aufgaben Aus -
schüsse einzusetzen.

(3) Es finden jährlich mindestens zwei
Sitzungen des Bundesaus schusses
statt. Zwischen den Sitzungen liegt
in der Regel ein halbes Jahr. Die
Sitzungen werden vom Bundesvor -
stand einberufen. Der Bundesvor -
stand hat weitere Sitzungen einzu-
berufen:

1. auf eigenen Beschluss; dazu ist
er verpflichtet, wenn das Wohl des
Bun desverbandes es erfordert,

2. auf Antrag von mindestens 
40 Prozent der Stimmberechtigten
des Bundesausschusses,

3. auf Antrag von mehr als der 
Hälfte der Landesverbände.
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(4) Der Bundesausschuss setzt sich zu -
sammen aus:

1. der Präsidentin/dem Präsidenten
und den weiteren Mitgliedern des
Prä sidiums, Letztere beratend,

2. den Mitgliedern des Bundesvor -
standes,

3. zwei von der Bundesjugend ge -
wählten Vertretern,

4. den Landesvorsitzenden oder
ihren Vertretern,

5. je einem von den Landesvor stän -
den zu bestimmenden Vertreter,

6. den Mitgliedern der Bundes kon -
trol l kommission ohne Stimmrecht,

7. den Mitgliedern der Bundesge -
schäftsführung ohne Stimmrecht.

(5) Die Landesgeschäftsführer/innen
sind berechtigt, ohne Stimmrecht
an den Bundesausschusssitzungen
teilzunehmen.

(6) Anträge zum Bundesausschuss 
können gestellt werden:

1. von den Mitgliedern des Bundes -
aus schusses,

2. vom Bundesvorstand,

3. von der Bundeskontroll kom mis -
si o n,

4. vom Verbandsforum,

5. von der Bundesjugend,

6. von den Landesvorständen und
Landesausschüssen.

(7) Anträge müssen dem Bundes vor -
stand spätestens vier Wochen vor
der Bundesaus schusssitzung vor-
liegen. Initiativanträge bedürfen
der Zustimmung von mindestens
einem Viertel der anwesenden
Stimmberechtigten. Bei Wider -
spruch von mindestens einem
Viertel der anwesenden Stimm -
berechtigten darf über die Ange -
legenheit kein Beschluss gefasst
werden.

(8) Die Mitglieder des Bundesaus -
schusses sind spätestens zwei
Wochen vorher schriftlich unter
Übersendung der Tagesordnung
und der wesentlichen Unterlagen
einzuladen.

(9) Den Vorsitz führt die/der Bundes -
vorsitzende, bei deren/dessen Ver-
hinderung eine/ein stellvertreten-
de/r Bundesvorsitzende/r. Im Übri-
gen gelten § 8 Abs. 12 bis 14 ent-
sprechend.

§ 10 Präsidium, Präsident

(1) Zur Beratung seiner Organe in
allen grundsätzlichen Fragen kann
der ASB ein Präsidium oder eine/n
Präsidentin/en berufen. Sie pflegen
im Einver neh men mit dem Bundes -
vorstand Kontakte zu maßgebli-
chen Institutionen in Ge sell schaft,
Staat und Wirtschaft und repräsen-
tieren den ASB in nationalen und
internationalen Spitzenorgani sa tio -
nen.
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(2) Das Präsidium besteht aus der
Präsidentin/dem Präsidenten und
bis zu fünf weiteren Mitgliedern.

(3) Das Präsidium oder die Präsi den -
tin/der Präsident werden vom
Bundesausschuss ernannt und
abberufen. Die Ernennung ist 
zeitlich unbegrenzt.

§ 11 Bundesvorstand

(1) Der Bundesvorstand führt die Ge -
schäfte des Bundesverbandes ei -
gen verantwortlich und gewissen-
haft und vertritt ihn gerichtlich und
außergerichtlich. Dabei hat er die
Bundesrichtlinien, diese Satzung,
die Geschäftsordnung sowie die
Beschlüsse von Bundeskonferenz
und Bundesausschuss zu beachten
und sich im Rahmen der zur Ver -
fügung stehenden Mittel zu bewe-
gen.

(2) Der Bundesvorstand überträgt der
Bundesgeschäftsführung, die er als
besonderen Vertreter nach § 30
BGB zu bestellen hat, die in § 12
Abs. 1 bis 3 aufgeführten Ge schäfts -
kreise. Er behält sich das Wei sungs -
recht in diesen Bereichen vor.

(3) Nicht übertragbare Entschei dun gen
des Bundesvorstandes sind insbe-
sondere:

1. die strategischen Ziele der Glie -
de rung periodisch festzulegen,

2. die Mitglieder der Bundesge -
schäft s  führung auszuwählen, ein-
zustellen und zu entlassen sowie
als besonderen Vertreter nach § 30
BGB zu bestellen und abzuberufen,

3. eine Geschäftsordnung für den
Vorstand, in der auch die Auf -
gaben verteilung zwischen den
Vorstandsmitgliedern zu regeln ist,
sowie für die Zusammenarbeit zwi-
schen Vorstand und Geschäfts -
führung zu beschließen,

4. die Ordnungs- und Zweckmäßig -
keit der Geschäftsführung zu be -
auf sichtigen,

5. nach Anhörung der Bundeskon -
troll  kommission einen externen
Wirt schaftsprüfer auszuwählen und
zu beauftragen sowie den Jahresab -
schluss einschließlich des Lage -
berichtes und der Prüfung der
Geschäftsführung zu verabschie-
den,

6. Grundstücksgeschäfte, Dar le-
h ens- und Bürgschaftsverträge
sowie Miet- und Leasingverträge
abzuschließen oder eine andere
Person rechtsgeschäftlich hierfür
zu bevollmächtigen,

7. die Entlastung der nach § 30
BGB als besondere Vertreter des
Vereins berufenen Geschäftsführer.

(4) Aufgabe des Bundesvorstandes ist
es ferner, dafür Sorge zu tragen,
dass
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1. im Bereich der Finanzen und
Kon trolle die Verpflichtungen des
Kapitels X der Bundesrichtlinien
eingehalten werden,

2. die ASB-Gesellschaften des Bun -
 desverbandes sich im Gesell -
schaftsvertrag verpflichten, diese
Satzung einschließlich der Bundes -
richt linien anzuerkennen, und dass
eine solche Anerkennungsver -
einbarung in den Verträgen mit den
Geschäftsführungen enthalten ist,

3. die unmittelbaren ASB-Gesell -
schaften des Bundesverbandes sich
im Gesellschaftsvertrag verpflich-
ten, von ihren Einsichts- und Aus -
kunftsrechten nach § 51a GmbHG
gegenüber ihren Tochter ge sell -
schaften Gebrauch zu machen, wenn
der Bundesvorstand als Ge sell -
schaftervertreter dies verlangt.

(5) Dem Bundesvorstand obliegt es
gemeinsam mit der Bundes ge -
schäftsführung,

1. die Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institutionen, Ge -
sell schaften, Vereinigungen und
der Öffentlichkeit wahrzunehmen,

2. für eine gute Zusammenarbeit
der Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

3. dafür Sorge zu tragen, dass die
Aktivitäten im Bereich des frei-
willigen Engagements gefördert
und koordiniert werden.

(6) Das Nähere regelt die Ge schäfts -
ordnung über die Zu sammen arbeit
zwischen Bundes vorstand und
Bundes ge schäfts führung.

(7) Die Mitglieder des Bundesvor -
standes haben das Recht, an allen
Konferenzen, Ausschusssitzungen
oder Mitgliederversammlungen des
ASB beratend teilzunehmen. Der
Bundesvorstand hat das Recht, aus
wichtigem Grund die Einberufung
einer außerordentlichen Konferenz
oder Ausschusssitzung zu verlan-
gen. Kommt die Gliederung diesem
Verlangen nicht innerhalb von zwei
Wochen nach, so kann er sie selbst
einberufen.

(8) Die Sitzungen finden mindestens
vierteljährlich statt. Sie werden
vom Bundesvorsitzenden einberu-
fen.

(9) Der Bundesvorstand besteht aus

1. der/dem Bundesvorsitzenden,

2. zwei stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden,

3. dem Bundesjugendleiter,

4. bis zu sieben weiteren Vorstands -
mitgliedern.

Gerichtlich und außergerichtlich
wird der Bundesverband durch
die/den Bun  desvorsitzende/n und
eine/n stellvertretende/n Bundes vor -
sitzende/n gemeinsam oder durch
einen von ihnen je weils gemeinsam
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mit einem weiteren Vor stands -
mitglied vertreten.

(10) Die Zahl der weiteren Vor stands -
mit glieder wird jeweils durch Be-
schluss der Bundeskonferenz fest-
gelegt. Dabei muss die Zahl der
Mitglieder des Bundesvorstandes
insgesamt eine ungerade sein.

(11) Der Vorsitzende der Bundes kon -
troll kommission oder ein Vertreter
sind berechtigt und die Mitglieder
der Bundesgeschäfts führung sind
verpflichtet, an den Sitzungen des
Bundesvorstandes beratend teilzu-
nehmen.

(12) Im Bundesvorstand soll ärztlicher,
kaufmännischer, juristischer und
sozialpolitischer Sachverstand ver-
treten sein. Dem Grundsatz der
Gleich stellung von Frauen und
Männern soll Rechnung getragen
werden. Je ein Vorstandsmitglied
soll Erfahrung in der Freiwilligen-
und in der Jugendarbeit haben.
Soweit ärztlicher Sachverstand
nicht für den Bundesvorstand
gewonnen werden kann, ist ein
Arzt vom Bundesvorstand zu sei-
ner Beratung sowie als Vertreter in
ärztlichen Gremien als Bundesarzt
zu berufen. Er ist berechtigt, an den
Sitzungen des Bundesvorstandes
ohne Stimmrecht teilzunehmen.
Darüber hinaus kann der Bundes -
vor stand zu seiner Beratung Ver -
treter von Fachkreisen heranzie-
hen.

(13) Der Bundesvorstand wird für vier
Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt
so lange im Amt, bis ein neuer
Vorstand im Sinne von Kapitel VI.
Ziff. 4 Satz 2 der Bundesrichtlinie
gewählt ist. Die Wahl findet in der
ordentlichen Bundeskon fe renz
statt. Bei Nachwahl einzelner
Mitglieder des Bundesvorstandes
bleibt ihre Amtszeit auf die verblei-
bende Amtsdauer der übrigen Mit -
glieder des Bundesvorstandes
beschränkt.

(14) Der Bundesvorstand ist be schluss -
fähig, wenn mindestens die Hälfte
der Vorstandsmitglieder anwesend
sind. Sind nicht alle Vorstands -
ämter besetzt, so ist der Bundes -
vorstand beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte der amtie-
renden Mitglieder anwesend sind.

(15) Der Bundesvorstand fasst seine
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stim men. Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt. In einfachen oder beson-
ders eilbedürftigen Angelegen -
heiten können Be schlüsse auch im
Umlauf ver fahren gefasst werden.
Beschlüsse im Umlaufverfahren
können nur mit einer Mehrheit von
2/3 der abgegebenen Stimmen
gefasst werden. Die Mitglieder des
Bundes vor standes werden über
Beschlüsse im Umlaufverfahren
fernmündlich, elektronisch, per Fax
oder per Post informiert. Die
Stimmabgabe er folgt elektronisch,
per Fax oder per Post.
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(16) Die gewählten Mitglieder des Bun -
des vorstandes sind grundsätzlich
ehrenamtlich tätig. Sie können für
die Wahrnehmung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben eine vom Bun -
desausschuss festzusetzende pau-
schale Vergütung erhalten. Im
Übri gen dürfen sie nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis zum Bun -
 des verband oder zu einer Glie de -
rung oder Gesellschaft des ASB
stehen.

(17) Das Nähere regelt die Geschäfts -
ordnung für den Bundesvorstand.

§ 12 Bundesgeschäftsführung

(1) Die Bundesgeschäftsführung ist
befugt, die im Zusammenhang mit
der ihr übertragenen Gesamtleitung
der Bundesgeschäftsstelle auf tre -
ten  den Geschäfte der laufenden
Verwaltung auszuführen. Sie hat
alleinige Vertretungsmacht für alle
Rechtsgeschäfte, die der ihr zuge-
wiesene Geschäftskreis gewöhn-
lich mit sich bringt. Dabei hat sie
die Bundesrichtlinien, diese Sat -
zung, die Geschäftsordnung, die
Be schlüsse von Bundeskonferenz,
Bun des ausschuss und Bundes vor -
stand zu beachten und sich im
Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Mittel zu bewegen.

(2) Zu den Geschäften der laufenden
Verwaltung gehören insbesondere:

1. der Abschluss der zur Leitung
der Bundesgeschäftsstelle notwen-
digen Verträge,

2. die Durchführung des vom Bun -
des ausschuss beschlossenen Wirt -
schafts plans,

3. der Abschluss von Betriebs ver -
ein barungen,

4. das Unterhalten eines Bildungs -
werkes zur Aus-, Fort- und Weiter -
bildung in allen Aufgaben gebieten
des ASB,

5. die Koordinierung und Durch -
füh rung von Rückholungen aus
dem Ausland,

6. die Durchführung von Projekten 
im Ausland,

7. die Entwicklung, Einführung,
Aufrechterhaltung und Weiterent -
wicklung eines Qualitätsmanage -
mentsystems,

8. die Förderung, Beratung, Koordi -
 na tion, Anleitung und Information
der Gliederungen und Gesell schaf -
ten,

9. die Öffentlichkeitsarbeit,

10. die bundesweite Betreuung und
Information der Mitglieder und
bundesweite Mitglieder- und Spen -
den werbeaktionen,

11. die Unterstützung des Bundes -
vorstandes bei der Durchführung 
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seiner Aufgaben, insbesondere bei
der Entwicklung der strategischen
Vorgaben,

12. die Durchführung von Be -
schlüs sen des Bundesvorstandes.

(3) Die nachfolgend aufgeführten Ge -
schäfte bedürfen der Zustim mung
des Bundesvorstandes:

1. die Verlegung der Bundes ge -
schäftsstelle,

2. die Einrichtung oder Schließung
zusätzlicher Geschäftsstellen,

3. die Gründung von Gesell schaf -
ten und Vereinigungen oder die
Beteiligung an solchen sowie de ren
Veräußerung,

4. die Aufnahme neuer oder die
Aufgabe vorhandener Tätig keits -
gebiete,

5. der Abschluss von Tarif verträgen.

Der Bundesvorstand kann in der
Geschäftsordnung weitere Geschäfte
von seiner Zustimmung abhängig
machen.

(4) Der Bundesgeschäftsführung ob -
liegt es gemeinsam mit dem Bun -
desvorstand,

1. die Vertretung und Repräsen ta -
tion gegenüber Parlament, Regie -
rung, Behörden, Institutionen, Ge -
sellschaften, Vereinigungen und
der Öffentlichkeit wahrzunehmen,

2. für eine gute Zusammenarbeit
der Gliederungen zu sorgen und sie
bei ihrer Arbeit zu unterstützen,

3. die Aktivitäten im Bereich des
freiwilligen Engagements zu för-
dern und zu koordinieren.

(5) Die Bundesgeschäftsführung hat
ge genüber dem Bundesvorstand 
die folgenden Berichts-, Unterrich -
tungs- und Vorlagepflichten:

1. Die Bundesgeschäftsführung 
hat dem Bundesvorstand zu einzel-
nen Sachverhalten, die für die
Entwicklung des Bundesverbandes
von Bedeutung sein können, Be -
richt zu erstatten.

2. Die Bundesgeschäftsführung hat
dem Bundesvorstand

regelmäßig schriftlich, mindes -
tens einmal im Quartal, über den
aktuellen Stand der Er geb nisse
des gewöhnlichen Ge schäfts -
betriebes des Bundes verbandes
zu berichten,

jährlich bis zum 30. September
des Vorjahres einen Entwurf des
Wirtschaftsplans und gegebe-
nenfalls einen Nachtrags-Wirt -
schaftsplan vorzulegen,

spätestens bis zum 30. Juni des
Folgejahres den Jahresabschluss
des Bundesverbandes mit Ent -
wurf des Lageberichtes zur
Beratung vorzulegen.
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3. Die Bundesgeschäftsführung hat
den Bundesvorstand unverzüglich
zu unterrichten bei:

wesentlicher Über- oder Unter -
schreitung desWirtschaftsplanes,
die zu einem erkennbaren Be darf
eines Nachtrags-Wirt schafts   pla -
nes im laufenden Geschäfts jahr
führt,

außergewöhnlichen Ereignissen,
insbesondere wenn sie zu einer
Gefährdung des Bundesver -
bandes oder einer seiner Gliede -
rungen in ihrer Existenz oder in
nicht unerheblichen Vermögens -
teilen führen können.

(6) Die Bundesgeschäftsführung unter-
liegt neben dem Bundesvorstand
im Bereich der Finanzen und Kon -
trolle den Verpflichtungen des Ka -
pitels X der Bundesrichtlinien.

(7) Die Mitglieder der Bundesge -
schäfts führung müssen Mitglied 
im ASB sein.

(8) Als Leitung der Bundesgeschäfts -
stelle ist die Bundesgeschäfts füh -
rung Vorgesetzte der dort tätigen
hauptamtlichen Mitarbeiter. Zu
ihren Aufgaben gehört das Per -
sonalwesen, insbesondere die
Personalentwicklung nach Maß -
gabe der vom Bundesaus schuss
beschlossenen verbindlichen Rah -
men vorgaben. Sie stellt den Zu -

gang der Mitarbeiter zu ASB-inter-
nen Kommunikations- und In form a -
tionsmitteln sicher.

(9) Die Bundesgeschäftsführung übt
ihre Tätigkeit hauptamtlich auf-
grund eines mit dem Bundes vor -
stand geschlossenen Dienstvertrages
und der Berufung als besonderer
Vertreter nach § 30 BGB aus.

(10) Das Nähere regelt die Geschäfts -
ordnung über die Zusammenarbeit
zwischen Bundesvorstand und
Bundesgeschäftsführung. Die Mit -
glieder der Bundesgeschäfts füh -
rung verpflichten sich, diese als
verbindlich anzuerkennen.

(11) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.
Dem entsprechend ist der Dienst -
vertrag ebenfalls auf maximal fünf
Jahre zu befristen. Die erneute Be -
rufung und befristete Anstellung ist
möglich.

(12) Der Bundesvorstand kann ein
Mitglied der Bundesgeschäfts füh -
rung vor Ablauf der Amtszeit aus
wichtigem Grund abberufen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn Tatsachen vorliegen, die
das Vertrauen in die weitere
Amtsführung ausschließen. Glei-
ch es gilt für die Kündigung des
Dienstvertrages. Kündigt ein Mit -
glied der Bundesgeschäfts füh rung
den Dienstvertrag, so ist auch seine
Organstellung beendet.
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(13) Die Bundesgeschäftsführung nimmt
an den Sitzungen der anderen Bun -
desorgane mit Ausnahme der Bun -
deskontrollkommission beratend
teil. Sie hat das Recht, an allen
Kon ferenzen, Ausschuss sit zun gen
oder Mitgliederver samm lungen des
ASB beratend teilzunehmen.

(14) Besteht die Bundesgeschäfts füh -
rung aus mehreren Mitgliedern, so
gibt sie sich eine Geschäfts ord -
nung, die der Zustimmung des
Bun  desvorstandes bedarf.

§ 13 Fachkreise/Verbandsforum

Der Bundesverband kann Fach -
kreise und ein Verbandsforum ein-
richten.

§ 14 Arbeiter-Samariter-Jugend
auf Bundesebene

Die Arbeiter-Samariter-Jugend auf
Bun desebene hat die Aufgabe, die
Zielsetzungen der ASJ im Sinne des
Kapitels XIII. der Bundesrichtlinien
inner- und außerverbandlich bun-
desweit zu verfolgen.

§ 15 Bundeskontrollkommission

(1) Die Bundeskontrollkommission
stellt die wirtschaftlichen Verhäl t -
nisse des Bundesverbandes und das
satzungsgemäße Handeln des Bun -
desvorstandes fest, indem sie ins-

besondere die Verwendung der
Mittel, die Planung und Rech -
nungslegung und die Ordnungs -
mäßigkeit der Geschäftsführung im
Sinne von Kapitel X der Bundes -
richtlinien überprüft. Haben interne
und externe Revision oder Auf -
sichts gremien Mängel festgestellt,
so überwachen sie deren Behebung
durch den Bundesvorstand.

(2) Die Bundeskontrollkommission
führt mindestens einmal im Jahr
eine Prüfung des Bundesverbandes
durch. Darüber hinaus kann sie in
begründeten Fällen weitere Prü -
fungen vornehmen. Ihr können
vom Bundesvorstand und vom
Bun desausschuss in besonderen
Fällen Prüfungen bei nachgeordne-
ten Gliederungen übertragen wer-
den. Anlässlich dieser Prüfungen
können auch Prüfungsberichte der
nachgeordneten Kontroll kommis -
sionen oder Teile davon bestätigt
oder aufgehoben werden.

(3) Im Rahmen der Prüfungen hat die
Bundeskontrollkommission ein Ein -
sichtsrecht in alle Unterlagen und
Aufzeichnungen über Ge schäfts -
vorgänge. Soweit vorhanden, stützt
sie sich auf die Berichte und Er -
gebnisse der internen und externen
Revision sowie von Auf sichts -
gremien. Ihr ist alles vorzulegen
und ihr ist jede Aufklärung und
jeder Nachweis zu gewähren.
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(4) Die Vorlage-, Aufklärungs- und
Nachweispflicht erstreckt sich auch
auf Unterlagen über Gesellschafts -
beteiligungen. Auf Verlangen der
Bundeskontrollkommission ist der
Bundesvorstand verpflichtet, von
seinem Auskunfts- und Einsichts -
recht als Gesellschafter vertreter 
(§ 51a GmbHG) Gebrauch zu
machen. Bei ASB-Gesellschaften,
deren Mehrheitsgesellschafter der
Bundesverband ist, kann er Mit -
glieder der Bundeskontroll kom -
mission zur Ausübung dieser Rech -
te bevollmächtigen, wenn sie eine
sanktionsbewährte Geheim hal t u n g s -
 erklärung abgeben.

(5) Die Bundeskontrollkommission ist
berechtigt, zur Aufklärung von
Sach verhalten die Einberufung von
Bundesvorstands- und Bundesaus -
schuss sitzungen sowie von Vor -
standssitzungen nachgeordneter
Glie derungen zu verlangen und an
diesen Sitzungen teilzunehmen.

(6) Spätestens innerhalb von drei
Monaten nach der Prüfung legt die
Bundeskontrollkommission dem
Bundesvorstand und der Bundes -
geschäftsführung zur Beachtung
einen schriftlichen Prüfungsbericht
vor.

(7) Vor Erstellung des Prüfungs be -
richts sind Bundesvorstand und
Bundesgeschäftsführung zu hören.
Der Bericht ist unter Beachtung 
der Stellungnahme von Bundesvor -
stand und Bundesgeschäftsführung
zu erstellen.

(8) Die Bundeskontrollkommission
stellt in ihrem Prüfungsbericht in
sachlicher Form Mängel fest und
beanstandet Handlungen und
Verhaltensweisen. Sie kann auch
Hinweise zur Behebung von fest-
gestellten Mängeln und Beanstan -
dungen geben. Es ist Aufgabe von
Vorstand und Geschäftsführung,
die Mängel und Beanstandungen
durch geeignete Maßnahmen zu
beheben. Die Bundeskontroll kom -
mission prüft, ob Vorstand und
Geschäftsführung die festgestellten
Mängel und Beanstan dungen be -
seitigt haben.

(9) Der Vorsitzende der Bundeskon -
troll kommission oder ein Vertreter
sind berechtigt, an den Sitzungen
des Bundesvorstandes ohne Stimm -
recht teilzunehmen. Die Mitglieder
der Bundeskontrol l kommission
sind berechtigt, an den Bundes -
konferenzen mit Stimm recht und
an den Bundes ausschus s sitzungen
ohne Stimm recht teilzunehmen.

(10) Bei der Auswahl des externen Wir t -
schaftsprüfers ist die Bundes -
kontrollkommission zu hören.

(11) Die Bundeskontrollkommission be -
 steht aus fünf Mitgliedern. Sie
wählen sich ihren Vorsitzenden
selbst. In der Bundeskontroll kom -
mission sollen Mitglieder mit kauf-
männischem und juristischem Sach -
verstand vertreten sein. Die Wahl
von Mitgliedern der Landes kon -
trollkommission und umgekehrt ist
unzulässig.
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(12) Die Bundeskontrollkommission
wird von der ordentlichen Bundes -
konferenz für vier Jahre gewählt
und ist nur ihr gegenüber verant-
wortlich. Bei ihrer Arbeit ist sie
unabhängig und an Weisungen
nicht gebunden.

(13) Im Übrigen gelten § 11 Abs. 13 bis
16 entsprechend.

§ 16 Aufsicht

(1) Der Bundesverband ist gegenüber
den nachgeordneten Gliederungen
zur Aufsicht über die Einhaltung
der Satzungen, der Bundesricht -
linien und der verbindlichen Be -
schlüsse der Konferenzen und Aus -
schüsse berechtigt. Er ist zur Auf -
sicht über die Landesverbände ver-
pflichtet.

(2) Der Bundesvorstand oder seine
Beauftragten können zu Prü fungs -
zwecken Einsicht in alle Unter -
lagen und Aufzeichnungen über
Geschäftsvorgänge nehmen. Ihnen
ist jede Aufklärung und jeder
Nach weis zu geben. Die zuständige
Kontrollkommission ist von der
Prüfung zu benachrichtigen und 
hat das Recht, daran teilzunehmen.

§ 17 Ordnungsmaßnahmen

(1) Gegen Mitglieder können Ver eins -
ordnungsmittel verhängt werden,
wenn sie

1. gegen diese Richtlinien, die für
sie geltenden Satzungen oder Be -
schlüsse der zuständigen Organe
verstoßen oder sonstige Mitglieds -
pflichten verletzen,

2. Eigentum oder Vermögen des
ASB, seiner Zuwendungsgeber und
Kostenträger vorsätzlich oder grob
fahrlässig schädigen oder dem ASB
in seinem Ansehen schaden,

3. gesetzliche Vorgaben nicht ein-
halten, soweit der ASB hiervon
betroffen ist,

4. den Aufgaben, Zielsetzungen
und Interessen des ASB grob zuwi-
derhandeln oder diese gefährden,

5. die Steuerbegünstigung verlieren.

(2) Vereinsordnungsmittel sind:

1. Erteilung von Rüge, Verwarnung
oder Verweis,

2. befristeter Entzug der Ausübung
von Mitgliedsrechten,

3. Suspendierung von Organ stel-
 lun gen,

4. Abberufung aus Organstellungen,

5. Ausschluss aus dem ASB bei
schwerwiegendem Fehlverhalten.

Die Wahl des Ordnungsmittels be -
stim mt sich nach der Schwere der
Pflichtverletzung. Es gilt der
Grundsatz des geringstmöglichen
Eingriffs.
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(3) Über die Verhängung von Ver eins -
ordnungsmitteln gegen natürliche
Personen entscheidet grundsätzlich
der Vorstand der jeweiligen regio-
nalen Gliederung. Die Suspendie -
rung, Abberufung oder den Aus -
schluss von Organ mitgliedern 
be   schließt das wählende oder be -
stellende Organ. Zwischen den
Bundeskonferenzen kann der Bun -
des ausschuss hierüber entscheiden.

(4) Gegen Mitgliedsverbände und 
korporative Mitglieder trifft der
Bundesvorstand eine Entscheidung.
Über den Vereinsausschluss ent-
scheidet der Bundesausschuss.

(5) In schwerwiegenden Fällen oder
zur Abwendung eines nicht unbe-
deutenden Schadens sind auch
Bundesvorstand oder Landes vor -
stände unmittelbar für die Ver -
hängung von Vereinsordnungs -
mitteln zuständig.

(6) Soweit dies möglich und ausrei-
chend ist, sind Ordnungsmittel
zunächst anzudrohen. Mit der An -
dro hung kann die Anordnung der
Vornahme einer Handlung oder
Unterlassung zur Beseitigung des
pflichtwidrigen Zustandes inner-
halb einer festzusetzenden Frist
verbunden werden.

(7) Vor der Entscheidung sind das Mit -
glied, der Vorstand des Mit glieds -
verbandes oder der Vertreter des
korporativen Mitglieds an zu hören.
In schwerwiegenden Fällen oder

zur Abwendung eines nicht unbe-
deutenden Schadens kann die An -
hörung ausnahmsweise ent fallen.
Sie ist unverzüglich nachzuholen.

(8) Die Entscheidung hat sofortige
Wirkung. Ordnungsmittel sind auf-
zuheben, wenn die Voraus set zun g -
en nicht vorlagen oder weggefallen
sind.

(9) Gegen eine Entscheidung kann
innerhalb von vier Wochen nach
deren Zugang das Schiedsgericht
angerufen werden. Bei Fristver -
säumung wird die Entscheidung
endgültig wirksam. Das Schieds ge -
richtsverfahren hat keine aufschie-
bende Wirkung. Bei Entschei -
dungen gemäß Abs. 5 und 7 hat das
Schiedsgericht unverzüglich zu
entscheiden.

§ 18 Schiedsgericht

(1) Alle Streitigkeiten innerhalb des
ASB, die sich aus der Mit glied -
schaft im ASB ergeben, werden
durch ein Bundes schieds gericht
mit Wirkung für die betroffenen
Par teien entschieden.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet ins-
besondere über 

1. Streitigkeiten zwischen

Gliederungen,

korporativen Mitgliedern,
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Organmitgliedern und Organen
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Ge -
schäfts   führung,

2. die Anwendung und Auslegung
der Bundesrichtlinien und der Sat -
zungen sowie über Beschlüsse der
Vereinsorgane, insbesondere über
verhängte Ordnungsmittel.

(3) Das Schiedsgericht hat mindestens
zwei Kammern. Jede Kammer be -
steht aus einem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern. Die Kammern
wer den im Wechsel tätig. Die 
Vor  sitzenden der Kammern des
Schieds   gerichts werden von der
Bundes konferenz für vier Jahre ge -
wählt. Sie müssen die Befähigung
zum Richteramt haben. Die
Vorsitzen den der Kammern dürfen
kein anderes Mandat im ASB
haben und keine hauptamtlichen
Mitarbeiter des ASB und seiner
Gesellschaften sein. Für den einzel-
nen Streitfall ernennt jede Partei
einen Beisitzer.

(4) Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten ist ausgeschlossen, so -
weit dies gesetzlich zulässig ist.

(5) Für die Kostentragung gelten die
§§ 91, 91a, 92 ZPO sinngemäß.

(6) Das Verfahren des Schiedsgerichts
regelt die von der Bundeskonferenz
zu beschließende Schiedsordnung,
die Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 19 Richtlinien

Die von der Bundeskonferenz am 
15. Dezember 2001 beschlossenen
und in der Bundeskonferenz am 26.
Oktober 2002 geänderten Richt -
linien des Arbeiter-Samariter-Bun -
des sind Bestandteil dieser Satzung.

§ 20 Beurkundung von
Beschlüssen

Über die Beschlüsse der Bundes -
kon fe renzen, Sitzungen des Bun -
des aus schusses und des Bun des -
vorstandes sind Niederschriften zu
fertigen. Die Niederschriften sind
vom Versamm lungsleiter bzw.
Vorsitzenden und dem Proto koll -
führer zu unterzeichnen.

§ 21 Satzungsänderung, Richt -
linien änderung und Auflösung

(1) Satzungs- und Richtlinien ände -
rungen oder die Auflösung des
Bundesverbandes können von der
Bundeskonferenz nur mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden Stimmberechtigten
beschlossen werden.

(2) Satzungs- und Richtlinienände -
rungen oder –ergänzungen, die auf
einer Auflage des Amtsgerichts
oder der Finanzverwaltung beru-
hen, kann der Bundesvorstand 
sel bst ständig vornehmen. Hierüber
ist der Bundesausschuss in seiner
nächsten Sitzung zu unterrichten.
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(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des
Bundesverbandes oder bei Wegfall
seines bisherigen steuerbegünstig-
ten Zweckes darf sein Vermögen
nur für steuerbegünstigte Zwecke
verwendet werden. Es fällt daher
das verbleibende Vermögen zu
gleichen Teilen an die Landesver -
bände des ASB. Falls solche nicht
mehr bestehen, fällt es je zur Hälfte
an die Arbeiterwohlfahrt und den
Deutschen Paritätischen Wohl -
fahrts verband. Der Empfänger hat
das Vereinsvermögen ausschließ-
lich und unmittelbar nur für steuer-
begünstigte Zwecke zu verwenden. 

Beschlossen am 22./23.Oktober 2010 auf der ordentlichen Bundes konferenz 
in Dresden.
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Schiedsordnung

Aufgrund von Kapitel XVII. Ziff.
1.3 der Bundesrichtlinien und § 18
Abs. 6 der Satzung des Arbeiter-
Samariter-Bundes Deutschland e.V.
beschließt die Bundeskonferenz die
nachfolgende Schiedsordnung:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Schiedsordnung findet in der
jeweils bei Beginn des schiedsrich-
terlichen Verfahrens gültigen
Fassung auf alle in den Absätzen 
2 und 3 genannten Streitigkeiten
Anwendung.

(2) Alle Streitigkeiten innerhalb des
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB),
die sich aus der Mitgliedschaft im
ASB ergeben, werden durch ein
Bundesschiedsgericht mit Wirkung
für die betroffenen Parteien ent-
schieden.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet ins -
besondere über

1. Streitigkeiten zwischen

a) Gliederungen des ASB,

b) korporativen Mitgliedern,

c) Organmitgliedern und Organen
mit Ausnahme von Streitigkeiten
zwischen Vorstand und Geschäfts -
führung,

2. Beschlüsse der Vereinsorgane,
insbesondere über verhängte
Ordnungsmittel.

(4) Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten ist ausgeschlossen, so -
weit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 2 Zusammensetzung des
Schiedsgerichts

(1) Das Schiedsgericht hat zwei
Kammern. Jede Kammer besteht
aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern. Die Kammern werden
im Wechsel tätig.

(2) Die Vorsitzenden der Kammern 
des Schiedsgerichts werden von 
der Bundeskonferenz für vier Jahre
gewählt. Sie müssen die Befähi -
gung zum Richteramt haben.

(3) Sind bei Ablauf der Amtszeit
Schiedsgerichtsverfahren anhän-
gig, in denen bereits mündlich ver-
handelt oder ein Termin zur münd-
lichen Verhandlung anberaumt
wor den ist, so bleiben die Schieds -
richter bis zur Beendigung des
Verfahrens für diese Sache im Amt.

(4) Für den einzelnen Streitfall ernennt
jede Partei einen Beisitzer. Ist mehr
als eine Partei auf Kläger- oder
Beklagtenseite beteiligt, so hat jede
Seite sich auf je einen Beisitzer zu
einigen. Gelingt eine Einigung
nicht, erfolgt die Beisitzerbe nen -
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nung durch Losentscheid vor
Zeugen. Der Losentscheid wird
vom Vorsitzenden herbeigeführt.
Vorstandsmitglieder eines am
Rechtsstreit beteiligten Verbandes
können nicht zu Beisitzern ernannt
werden.

§ 3 Rechtsstellung der
Schiedsrichter

(1) Die Schiedsrichter müssen unab-
hängig und unparteilich sein. Sie
haben ihr Amt nach bestem Wissen
und Gewissen auszuüben und sind
dabei an keine Weisungen gebun-
den.

(2) Schiedsrichter kann niemand sein,
bei dem die Ausschließungsgründe
des § 41 ZPO wegen Befangenheit
vorliegen oder wer an der zur
Verhandlung stehenden Sache mit-
telbar oder unmittelbar beteiligt ist.

(3) Die Schiedsrichter sind ehrenamt-
lich tätig. Die Erstattung von Rei -
sekosten und die Höhe des Sit -
zungsgeldes richten sich nach den
Regelungen für Mitglieder des
Bundesvorstandes.

(4) Die Vorsitzenden der Kammern
müssen mindestens drei Jahre
Mitglied im ASB sein. Sie dürfen
kein anderes Mandat im ASB
haben und keine hauptamtlichen
Mitarbeiter des ASB und seiner
Gesellschaften sein.

§ 4 Verfahren

Für das Verfahren vor dem Schieds -
ge richt gelten die Vorschriften der
Zivil prozessordnung und die ergän-
zenden nachfolgenden Bestim mun -
gen.

§ 5 Verfahren bei Ordnungs -
maßnahmen

(1) Die Verhängung von Vereinsord -
nungsmitteln richtet sich nach
Kapitel XVI. der Bundesrichtlinien
und § 17 der Satzung des Arbeiter-
Samariter-Bundes Deutschland e.V.

(2) Gegen die Entscheidung über die
Verhängung von Ordnungsmitteln
kann innerhalb von vier Wochen
nach deren Zugang das Schieds -
gericht angerufen werden. Bei
Fristversäumung wird die Ent -
scheidung endgültig wirksam. Das
Schiedsgerichtsverfahren hat keine
aufschiebende Wirkung. 

(3) Soweit der Bundesverband oder ein
Landesverband in schwerwiegen-
den Fällen oder zur Abwendung
eines nicht unbedeutenden Scha -
dens unmittelbar eine Ent schei -
dung getroffen hat, hat das
Schieds  ge richt unverzüglich zu
entscheiden. Gleiches gilt, wenn
ausnahmsweise ohne Anhörung
entschieden wurde.

62



§ 6 Verfahren bei anderen
Streitigkeiten

In anderen Streitigkeiten, in denen
das Schiedsgericht unmittelbar an -
ge rufen wird, ist die Klage beim
Schiedsgericht innerhalb von sechs
Monaten einzureichen, nachdem
dem Kläger die tatsächlichen Um -
stände, die die Streitigkeit be grün -
den, bekannt geworden sind. Nach
Ablauf eines Jahres seit Ein tritt des
die Klage begründenden Er eig nisses
ist die Schiedsklage unzulässig.

§ 7 Einleitung des schieds-
richter lichen Verfahrens

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt
durch Einreichung der Klageschrift
mit zwei Abschriften bei der Bun-
des  geschäftsstelle. Das schieds -
rich terliche Verfahren beginnt mit
Zugang der Klage bei der Bundes -
geschäftsstelle.

(2) Die Klageschrift muss enthalten:

1. Namen und Anschrift der Par -
teien,

2. einen bestimmten Antrag,

3. Angaben zu den Tatsachen und
Umständen, auf die die Klage -
ansprüche gegründet werden,

4. Namen und Anschrift eines
Beisitzers sowie die Erklärung 
des Beisitzers, dass er mit seiner
Bestellung zum Beisitzer ein-
verstanden ist.

(3) Die Bundesgeschäftsstelle leitet 
die Klageschrift an den jeweils
zuständigen Vorsitzenden weiter.
Alle weiteren Schriftsätze werden
unmittelbar an den zuständigen
Vorsitzenden übersandt.

(4) Der Vorsitzende verfügt die Über-
sendung der Schiedsklage an den
Beklagten mit der Aufforderung,
innerhalb von vier Wochen schrift-
lich Stellung zu nehmen und einen
Schiedsrichter zu benennen. Be -
nen nt der Beklagte keinen
Schieds richter, so bestellt ihn der
Vorsitzende.

§ 8 Vertretung

Jede Partei kann sich durch eine
volljährige unbeschränkt geschäfts-
fähige Person vertreten lassen. Das
Schieds gericht kann einen ihm
ungeeignet erscheinenden Bevoll -
mächtigten zurückweisen. Dieses
Zurück wei sungsrecht kann nicht ge -
genüber Rechtsanwälten ausgeübt
werden.

§ 9 Ablehnung von Schiedsrichtern

(1) Die Ablehnung des Schiedsgerichts
im Ganzen ist unzulässig.

(2) Eine Person, der ein Schieds rich -
ter amt angetragen wird, hat alle
Umstände offen zu legen, die
Zweifel an ihrer Unparteilichkeit
oder Unabhängigkeit wecken kön-
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nen. Ein Schiedsrichter ist auch
nach seiner Bestellung bis zum
Ende des schiedsrichterlichen Ver -
fahrens verpflichtet, solche Um -
stän de den Parteien unverzüg lich
offen zu legen, wenn er sie ihnen
nicht schon vorher mitgeteilt hat.

(3) Ein Schiedsrichter kann nur abge-
lehnt werden, wenn Umstände vor-
liegen, die berechtigte Zweifel an
seiner Unparteilichkeit oder Unab -
hängigkeit aufkommen lassen, oder
wenn er die zwischen den Parteien
vereinbarten Voraussetzungen nicht
erfüllt. Eine Partei kann einen
Schiedsrichter, den sie bestellt oder
an dessen Bestellung sie mitge-
wirkt hat, nur aus Gründen ableh-
nen, die ihr erst nach der Bestel -
lung bekannt geworden sind.

(4) Der Vorsitzende des Schieds ge -
richts hat den Parteien schriftlich
die Zusammensetzung des Schieds -
gerichts bekannt zu geben. 

(5) Die Partei, die einen Schiedsrichter
ablehnen will, hat innerhalb von
zwei Wochen, nachdem ihr die Zu -
sammensetzung des Schiedsge -
richts bekannt geworden ist, dem
Schieds gericht schriftlich die Ab -
lehnungsgründe darzulegen.

(6) Wird ein Schiedsrichter abgelehnt,
so soll er sich innerhalb einer vom
Schiedsgericht zu setzenden Frist
zur Ablehnung äußern. Seine
Stellungnahme ist beiden Parteien

zuzuleiten. Tritt der abgelehnte
Schieds richter von seinem Amt
nicht zurück oder stimmt die ande-
re Partei der Ablehnung nicht zu, so
entscheidet das Schiedsgericht
ohne Beteiligung des abgelehnten
Richters innerhalb eines Monats
nach Zuleitung der Stellungnahme
über die Ablehnung.

(7) Ist der Vorsitzende betroffen, so
wir  kt bei dieser Entscheidung der
Vorsitzende der jeweils anderen
Kammer des Schiedsgerichts mit.
Im Falle einer Ablehnung tritt die-
ser an die Stelle des abgelehnten
Vorsitzenden. Wird ein Beisitzer
ab gelehnt, so hat die betroffene
Partei einen neuen Beisitzer zu be -
nennen. Die Benennung kann auch
dem Vorsitzenden übertragen wer-
den. Wird dem Beklagten eine wei-
tere Frist zur Benennung eines
neuen Beisitzers gesetzt und ver-
streicht diese fruchtlos, so kann das
Schiedsgericht auch ohne den
Beisitzer des Beklagten verhandeln
und entscheiden. Wird dem Kläger
eine Frist zur Benennung eines
neuen Beisitzers gesetzt und ver-
streicht diese fruchtlos, so kann der
Vorsitzende das Verfahren einstellen.

§ 10 Verhinderung eines 
Schiedsrichters

(1) Das Schiedsrichteramt endet mit
dem Rücktritt oder mit der Ent -
scheidung des Gerichts über die
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Beendigung des Amtes. Bei
Beisitzern ist auch die Verein ba -
rung der Beendigung durch die
Par teien möglich.

(2) § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 11 Einstweiliger Rechtsschutz

Der Vorsitzende ist auf Antrag einer
Partei befugt, für die Dauer des Ver -
fahrens vorläufige oder sichernde
Maßnahmen anzuordnen.

§ 12 Ort des schiedsrichterlichen 
Verfahrens

Sitz und Ort des schiedsrichterli-
chen Verfahrens ist Köln. Die Par -
tei en können eine Vereinbarung
über den Ort der mündlichen Ver -
handlung treffen. Kommt eine sol-
che Vereinbarung nicht zustande,
wird der Ort der mündlichen Ver -
handlung des schiedsrichterlichen
Verfahrens vom Schiedsgericht be -
stimmt. Dabei sind die Umstände des
Falles einschließlich der Eignung des
Ortes für die Parteien zu berücksich-
tigen.

§ 13 Erkenntnisverfahren

(1) Der Vorsitzende des Schieds ge -
richts leitet das Verfahren nach 
billigem Ermessen im Sinne und
unter Anwendung der Grundsätze
des § 495 a ZPO.

(2) Auf Antrag einer Partei findet eine
mündliche Verhandlung statt. An -
sonsten entscheidet das Schieds -
gericht im schriftlichen Verfahren.

(3) Die mündliche Verhandlung vor
dem Schiedsgericht ist nicht öffent-
lich. Das Schiedsgericht kann Zu -
hörer zulassen.

(4) Das Schiedsgericht soll vor Erlass
eines Schiedsspruchs stets den
Versuch machen, den Streit durch
einen Vergleich zu erledigen.

§ 14 Säumnis einer Partei

(1) Versäumt es eine Partei, innerhalb
einer vom Vorsitzenden gesetzten
Frist zu antworten oder einer Auf -
lage nachzukommen, so kann das
Schiedsgericht das Verfahren fort-
setzen. Gleiches gilt, wenn eine
Partei es versäumt, trotz ordnungs-
gemäßer Ladung zu einer mündli-
chen Verhandlung zu erscheinen.

(2) Die Säumnis gilt nicht als
Zugeständnis des tatsächlichen
Vor bringens der anderen Partei.
Das Schiedsgericht würdigt das
säumige Verhalten nach freier
Über zeugung. Im Falle des Ab satz
1 Satz 2 kann das Schieds gericht
den Schiedsspruch nach den vorlie-
genden Erkenntnissen erlassen.
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§ 15 Der Schiedsspruch

(1) Das Schiedsgericht hat das Ver -
fahren zügig zu führen und in 
an gemessener Frist einen Schieds -
spruch zu erlassen.

(2) Das Schiedsgericht entscheidet mit
der Mehrheit der Stimmen aller
Mitglieder. Verweigert ein Schieds -
richter die Teilnahme an einer Ab -
stimmung, können die übrigen
Schiedsrichter ohne ihn entschei-
den. Die Absicht, ohne den verwei-
gernden Schiedsrichter über den
Schiedsspruch abzustimmen, ist
den Parteien vorher mitzuteilen. 
Ist eine Entscheidung über die Zu -
lässig keit der Klage zu treffen, so
kann der Vorsitzende auch allein
entscheiden.

(3) Der Schiedsspruch ist schriftlich 
zu erlassen und durch die Schieds -
richter zu unterschreiben. Es ge -
nügt die Unterschrift des Vorsitz en -
den und eines Beisitzers, sofern der
Grund für die fehlende Unter schrift
angegeben wird. 

(4) Der Schiedsspruch ist zu begrün-
den, soweit die Parteien nichts an -
deres vereinbart haben.

(5) Das Schiedsgericht hat darüber zu
entscheiden, welche Partei die Kos -
ten des schiedsrichterlichen Ver -
fah rens zu tragen hat, sofern die
Par teien nichts anderes vereinbart
haben.

(6) Je ein Original des Schiedsspruchs
wird den Parteien als Einschreiben
mit Rückschein übersandt. Der Bun -
desgeschäftsstelle ist ein Exemplar
zum Verbleib zur Verfügung zu
stellen.

§ 16 Kosten des Verfahrens

(1) Die Gebühr für das schiedsrichter-
liche Verfahren beträgt 250,00 EUR.

(2) Die Gebühr und die erstattungs-
fähigen Kosten des schiedsrichter-
lichen Verfahrens werden vom
Schiedsgericht einer oder beiden
Parteien im Schiedsspruch oder im
Vergleich nach dem Maß ihres je -
weiligen Unterliegens auferlegt.
Die §§ 91, 91a, 92 ZPO gelten
sinngemäß. Der Streitwert wird
vom Schiedsgericht verbindlich
festgesetzt.

(3) Erstattungsfähige Kosten sind

die nachgewiesenen baren Aus -
lagen (Reisekosten und Sit -
zungsgeld) der Schiedsrichter,

die Kosten für Beweispersonen
oder Beweismittel.

Die Gebühr und die erstattungsfähi-
gen Kosten können auf Antrag vom
Schiedsgericht aus sozialen Grün -
den ermäßigt oder erlassen werden.

(4) Sonstige Kosten werden nicht er -
stattet.
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(5) Das Schiedsgericht kann die
Durch führung des Verfahrens oder
bestimmter im Laufe des Verfah -
rens gestellter Anträge von der
Hinterlegung eines angemessenen
Kos tenvorschusses abhängig machen.

§ 17 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien, die Schiedsrichter
und die in der Bundesgeschäfts -
stelle mit einem schiedsrichterli-
chen Verfahren befassten Personen
haben über die Durchführung eines
schiedsrichterlichen Verfahrens
und insbesondere über die beteilig-
ten Parteien, Zeugen, Sachver stän -
digen und sonstige Beweismittel
Ver schwie genheit gegenüber jeder-
mann zu bewahren. Von den
Beteiligten im Verfahren hinzuge -
zogene Personen sind zur Ver -
schwiegenheit zu verpflichten.

(2) Eine Veröffentlichung des Schieds -
spruchs ist nur in anonymisierter
Form und mit schriftlicher Zu -
stimmung der Parteien zulässig.

§ 18 Aktenaufbewahrung

Nach Abschluss des Verfahrens hat
der Vorsitzende die Verfahrensakten
der Bundesgeschäftsstelle zuzulei-
ten. Die Bundesgeschäftsstelle be -
wahrt die Akten auf und archiviert
sie.

§ 19 Inkrafttreten /Übergangs -
bestimmung

(1) Diese Schiedsordnung gilt mit der
Beschlussfassung auf der Bundes -
konferenz am 24.11.2007 unmittel-
bar für alle Gliederungen des ASB,
ohne dass es einer gesonderten Um -
setzung in den jeweiligen Satzun -
gen bedarf.

(2) Schiedsverfahren, die vor der Än -
derung dieser Schiedsordnung auf
der Bundeskonferenz am 24.11. 2007
anhängig waren, beendet die je -
weils zuständige Kammer unter
An wendung der bei Beginn dieser
Schiedsverfahren gültigen Schieds -
ordnung.
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